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 Rüsselsheim, den 30.01.2018 
 
 

BEKANNTMACHUNG 

 
der 17. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

 
am Dienstag, den 06.02.2018, 18:00 Uhr 

 
Rathaus, Großer Sitzungssaal 

 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgeranhörung (max. ½ Std.) zu den 
Punktend er Tagesordnung statt. 
 

Tagesordnung 
 

DS-NR. TOP 
 
 1 Genehmigung der letzten Niederschrift 
 
276/16-
21 

2 Haushaltssatzung 2018 – 1. Lesung 

 
277/16-
21 

3 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den 
Zeitraum 2017 – 2021 – 1. Lesung 

 
231/16-
21 

4 Klarstellung zur Übertragung der aufgabengebundenen Mittel 

 
285/16-
21 

5 Jahresabschluss 2011 

 
272/16-
21 

6 Nutzungskonzept für die Bäder der Stadt Rüsselsheim am Main 
Bezug: Haushaltsbegleitantrag Nr. 60 der SPD Fraktion, Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, Fraktion Die Linke/Liste Solidarität und 
Fraktion der WSR und Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion vom 
27.11.2016 

 
282/16-
21 

7 Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule -Sophie-Opel-
Schule Rüsselsheim- 
hier: Entscheidung über Ankauf oder Anmietung der 
Interimsmaßnahme II 
Bezug: DS-Nr.: 207/16-21  
(Erforderlichkeit weiterer Interimsmaßnahmen – Ziffer 1),  
(Befestigung des Außengeländes der Grundschule Hasengrund – 
Ziffer 6) 
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DS-NR. TOP 
 
283/16-
21 

8 Umgestaltung Außengelände Grundschule Hasengrund im 
Zusammenhang mit der Errichtung einer neuen Kooperativen 
Gesamtschule –Sophie-Opel-Schule Rüsselsheim- 
Bezug: DS-Nr. 207/16-21 (Umgestaltung des Außengeländes der 
Grundschule Hasengrund – Ziffer 6 sowie Prüfantrag zum 
Fußballkäfig) 

 
284/16-
21 

9 Lucas-Cranach-Straße/Ecke Waldweg, Errichtung einer 
Kindertageseinrichtung für Kinder ab drei Jahren mit vier Gruppen 
hier: Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen 

 
287/16-
21 

10 Neufassung der Richtlinien zum Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim am 
Main 

 
288/16-
21 

11 Neufassung der Richtlinien zum Förderstipendium der Stadt 
Rüsselsheim am Main 

 
293/16-
21 

12 Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 2017 
Eigenbetrieb Kultur123 Stadt Rüsselsheim 

 
 13 Anfragen und Mitteilungen 
 
 

C. Vogt 

Vorsitzender 
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Rüsselsheim, den 05.03.2018 
 
 
 
 

NIEDERSCHRIFT 

 
der öffentlichen Ausschusssitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

 
vom Dienstag, den 06.02.2018 um 18:00 Uhr 

 
 

 „A“ 
 

TOP 1 Genehmigung der letzten Niederschrift 
 
Die Niederschrift über die 16. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 
11.12.2017 wird genehmigt. 
 
 

TOP 2 Haushaltssatzung 2018 – 1. Lesung und Beschlussfassung 

DS-Nr. 276/16-21 
 

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird in erster Lesung 
beraten. 
Die Fragen der Ausschussmitglieder werden beantwortet. Erläuterungsbedarf besteht 
noch hinsichtlich der folgenden Fragestellungen: 
 
S. 45 (Vorbericht) 
Der Stadtv. Höfeld bittet um Erläuterung zur Zusammensetzung der Position „sonstige 
Instandhaltung von Außenanlagen, Feldwegen, Sportflächen etc.“: 207 TEUR. 
 
Der Stadtv. Walczuch verweist auf die Haushaltsbegleitanträge zur Haushaltssatzung 
2017 Nr. 50 (Schaffung eines Produktes Stadtpolizei), Nr. 51 (Produktbeschreibung 
Kindertagesstätten), Nr. 52 (Teilfinanzhaushalte) und Nr. 53 (Produktbeschreibung: 
Personal) und fragt nach einer entsprechenden Umsetzung im Haushaltsjahr 2018. 
 
S. 155 (Produkt 010102160 (Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen) 
Die Stadtv. Steinborn fragt nach Gründen für die Erhöhung der Zuführungen an 
Pensionsrückstellungen gegenüber dem Vorjahr (Sachkonto 6460100). 
 
S. 57 (Vorbericht) 
Der Stadtv. Ohlert wünscht eine Aktualisierung der Darstellung der 
Kassenkreditentwicklung unter Berücksichtigung der Hessenkasse. 
 
S. 72 (Einzelkontenübersicht) 
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Der Stadtv. Krug fragt nach der Erhöhung gegenüber dem Vorjahr beim Sachkonto 
5488040 (Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben). 
 
S. 81 (Einzelkontenübersicht) 
Der Stadtv. Krug fragt, warum der Ansatz unter dem Sachkonto 7128863 (Zuschuss 
Sportförderung („Sport und Flüchtlinge“)) in 2018 entfällt. 
 
S. 239 (Produkt 020211510 (Stadtpolizei) 
Der Stadtv. Walczuch wünscht im Rahmen der Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf 
2018 die Einarbeitung der Personalaufwendungen sowie der entsprechenden Stellen. 
 
S. 880 (Produktgruppe 1102 (Kombinierte Versorgung)) 
Der Stadtv. Höfeld regt an, den Ansatz für Konzessionsabgaben an den aktuellen 
Wirtschaftsplan der Stadtwerke GmbH anzupassen. 
 

 

TOP 3 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den 

Zeitraum 2017 – 2021 – 1. Lesung 

DS-Nr. 277/16-21 
 

Die Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2017 – 2021 
wird in 1. Lesung beraten. Die Fragen der Ausschussmitglieder werden beantwortet. 
Erläuterungsbedarf besteht noch hinsichtlich der folgenden Fragestellungen: 
 
S. 1077 (Investitionsprogramm) 
Der Stadtv. Ohlert fragt, ob die unter der Investitionsnr. 12016700AC 
(Straßenbeleuchtung Mainzer Straße/Opel) veranschlagten Maßnahmen freiwillig oder 
verpflichtend sei. 
 
 

TOP 4 Klarstellung zur Übertragung der aufgabengebundenen Mittel 

DS-Nr. 231/16-21 
 

Auf Nachfrage des Stadtv. Krug wird eine schriftliche Beantwortung der Fragen aus der 
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.11.2017 bis zum 19.02.2018 
zugesagt. 
 

 

TOP 5 Jahresabschluss 2011 

DS-Nr. 285/16-21 
 

Die Vorlage wird beraten. 
 
Dem vorliegenden Änderungsantrag der Fraktion WsR (Wir sind Rüsselsheim) vom 
31.01.2018 wird einstimmig zugestimmt. Ein entsprechender Sachstandsbericht erfolgte 
bereits mündlich und soll vereinbarungsgemäß noch einmal verschriftlicht werden. 
 
Im Übrigen wird der Stadtverordnetenversammlung einstimmig empfohlen, die 
Drucksache wie folgt zur Kenntnis zu nehmen bzw. nachfolgendem Beschlussvorschlag 
zuzustimmen: 
 
A.  Kenntnisnahme 
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1. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 
der Stadt Rüsselsheim zum 31.12.2011 wird zur Kenntnis genommen. 

 
B.  Beschluss 
1. Der geprüfte Jahresabschluss einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht der 

Stadt Rüsselsheim zum 31.12.2011 wird beschlossen. 
 
2. Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis des Jahres 2011 in Höhe von 

6.972.855,78 EUR wird festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen. Der 
Fehlbetrag beim außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 481.050,61 EUR wird 
ebenfalls festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen.  

 
3. Aufgrund des Prüfungsergebnisses wird dem Magistrat gem. § 114 Abs. 1 HGO 

Entlastung erteilt.  
 

 

TOP 6 Nutzungskonzept für die Bäder der Stadt Rüsselsheim am Main 

Bezug: Haushaltsbegleitantrag Nr. 60 der SPD Fraktion, Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen, Fraktion Die Linke/Liste Solidarität und 

Fraktion der WSR und Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion vom 

27.11.2016 

DS-Nr. 272/16-21 
 

Entsprechend der Beschlussfassung des Kultur-, Schul- und Sportausschusses wird die 
Vorlage an den Magistrat zur Überarbeitung verwiesen. 
 

 

TOP 7 Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule -Sophie-Opel-

Schule Rüsselsheim- 

hier: Entscheidung über Ankauf oder Anmietung der 

Interimsmaßnahme II 

Bezug: DS-Nr.: 207/16-21  

(Erforderlichkeit weiterer Interimsmaßnahmen – Ziffer 1),  

(Befestigung des Außengeländes der Grundschule Hasengrund – 

Ziffer 6) 

DS-Nr. 282/16-21 
 

Entsprechend der Beschlussfassung im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss wird die 
Abstimmung über die Vorlage in die Stadtverordnetenversammlung verschoben. 
 

 

TOP 8 Umgestaltung Außengelände Grundschule Hasengrund im 

Zusammenhang mit der Errichtung einer neuen Kooperativen 

Gesamtschule –Sophie-Opel-Schule Rüsselsheim- 

Bezug: DS-Nr. 207/16-21 (Umgestaltung des Außengeländes der 

Grundschule Hasengrund – Ziffer 6 sowie Prüfantrag zum 

Fußballkäfig) 

DS-Nr. 283/16-21 
 

Entsprechend der Beschlussfassung im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss wird die 
Abstimmung über die Vorlage in die Stadtverordnetenversammlung verschoben. 
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TOP 9 Lucas-Cranach-Straße/Ecke Waldweg, Errichtung einer 

Kindertageseinrichtung für Kinder ab drei Jahren mit vier Gruppen 

hier: Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen 

DS-Nr. 284/16-21 
 

Die Vorlage wurde im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss zurückgezogen. 
 

 

TOP 10 Neufassung der Richtlinien zum Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim am 

Main 

DS-Nr. 287/16-21 
 

Entsprechend der Beschlussfassung im Kultur-, Schul- und Sportausschuss wird der 
Stadtverordnetenversammlung einstimmig empfohlen, die Drucksache wie folgt zur 
Kenntnis zu nehmen bzw. nachfolgendem Beschlussvorschlag zuzustimmen: 
 
A. Kenntnisnahme 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Richtlinien zur Vergabe 
des Kulturpreises der Stadt Rüsselsheim am Main so angepasst werden müssen, dass sie 
die Verfahrensweise in der Situation eines nicht genehmigten Haushaltes transparent 
abbilden. 
 
B. Beschluss 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Neufassung der Richtlinien zur Vergabe 
des Kulturpreises (siehe Anlage). 
 

 

TOP 11 Neufassung der Richtlinien zum Förderstipendium der Stadt 

Rüsselsheim am Main 

DS-Nr. 288/16-21 
 

Entsprechend der Beschlussfassung im Kultur-, Schul- und Sportausschuss wird der 
Stadtverordnetenversammlung einstimmig empfohlen, die Drucksache wie folgt zur 
Kenntnis zu nehmen bzw. nachfolgendem Beschlussvorschlag zuzustimmen: 
 
A. Kenntnisnahme 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Richtlinien zur Vergabe 
des Förderstipendiums der Stadt Rüsselsheim am Main so angepasst werden müssen, 
dass sie die Verfahrensweise in der Situation eines nicht genehmigten Haushaltes 
transparent abbilden. 
 
B. Beschluss 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Neufassung der Richtlinien zum 
Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim am Main (siehe Anlage). 
 

 

TOP 12 Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 2017 

Eigenbetrieb Kultur123 Stadt Rüsselsheim 

DS-Nr. 293/16-21 
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Entsprechend der Beschlussfassung im Kultur-, Schul- und Sportausschuss wird der 
Stadtverordnetenversammlung einstimmig empfohlen, nachfolgendem 
Beschlussvorschlag zuzustimmen: 
 
Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Oec. Ralf-Peter Ludwig, Frankfurt, wird 
zum Prüfer des Jahresabschlusses 2017 für den Eigenbetrieb Kultur123 Stadt 
Rüsselsheim bestellt. 
 

 

TOP 13 Anfragen und Mitteilungen 
 
Der Stadtv. Krug fragt nach der Terminierung der Sondersitzung der 
Stadtverordnetenversammlung zur Thematik „Sonderstatusstädte und Kragenkreise“. 
 
Der Stadtv. Walczuch verweist auf den Antrag der WsR-Fraktion zur Kostenkontrolle 
Hessentag. Seine Fragen zum aktuellen Sachstand bzgl. Kostenentwicklung, 
Zuweisungen des Landes Hessen und Erfassung der einschlägigen Personalkosten 
werden beantwortet. 
Die Anfrage des Stadtv. Sert zur aktuellen Finanzlage vor dem Hintergrund des nicht 
genehmigten Haushalts wird beantwortet. 
 
Der Stadtv. Krug fragt, wann und durch wen eine Überprüfung des Budgets der 
Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR vorgenommen werde. Hierzu wird auf eine 
entsprechende Evaluation zum Wirtschaftsplan 2019 verwiesen. 
Des Weiteren teilt der Stadtv. Höfeld ergänzend mit, dass das Thema auch auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats gesetzt werden wird. 
 
Auf die Frage des Stadtv. Walczuch nach dem Sachstand bzgl. des Antrags der WsR-
Fraktion zum Thema „Sicherheit und Ordnung“ sagt der Oberbürgermeister eine 
Beantwortung bis zur Stadtverordnetenversammlung zu. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Haushaltssatzung 2018 
 

 
M-Nr.: 335/17 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem 
Haushaltsplan für das Jahr 2018 zur Beratung und Beschlussfassung vor. 
 
 
Begleitinformation: 
 
Nach dem Terminplan ist die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 
2018 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 22.03.2018 vorgesehen. 
 
Die Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in der 
Einbringssitzung am 14.12.2017 zugestellt. 
 
Rüsselsheim am Main, den 12.12.2017 
 
 
 
Dennis Grieser 
Bürgermeister 
 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 276/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2017 - 
2021 
 

 
M-Nr.: 336/17 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2017- 2021 wird beschlossen. 
 
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass: 
 

- die Vorgaben der Aufsichtsbehörde hinsichtlich der Höhe der Neuverschuldung in Höhe 
der Tilgungsleistungen eingehalten werden,  

 
- die in Aussicht gestellten weiteren Kreditermächtigungen zur Umsetzung des 

Schulentwicklungsplanes, zu der Abarbeitung des Sanierungsstaus in den Schulen und 
für den Neubau des Sportbades unter dem Vorbehalt der Einhaltung des Abbaupfades 
stehen. 

 
- Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramms II in Höhe von 7,2 Mio. € für 

Maßnahmen der Schulinfrastruktur zu verwenden sind, 
 
3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Finanzplan für den Zeitraum 2017 – 2021 zur 

Kenntnis. Aufgrund der erwarteten Erträge und Aufwendungen werden die Vorgaben des 
Entschuldungsfonds in den Jahren 2019 bis 2021 ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen 
eingehalten. 

 
4. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass nach derzeitigem 

Erkenntnisstand Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung und der 
Gemeindehaushaltsverordnung erwartet werden. Danach sind die ordentlichen 
Tilgungsleistungen ebenfalls aus dem Ergebnishaushalt zu finanzieren. Da die 
liquiditätsmäßigen Überschüsse die Tilgungsleistungen nur zum Teil abdecken, werden 
weitere Konsolidierungsbeschlüsse zu fassen sein. 

 
 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 277/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



1. Ergebnishaushalt 
 
Mit der vorgelegten Planung wird der gesetzlichen Verpflichtung aus der Hessischen 
Gemeindeordnung zur Erstellung einer mittelfristigen Finanzplanung Rechnung getragen. Die 
Finanzplanung basiert auf den aktuellsten Erkenntnissen der November-Steuerschätzung und den 
Orientierungsdaten des Landes Hessen. 
 
Die Finanzplanung wird im Wesentlichen durch folgende Rahmenbedingungen 
bestimmt: 
 
 
Gewerbesteuer 
 
Das Gewerbesteueraufkommen in den Planungsjahren musste aufgrund der aktuellen Entwicklung 
und Erwartungen reduziert werden in: 
 
2019  von 33 Mio. €  auf 24 Mio. € 
2020 von 34 Mio. €  auf 25 Mio. € 
2021 neu 26 Mio. € 
 
 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
 
Die Berechnungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basieren auf der Grundlage der 
November-Steuerschätzung und den aktuellen Orientierungsdaten des Landes. 
Für die Jahre 2018 bis 2020 gelten neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Anteils der 
Einkommenssteuer auf die hessischen Kommunen. Die Schlüsselzahl hat sich erstmals seit Anfang 
der 90iger Jahre wieder erhöht. Die Erhöhung beträgt 1%. Dies bedeutet im Schnitt eine zusätzliche 
Ertragssteigerung von rd. 0,3 Mio. € pro Jahr. 
 
 
Kommunaler Finanzausgleich  
 
Die Berechnungen des kommunalen Finanzausgleiches basieren auf den Orientierungsdaten des 
Landes.  
Da die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 für die Berechnung noch nicht vorliegen, wurde 
die Schlüsselzuweisung mit Einwohnerzuwächsen aus der eigenen Fortschreibung berechnet. 
Danach steigen die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2019 bis 2021 von  
49,1 Mio. € auf 56,1 Mio. €. 
 
 
Kreisumlage 
 
Die Kreisumlage wird weiter mit einem Hebesatz von 39,2% kalkuliert. Sie steigt im Zeitraum 2019 
– 2021 von 26,8 Mio. € auf 29,7 Mio. €.  
Sollte der Hebesatz, wie vom Kreis beabsichtigt, auf 40,7% angehoben werden, entstehen 
dauerhaft Mehraufwendungen von rd. 1,0 Mio. €. 
 



 
Personalaufwendungen  
 
Bei den Personalaufwendungen wurde eine gesetzliche bzw. tarifvertragliche  
Steigerung ab 2018 von jährlich 2 % berücksichtigt. Darin enthalten ist der voraussichtliche 
Personalmehrbedarf für zusätzlich noch zu errichtende Kinderbetreuungseinrichtungen. 
 
 
Transferaufwendungen  
 
Weitere Kosten- und Fallsteigerung. Der Planwert 2017 mit 15,1 Mio. € wurde zu gering kalkuliert. 
Aktuell werden für 2017 Aufwendungen von 17 Mio. € erwartet. 
 
 
Zinsaufwendungen 
 
Investitionsfinanzierung 
 
Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden in den Jahren 2019 bis 2021 aufgrund von 
zusätzlichen Kreditneuaufnahmen insbesondere zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen 
im Schulbereich von 3,4 Mio. € auf 4,7 Mio. € steigen. Dabei ist eine „worst-case“ Betrachtung mit 
einem Zinsanstieg auf bis zu 3,5 % im Jahr 2021 unterstellt worden. 
 
 
Kassenkredite 
 
Das Land Hessen beabsichtigt ab dem 01.07.2018 den Kommunen und Landkreisen die 
Kassenkreditverbindlichkeiten aus der Ergebnishaushaltsfinanzierung im Rahmen einer 
„Hessenkasse“ abzulösen. Damit entfallen die Zinszahlungen und das Zinsrisiko für alle bisher 
aufgelaufenen Kassenkreditverbindlichkeiten in einem Volumen von rd. 200 Mio. €. 
Im Gegenzug hat die Stadt für 30 Jahre einen Betrag von 1,6 Mio. € jährlich als Tilgungsbetrag zu 
leisten (25 € pro Einwohner). Dieser Betrag ist im Finanzhaushalt ab 2019 veranschlagt. 
 
 
Abbaupfad im Rahmen des Entschuldungsfonds 
 
Im Rahmen des Entschuldungsfonds wurden mit dem Land ein Abbaupfad und maximale 
jahresbezogene Defizite im Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2014 vertraglich vereinbart. 
In den Jahren 2014 bis 2017 werden die Vorgaben aus dem Abbaupfad eingehalten. 
 
Im Haushaltsjahr 2018 wird die Vorgabe aus dem Schutzschirm von rund 12,4 Mio. € um rund 3,6 
Mio. € in der Planung überschritten werden.  
Trotz dieser Überschreitung der Defizitvorgabe auf der Planungsebene ist eine 
Haushaltsgenehmigung zu erwarten, da gemäß § 5 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des 
Schutzschirmgesetzes eine temporäre Überschreitung unschädlich ist, sofern in den bisherigen 
Jahren bereits höhere Konsolidierungsbeiträge erbracht wurden und in der Finanzplanung ebenfalls 
eine Einhaltung der Defizitobergrenze für die Folgejahre prognostiziert wird. 
 



 
Diese Voraussetzungen wurden erfüllt, was aus folgender Übersicht deutlich wird: 
 
 
Jahr     Vorgabe Schutzschirm         Finanzplanung/Ergebnis       Unterschreitung 
 
2014              14,8 Mio. €    0 €                        14,8 Mio. € 
 
2015              19,5 Mio. €                      17,4 Mio. €                        2,1 Mio. € 
   
2016              16,9 Mio. €                      12,8 Mio. €                          4,1 Mio. € 
 
2017              14,7 Mio. €                      12,7 Mio. €                       2,0 Mio. € 
 
2018              12,4 Mio. €                      16,0 Mio. €                        ./.3,6 Mio. € 
 
2019              10,1 Mio. €                        9,8 Mio. €                            0,3 Mio. € 
 
2020                4,9 Mio. €                        4,2 Mio. €                           0,7 Mio. € 
 
2021                2,2 Mio. €                         2,0 Mio. €                          0,2 Mio. € 
 
 
2. Finanzhaushalt und Investitionsprogramm 
 
Mit dem Investitionsprogramm für den Zeitraum 2019 bis 2021 sind  
 
 Auszahlungen von 124,5 Mio. €  
vorgesehen 
 
Der Schwerpunkt mit 94,2 Mio. € liegt im Schulbereich.  
Zur Umsetzung des Schulentwicklungsplanes und zur Abarbeitung des Sanierungsstaus werden 
damit rund 75% des Gesamtinvestitionsvolumens gebunden.  
 
Das verbleibende Viertel wird benötigt für: 
 

- Maßnahmen der Abwasserbeseitigung in Höhe von rund 3,3 Mio. €. Diese werden über die 
Abwassergebühren finanziert. 

 
- Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung in Höhe von rund 9,8 

Mio. €. Die Auswirkungen aus der möglichen Einführung einer Straßenbeitragssatzung sind 
noch nicht berücksichtigt. 

 
- Neubau Kindertagestätte Hessenring 70 in Höhe von rund 3,9 Mio. € 

 
- Restfinanzierung Projekt Sportbad in Höhe von 1,9 Mio. € 

 
- Ankauf von Grundstücken 3 Mio. € 

 
- EDV, Fahrzeuge, Inventar in Höhe von 4,0 Mio. € 

 
 



 
Im gleichen Zeitraum werden Einzahlungen für Investitionen aus Zuschüssen, 
Grundstücksverkäufen, Tilgungsrückflüssen u.ä. in Höhe von 10,8 Mio. € erwartet.  
 
Zur Finanzierung der verbleibenden Auszahlungen wird ein Kreditvolumen von  
113,7 Mio. € benötigt. Darin enthalten ist ein Kreditbetrag von 1,2 Mio. € aus dem 
Kommunalinvestitionsprogramm II.  
 
Bereits mit der Haushaltsgenehmigung 2015 hat die Aufsichtsbehörde eine zusätzliche 
Kreditermächtigung von rund 100 Mio. € für die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes und für 
unabweisbare Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich in Aussicht gestellt. Diese 
Inaussichtstellung wurde mit der Forderung verknüpft, dass die Vorgaben aus dem Schutzschirm 
eingehalten und die Defizitreduzierungen gemäß Abbaupfad umgesetzt werden. Diese Vorgaben 
wurden bisher realisiert. 
 
Aufgrund der derzeitigen Finanzplanung zeichnet sich jedoch ab, dass der Finanzbedarf zur 
Umsetzung des Schulentwicklungsplanes und für unabweisbare Sanierungs-maßnahmen im 
Schulbereich deutlich zunehmen wird. Hinzu kommt der stark angestiegene Bedarf an zusätzlichen 
Kinderbetreuungsplätzen die derzeit nur mit Planungskosten im Investitionsprogramm enthalten 
sind. Über den zusätzlichen Finanzbedarf sind weitere Abstimmungsgespräche mit der 
Aufsichtsbehörde zu führen. 
 
Rüsselsheim am Main, den 12.12.2017 
 
 
 
Dennis Grieser 
Bürgermeister 
 













































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Klarstellung zur Übertragung der aufgabengebundenen Mittel 
 

 
M-Nr.: 245/17 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Abfallgebührenrücklage der Städtischen Betriebshöfe Rüsselsheim am Main in Höhe von  
EUR 2.039.642,88 und der Gewinnvorträge der Betriebe gewerblicher Art in Höhe von  
EUR 718.984,88 sowie der Entgeltlichkeit aller Übertragungsvorgänge im Rahmen der 
übergegangenen Rechte und Pflichten wird auf den Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR 
übertragen. 
 
 
Begründung: 
 
Zum 01. Januar 2016 erfolgte die Übertragung der durch die Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim 
am Main (sbhr) ausgeführten Aufgaben mit allen Rechten und Pflichten auf die Städteservice 
Raunheim Rüsselsheim Anstalt öffentlichen Rechts (AöR). 
 
Die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2016 der AöR sowie der sbhr sind mittlerweile erfolgt. Die 
Prüfung des Eigenbetriebs ist gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 
09.03.2017 durch die externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Theobald Scherer Jung AG 
durchgeführt worden. 
 

Eingang 
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AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



Laut § 16 Abs. 1 der Satzung des Städteservice liegt die Zuständigkeit für die Prüfung des 
Jahresabschlusses beim Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Stadt Rüsselsheim am Main. Die AöR 
hat sich mit diesem darauf verständigt, dass die Theobald Scherer Jung AG, begleitet durch das 
RPA, die Prüfung durchführt. Hierbei ist aufgefallen, dass die Aufgaben zwar per Satzung 
übergegangen sind, die Entgeltlichkeit aller Übertragungsvorgänge, insbesondere der 
Abfallgebührenrücklage, Gewinnvorträge der Betriebe gewerblicher Art sowie Urlaubs- und 
Überstundenrückstellungen der sbhr auf die AöR jedoch nicht explizit beschlossen wurden. Um hier 
Rechtssicherheit herzustellen, empfiehlt das Rechnungsprüfungsamt in Übereinstimmung mit den 
Wirtschaftsprüfern, den formalen Akt der Übertragung der o.g. Positionen noch einmal ausdrücklich 
durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rüsselsheim am Main beschließen zu lassen. 
Dies wird vor dem Hintergrund empfohlen, dass die Mittel aufgabenbezogen erwirtschaftet wurden 
und entsprechend zu verwenden sind. 
 
Die Jahresabschlüsse der AöR und der sbhr wurden mit der aufschiebenden Bedingung des 
klarstellenden Beschlusses testiert. Mit Beschlussfassung entfällt jeweils die Bedingung und beide 
Unternehmen erhalten damit das uneingeschränkte Testat zum Jahresabschluss. 
 
In der Sitzung des Verwaltungsrates am 26.07.2017 wurde der Jahresabschluss 2016 im Hinblick 
auf diese Thematik erörtert. Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss einstimmig beschlossen. 
 
Rüsselsheim am Main, den 12.09.2017 
 
 
 
Patrick Burghardt 
Oberbürgermeister 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Jahresabschluss 2011 
 

 
M-Nr.: 4/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
A.  Kenntnisnahme 
 
1. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt 

Rüsselsheim zum 31.12.2011 wird zur Kenntnis genommen. 
 
B.  Beschluss 
 
1. Der geprüfte Jahresabschluss einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht der Stadt 

Rüsselsheim zum 31.12.2011 wird beschlossen. 
 
2. Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis des Jahres 2011 in Höhe von 6.972.855,78 EUR 

wird festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen. Der Fehlbetrag beim außerordentlichen 
Ergebnis in Höhe von 481.050,61 EUR wird ebenfalls festgestellt und auf neue Rechnung 
vorgetragen.  

 
3. Aufgrund des Prüfungsergebnisses wird dem Magistrat gem. § 114 Abs. 1 HGO Entlastung 

erteilt.  
 
 
Begründung: 
 
Am 19.01.2016 hat der Magistrat den verwaltungsseitig erstellten Jahresabschluss der Stadt 
Rüsselsheim zum 31.12.2011 formell aufgestellt und das Rechnungsprüfungsamt mit der Prüfung 
beauftragt. Die Prüfung wurde mit Vorlage aller prüffähigen Unterlagen im August 2017 begonnen. 
Nach Abschluss der Prüfung werden hiermit der Stadtverordnetenversammlung der Prüfbericht zur 
Kenntnisnahme und der Jahresabschluss zum 31.12.2011 zur Beschlussfassung vorgelegt. 
Aufgrund des Prüfungsergebnisses ist schließlich nach § 114 Abs. 1 HGO über die Entlastung des 
Magistrats zu entscheiden. 

Eingang 
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Der Jahresabschluss enthält i.S.d. § 112 HGO die Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2011. 
Hinzu kommen die Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011 sowohl in der 
Gesamtsicht als auch für die einzelnen Teilhaushalte auf Produktbereichsebene. Des Weiteren sind 
die wesentlichen Positionen und Besonderheiten im Anhang erläutert. 
 
Der Rechenschaftsbericht schließlich stellt der Haushaltsplanung die Ergebnisse des Ergebnis- und 
investiven Finanzhaushalts gegenüber und erläutert die wesentlichen Abweichungen. Diese 
Betrachtung wird ergänzt durch Übersichten der genehmigten über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und investiven Auszahlungen sowie der in das nächste Haushaltsjahr übertragenen 
Haushaltsausgabereste. 
 
Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis des Jahres 2011 in Höhe von 6.972.855,78 EUR wird 
festgestellt und gem. § 25 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Der Fehlbetrag des 
außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 481.050,61 EUR wird ebenfalls festgestellt und auf 
neue Rechnung vorgetragen. Bei Fehlbeträgen, die in den Folgejahren nicht oder nur teilweise aus 
etwaigen Überschüssen ausgeglichen werden können, ist spätestens nach 5 Jahren eine 
Verrechnung mit der Nettoposition vorzunehmen. 
 
Der Jahresabschluss 2012 wurde ebenfalls am 19.01.2016 aufgestellt und zwischenzeitlich bereits 
geprüft. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 wurden am 02.05.2017 aufgestellt. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses 2013 ist ebenfalls größtenteils abgeschlossen, mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses 2014 wurde begonnen. Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 befinden sich 
aktuell im Erstellungsprozess. 
 
Rüsselsheim am Main, den 16.01.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ� � 6ΗΛΩΗ���

1.  Rechtliche Grundlagen 

�

1.1. Allgemeine Rechtsgrundlagen 
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ϑ	ΟΩΛϑΗΘ�)∆ςςΞΘϑ�

�

1.2 Anwendung von Erleichterungsregelungen zur Aufstellung und 

Prüfung rückständiger Jahresabschlüsse 

8Π�ΓΛΗ�∃ΞΙςΩΗΟΟΞΘϑ�ΞΘΓ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΨΡΘ�ΓΡΣΣΛςΦΚΗΘ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟ	ςςΗΘ�Ι	Υ�ΓΛΗ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΜ∆ΚΥΗ�ΕΛς�ΗΛΘ7

ςΦΚΟΛΗ=ΟΛΦΚ������]Ξ�ΕΗςΦΚΟΗΞΘΛϑΗΘ/�Κ∆Ω�Γ∆ς�+0Γ,6�ΓΗΘ�ςΡϑ��⊕%ΗςΦΚΟΗΞΘΛϑΞΘϑςΗΥΟ∆ςς×�ΠΛΩ�∋∆ΩΞΠ�

ΨΡΠ�����?����!�ΗΥΟ∆ςςΗΘ��=ΖΛςΦΚΗΘ]ΗΛΩΟΛΦΚ�ΖΞΥΓΗΘ�ΓΛΗ�(ΥΟΗΛΦΚΩΗΥΞΘϑςΥΗϑΗΟΞΘϑΗΘ�ΓΞΥΦΚ�(ΥΟ∆ςς�ΨΡΠ�

�E��"����"�ΕΛς�]ΞΠ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς����#�ΗΥΖΗΛΩΗΥΩ��

�

∃ΞΦΚ�Ι	Υ�ΓΛΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗΥ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟ	ςςΗ�ΖΗΥΓΗΘ�ΓΛΗ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑςλΠΩΗΥ�Γ∆Υ∆ΞΙ�ΚΛΘϑΗΖΛΗ7

ςΗΘ/�Γ∆ςς�ςΛΗ�ΛΠ�5∆ΚΠΗΘ�ΛΚΥΗΥ�8Θ∆ΕΚλΘϑΛϑΝΗΛΩ�ϑΗΠ��F�����∃Ες����+∗2�ΓΛΗ�0|ϑΟΛΦΚΝΗΛΩ�Κ∆ΕΗΘ/�ΥΛςΛ7

ΝΡΡΥΛΗΘΩΛΗΥΩΗ�6ΦΚΖΗΥΣΞΘΝΩΗ�]Ξ�ςΗΩ]ΗΘ�ΞΘΓ�6ΩΛΦΚΣΥΡΕΗΘΤΞΡΩΗΘ�]Ξ�ΨΗΥΥΛΘϑΗΥΘ��

�

1.3 Prüfungsgrundlage 

=Ξ�ΓΗΘ�3ΙΟΛΦΚΩ∆ΞΙϑ∆ΕΗΘ�ΓΗς�5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩΗς�ϑΗΚ|ΥΗΘ�Θ∆ΦΚ�F�����∃Ες����+∗23�

�

�� ΓΛΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗς�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςςΗς�

�� ΓΛΗ�Ο∆ΞΙΗΘΓΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗΥ�.∆ςςΗΘΨΡΥϑλΘϑΗ�ΞΘΓ�%ΗΟΗϑΗ�]ΞΥ�9ΡΥΕΗΥΗΛΩΞΘϑ�ΓΗΥ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗς�

−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςςΗς�

�� ΓΛΗ�Γ∆ΞΗΥΘΓΗ�ηΕΗΥΖ∆ΦΚΞΘϑ�ΓΗΥ�.∆ςςΗΘ�ΓΗΥ�∗ΗΠΗΛΘΓΗ�ΞΘΓ�ΓΗΥ�(ΛϑΗΘΕΗΩΥΛΗΕΗ�ΗΛΘςΦΚΟΛΗ=ΟΛΦΚ�

ΓΗΥ�6ΡΘΓΗΥΝ∆ςςΗΘ�ςΡΖΛΗ�ΓΛΗ�9ΡΥΘ∆ΚΠΗ�ΓΗΥ�ΥΗϑΗΟΠλ=ΛϑΗΘ�ΞΘΓ�ΓΗΥ�ΞΘΨΗΥΠΞΩΗΩΗΘ�

.∆ςςΗΘΣΥ	ΙΞΘϑΗΘ�ΠΛΩ�ΓΗΥ�0∆=ϑ∆ΕΗ/�Γ∆ςς�ΠΛΩ�ΓΗΘ�.∆ςςΗΘΣΥ	ΙΞΘϑΗΘ�ΓΗΥ�=∆ΚΟςΩΗΟΟΗΘ�ΠΛΩ�

ϑΗΥΛΘϑΗΠ�8Πς∆Ω]�∆ΞΦΚ�∆ΘΓΗΥΗ�Γ∆Ι	Υ�ϑΗΗΛϑΘΗΩΗ�6ΩΗΟΟΗΘ�ΓΗΥ�∗ΗΠΗΛΘΓΗΨΗΥΖ∆ΟΩΞΘϑ�ΕΗ∆ΞΙΩΥ∆ϑΩ�

ΖΗΥΓΗΘ�Γ	ΥΙΗΘ/�



6ΦΚΟΞςςΕΗΥΛΦΚΩ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς������

5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ� � 6ΗΛΩΗ���

!� ΕΗΛΠ�(ΛΘς∆Ω]�∆ΞΩΡΠ∆ΩΛςΛΗΥΩΗΥ�∋∆ΩΗΘΨΗΥ∆ΥΕΗΛΩΞΘϑς∆ΘΟ∆ϑΗΘ�ΛΠ�)ΛΘ∆Θ]ΖΗςΗΘ�ΓΛΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗΥ�

9ΗΥΙ∆ΚΥΗΘ�ΨΡΥ�ΛΚΥΗΥ�∃ΘΖΗΘΓΞΘϑ/�ςΡΖΗΛΩ�ΘΛΦΚΩ�ΓΗΥ�0ΛΘΛςΩΗΥ�ΓΗς�,ΘΘΗΥΘ�∃ΞςΘ∆ΚΠΗΘ�]ΞΟλςςΩ/�

#� ΛΠ�5∆ΚΠΗΘ�ΓΗΥ�(ΥΙ	ΟΟΞΘϑ�ΓΗΥ�∃ΞΙϑ∆ΕΗΘ�ΓΗΥ�1Υ����ΕΛς�!�]Ξ�ΣΥ	ΙΗΘ/�ΡΕ�]ΖΗΦΝΠλ=Λϑ�ΞΘΓ�

ΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚ�ΨΗΥΙ∆ΚΥΗΘ�ΖΛΥΓ��

�

1∆ΦΚ�F���$�∃Ες����ΓΗΥ�+∗2�Κ∆Ω�Γ∆ς�5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ�ΓΗΘ� �ΠΛΩ�∆ΟΟΗΘ�

8ΘΩΗΥΟ∆ϑΗΘ�Γ∆Υ∆ΞΙΚΛΘ�]Ξ�ΣΥ	ΙΗΘ/�ΡΕ�

�

�� ΓΗΥ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΣΟ∆Θ�ΗΛΘϑΗΚ∆ΟΩΗΘ�ΛςΩ/�

�� ΓΛΗ�ΗΛΘ]ΗΟΘΗΘ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΕΗΩΥλϑΗ�ς∆ΦΚΟΛΦΚ�ΞΘΓ�ΥΗΦΚΘΗΥΛςΦΚ�ΨΡΥςΦΚΥΛΙΩςΠλ=Λϑ�ΕΗϑΥ	ΘΓΗΩ�ΞΘΓ�

ΕΗΟΗϑΩ�ςΛΘΓ/�

�� ΕΗΛ�ΓΗΘ�(ΥΩΥλϑΗΘ�ΞΘΓ�(ΛΘ]∆ΚΟΞΘϑΗΘ/�∃ΞΙΖΗΘΓΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�∃Ξς]∆ΚΟΞΘϑΗΘ�ςΡΖΛΗ�ΕΗΛ�ΓΗΥ�

9ΗΥΠ|ϑΗΘς7�ΞΘΓ�6ΦΚΞΟΓΗΘΨΗΥΖ∆ΟΩΞΘϑ�Θ∆ΦΚ�ΓΗΘ�ϑΗΟΩΗΘΓΗΘ�9ΡΥςΦΚΥΛΙΩΗΘ�ΨΗΥΙ∆ΚΥΗΘ�ΖΡΥΓΗΘ�ΛςΩ�

!� ΓΛΗ�∃ΘΟ∆ϑΗΘ�]ΞΠ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς�ΨΡΟΟςΩλΘΓΛϑ�ΞΘΓ�ΥΛΦΚΩΛϑ�ςΛΘΓ/�

#� ΓΛΗ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟ	ςςΗ�Θ∆ΦΚ�F�����+∗2�ΗΛΘ�ΓΗΘ�Ω∆ΩςλΦΚΟΛΦΚΗΘ�9ΗΥΚλΟΩΘΛςςΗΘ�ΗΘΩςΣΥΗΦΚΗΘΓΗς�

%ΛΟΓ�ΓΗΥ�9ΗΥΠ|ϑΗΘς7/�)ΛΘ∆Θ]7/�ΞΘΓ�(ΥΩΥ∆ϑςΟ∆ϑΗ�ΓΗΥ�∗ΗΠΗΛΘΓΗ�Γ∆ΥςΩΗΟΟΗΘ�ΞΘΓ�

"� ΓΛΗ�%ΗΥΛΦΚΩΗ�Θ∆ΦΚ�F�����∃Ες����ΞΘΓ�$�+∗2�ΗΛΘΗ�]ΞΩΥΗΙΙΗΘΓΗ�9ΡΥςΩΗΟΟΞΘϑ�ΨΡΘ�ΓΗΥ�/∆ϑΗ�ΓΗΥ�

∗ΗΠΗΛΘΓΗ�ΨΗΥΠΛΩΩΗΟΘ��

�

2.  Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

2.1 Prüfungsgegenstand 

∗ΗϑΗΘςΩ∆ΘΓ�ΓΗΥ�3Υ	ΙΞΘϑ�Ζ∆Υ�ΓΗΥ�ΨΡΘ�ΨΡΠ�0∆ϑΛςΩΥ∆Ω�ΓΗΥ�6Ω∆ΓΩ�5	ςςΗΟςΚΗΛΠ�∆Π�0∆ΛΘ�∆ΞΙϑΗςΩΗΟΟΩΗ�

−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς������ΠΛΩ�∃ΘΚ∆Θϑ�ΞΘΓ�5ΗΦΚΗΘςΦΚ∆ΙΩςΕΗΥΛΦΚΩ�ΨΡΠ��E��−∆ΘΞ∆Υ����"���

�

,Π�5∆ΚΠΗΘ�ΞΘςΗΥΗς�ϑΗςΗΩ]ΟΛΦΚΗΘ�∃ΞΙΩΥ∆ϑΗς�ΗΥΩΗΛΟΩΗΘ�ΖΛΥ�ΗΛΘΗΘ�3Υ	Ι∆ΞΙΩΥ∆ϑ�∆Θ�ΓΛΗ�)ΛΥΠ∆�&85∃&21�

∗ΠΕ+�7�:ΛΥΩςΦΚ∆ΙΩςΣΥ	ΙΞΘϑςϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ/�∋∆ΥΠςΩ∆ΓΩ��Ι	Υ�ΓΛΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗς�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς������

ΕΗςΩΗΚΗΘΓ�∆Ξς�9ΗΥΠ|ϑΗΘςΥΗΦΚΘΞΘϑ�9%ΛΟ∆Θ];/�(ΥϑΗΕΘΛςΥΗΦΚΘΞΘϑ/�7ΗΛΟΗΥϑΗΕΘΛςΥΗΦΚΘΞΘϑΗΘ/�

)ΛΘ∆Θ]ΥΗΦΚΘΞΘϑ/�7ΗΛΟΙΛΘ∆Θ]ΥΗΦΚΘΞΘϑΗΘ/�∃ΘΚ∆Θϑ�ΞΘΓ�5ΗΦΚΗΘςΦΚ∆ΙΩςΕΗΥΛΦΚΩ�∆ΞΙ�ΓΛΗ�(ΛΘΚ∆ΟΩΞΘϑ�ΓΗΥ�ϑΗ7

ςΗΩ]ΟΛΦΚΗΘ�9ΡΥςΦΚΥΛΙΩΗΘ���

�

∋ΛΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗΥ�2ΥΓΘΞΘϑςΠλ=ΛϑΝΗΛΩ�ΓΗΥ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩ�Λ�6��ΨΡΘ�F���$�∃Ες����=ΛΙΙ���7��+∗2�

Ι	ΚΥΩΗ�Γ∆ς�5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ�ΛΘ�ΗΛϑΗΘΗΥ�=ΞςΩλΘΓΛϑΝΗΛΩ�ΓΞΥΦΚ��

�

∋ΛΗ�%ΞΦΚΙ	ΚΥΞΘϑ/�ΓΛΗ�∃ΞΙςΩΗΟΟΞΘϑ�ΨΡΘ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς�ΞΘΓ�5ΗΦΚΗΘςΦΚ∆ΙΩςΕΗΥΛΦΚΩ�Θ∆ΦΚ�ΓΗΘ�Κ∆Ξς7

Κ∆ΟΩςΥΗΦΚΩΟΛΦΚΗΘ�ΞΘΓ�ςΡΘςΩΛϑΗΘ�ΗΛΘςΦΚΟλϑΛϑΗΘ�9ΡΥςΦΚΥΛΙΩΗΘ�ςΡΖΛΗ�ΓΛΗ�ΞΘς�ΗΥΩΗΛΟΩΗΘ�∃ΞςΝ	ΘΙΩΗ�ΞΘΓ�

1∆ΦΚΖΗΛςΗ�ΟΛΗϑΗΘ�ΛΘ�ΓΗΥ�9ΗΥ∆ΘΩΖΡΥΩΞΘϑ�ΓΗς�0∆ϑΛςΩΥ∆Ως��



6ΦΚΟΞςςΕΗΥΛΦΚΩ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς������

5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ� � 6ΗΛΩΗ���

�

2.2.  Art und Umfang der Prüfung 

�

8Π�ΓΛΗ�Υ	ΦΝςΩλΘΓΛϑΗΘ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟ	ςςΗ�ςΦΚΘΗΟΟςΩΠ|ϑΟΛΦΚ�∆Ε]Ξ∆ΥΕΗΛΩΗΘ�ΖΞΥΓΗ�ΨΡΘ�+ΗΥΥΘ�

2ΕΗΥΕ	ΥϑΗΥΠΗΛςΩΗΥ�3∆ΩΥΛΦΝ�%ΞΥϑΚ∆ΥΓΩ�ΠΛΩ�∋∆ΩΞΠ�ΨΡΠ��E�������?�ΗΛΘ�3ΥΡΜΗΝΩ∆ΞΙΩΥ∆ϑ�∆Θ�ΓΗΘ�

)∆ΦΚΕΗΥΗΛΦΚ�)ΛΘ∆Θ]ΗΘ�ΞΘΓ�Γ∆ς�5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ�ΗΥΩΗΛΟΩ��∋ΛΗςΗΥ�ΕΗΛΘΚ∆ΟΩΗΩ�Ξ�∆�/�Γ∆ςς�ΓΛΗ�

3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗΥ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟ	ςςΗ������″����!�ΠΛΩ�8ΘΩΗΥςΩ	Ω]ΞΘϑ�ΗΛΘΗΥ�

:ΛΥΩςΦΚ∆ΙΩςΣΥ	ΙΞΘϑςϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ�ΕΛς�∃ΣΥΛΟ����$�ΝΡΠΣΟΗΩΩ�∆ΕϑΗςΦΚΟΡςςΗΘ�ςΗΛΘ�ςΡΟΟ���

�

∋ΛΗ�∃ΞΙΩΥ∆ϑςΗΥΩΗΛΟΞΘϑ�]ΞΥ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗΥ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟ	ςςΗ�����7���!�∆Θ�ΓΛΗ�)ΛΥΠ∆�&85∃&21�ΗΥΙΡΟϑΩΗ�

ΓΞΥΦΚ�0∆ϑΛςΩΥ∆ΩςΕΗςΦΚΟΞςς�ΨΡΠ��?��"��?��∋ΛΗςΗ�Κ∆Ω�ΓΛΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗς�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςςΗς������Θ∆ΦΚ�

F���$�+∗%�ΞΘΩΗΥ�%Η∆ΦΚΩΞΘϑ�ΓΗΥ�ΨΡΠ�,ΘςΩΛΩΞΩ�ΓΗΥ�:ΛΥΩςΦΚ∆ΙΩςΣΥ	ΙΗΥ�9,∋:;�ΙΗςΩϑΗςΩΗΟΟΩΗΘ�ΓΗΞΩςΦΚΗΘ�

∗ΥΞΘΓςλΩ]Η�ΡΥΓΘΞΘϑςΠλ=ΛϑΗΥ�∃ΕςΦΚΟΞςςΣΥ	ΙΞΘϑ�ΛΠ�∃ΞϑΞςΩ����?�ΓΞΥΦΚϑΗΙ	ΚΥΩ��

�

�

9ΗΥΗΛΘΕ∆ΥΞΘϑςϑΗΠλ=�ΣΥ	ΙΩΗ�Γ∆ς�5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ�ΓΗΥ�6Ω∆ΓΩ�5	ςςΗΟςΚΗΛΠ�ΓΛΗ�

2ΥΓΘΞΘϑςΠλ=ΛϑΝΗΛΩ�ΓΗΥ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩ�ΠΛΩ�ΙΡΟϑΗΘΓΗΘ�6ΦΚΖΗΥΣΞΘΝΩΗΘ3�

�

•  +∆ΞςΚ∆ΟΩςς∆Ω]ΞΘϑ�ΞΘΓ�1∆ΦΚΩΥ∆ϑςΚ∆ΞςΚ∆ΟΩ�

•  9ΗΥϑΟΗΛΦΚ�ΓΗς�3Ο∆Θ∆Θς∆Ω]Ης�ΠΛΩ�ΓΗΠ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΗΥϑΗΕΘΛς�

•  (ΛΘΚ∆ΟΩΞΘϑ�6ΩΗΟΟΗΘΣΟ∆Θ�ΞΘΓ�3ΗΥςΡΘ∆Ο∆ΞΙΖ∆ΘΓ�

•  ηΕΗΥ7�ΞΘΓ�∆Ξ=ΗΥΣΟ∆ΘΠλ=ΛϑΗ�0ΛΩΩΗΟΕΗΥΗΛΩςΩΗΟΟΞΘϑΗΘ�

•  +∆ΞςΚ∆ΟΩ∆Ξςϑ∆ΕΗΥΗςΩΗ�

•  2ΥΓΘΞΘϑςΠλ=ΛϑΝΗΛΩ�ΓΗΥ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΟΗϑΞΘϑ�

�

�
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3.  Grundsätzliche Feststellungen 
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3.1.  Allgemeine Feststellungen zum Jahresabschluss 
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3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung (Rechenschaftsbericht 

durch den Magistrat) 
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ΓΛΗ�9ΗΥΠ|ϑΗΘς7/�(ΥϑΗΕΘΛς7�ΞΘΓ�)ΛΘ∆Θ]Ο∆ϑΗ�ΛΠ�∆ΕϑΗΟ∆ΞΙΗΘΗΘ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΜ∆ΚΥ�Ω∆ΩςλΦΚΟΛΦΚ�ΗΘΩΖΛΦΝΗΟΩ�Κ∆Ω��

∋∆ΕΗΛ�ΛςΩ�∆ΞΦΚ�∆ΞΙ�ΓΛΗ�ΨΡΥ∆ΞςςΛΦΚΩΟΛΦΚΗ�(ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ�ΓΗΥ�ΖΗςΗΘΩΟΛΦΚΗΘ�&Κ∆ΘΦΗΘ�ΞΘΓ�5ΛςΛΝΗΘ�ΗΛΘ]ΞϑΗ7

ΚΗΘ���

�

∋ΛΗ�6ΩΗΟΟΞΘϑΘ∆ΚΠΗ�]ΞΥ�/∆ϑΗΕΗΞΥΩΗΛΟΞΘϑ�ΗΥΙΡΟϑΩΗ�ΓΞΥΦΚ�ΓΛΗ�ΕΗ∆ΞΙΩΥ∆ϑΩΗ�

:ΛΥΩςΦΚ∆ΙΩςΣΥ	ΙΞΘϑςϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ��

�

�

3.3 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen 

(für die Prüfung der Haushaltswirtschaft) 

�

∋ΛΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�Κ∆Ω�ΝΗΛΘΗ�ΖΗςΗΘΩΟΛΦΚΗΘ�%Η∆ΘςΩ∆ΘΓΞΘϑΗΘ�ΗΥϑΗΕΗΘ��6ΡΠΛΩ�Ν∆ΘΘ�ΓΛΗ�2ΥΓΘΞΘϑςΠλ=ΛϑΝΗΛΩ�

ΓΗΥ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩ�ΨΡΘ�ΞΘς�ΕΗςΩλΩΛϑΩ�ΖΗΥΓΗΘ��

�

�

�

�
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4.  Vermögensrechnung (Bilanz)  

�

∋ΛΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗΥ�9ΗΥΠ|ϑΗΘςΥΗΦΚΘΞΘϑ�Ζ∆Υ�∗ΗϑΗΘςΩ∆ΘΓ�ΓΗς�∆Θ�&85∃&21�ΗΥΩΗΛΟΩΗΘ�3Υ	Ι∆ΞΙΩΥ∆ϑΗς��:ΛΥ�

ΨΗΥΖΗΛςΗΘ�∆ΞΙ�ΓΛΗ�∃ΞςΙ	ΚΥΞΘϑΗΘ�ΛΠ�ΓΡΥΩΛϑΗΘ�3Υ	ΙΕΗΥΛΦΚΩ/�ςΡΖΛΗ�∆ΞΙ�ΓΛΗ�∆ΞςΙ	ΚΥΟΛΦΚΗ�∋∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑ�ΛΠ�

∃ΘΚ∆Θϑ�]ΞΠ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς�ΓΗς�)∆ΦΚΕΗΥΗΛΦΚς�)ΛΘ∆Θ]ΗΘ��

�

�

5. Ertragslage (Ergebnisrechnung) 

∋ΛΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗΥ�(ΥϑΗΕΘΛςΥΗΦΚΘΞΘϑ�Ζ∆Υ�∗ΗϑΗΘςΩ∆ΘΓ�ΓΗς�∆Θ�&85∃&21�ΗΥΩΗΛΟΩΗΘ�3Υ	Ι∆ΞΙΩΥ∆ϑΗς��:ΛΥ�

ΨΗΥΖΗΛςΗΘ�∆ΞΙ�ΓΛΗ�∃ΞςΙ	ΚΥΞΘϑΗΘ�ΛΠ�ΓΡΥΩΛϑΗΘ�3Υ	ΙΕΗΥΛΦΚΩ/�ςΡΖΛΗ�∆ΞΙ�ΓΛΗ�∆ΞςΙ	ΚΥΟΛΦΚΗ�∋∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑ�ΛΠ�

∃ΘΚ∆Θϑ�]ΞΠ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς�ΓΗς�)∆ΦΚΕΗΥΗΛΦΚς�)ΛΘ∆Θ]ΗΘ��

�
�

6. Finanzlage (Finanzrechnung) 

∋ΛΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗΥ�)ΛΘ∆Θ]ΥΗΦΚΘΞΘϑ�Ζ∆Υ�∗ΗϑΗΘςΩ∆ΘΓ�ΓΗς�∆Θ�&85∃&21�ΗΥΩΗΛΟΩΗΘ�3Υ	Ι∆ΞΙΩΥ∆ϑΗς��:ΛΥ�

ΨΗΥΖΗΛςΗΘ�∆ΞΙ�ΓΛΗ�∃ΞςΙ	ΚΥΞΘϑΗΘ�ΛΠ�ΓΡΥΩΛϑΗΘ�3Υ	ΙΕΗΥΛΦΚΩ/�ςΡΖΛΗ�∆ΞΙ�ΓΛΗ�∆ΞςΙ	ΚΥΟΛΦΚΗ�∋∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑ�ΛΠ�

∃ΘΚ∆Θϑ�]ΞΠ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς�ΓΗς�)∆ΦΚΕΗΥΗΛΦΚς�)ΛΘ∆Θ]ΗΘ��
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�

7. Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 

7.1 Haushaltssatzung 

∋ΗΥ�(ΘΩΖΞΥΙ�ΓΗΥ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςς∆Ω]ΞΘϑ�ΖΞΥΓΗ�ΛΘ�ΓΗΥ�6Ω∆ΓΩΨΗΥΡΥΓΘΗΩΗΘΨΗΥς∆ΠΠΟΞΘϑ�ΨΡΠ��"���������ΖΛΗ�

ΙΡΟϑΩ�ΕΗςΦΚΟΡςςΗΘ3�

(85�

� �
ΛΠ�ΡΥΓΗΘΩΟΛΦΚΗΘ�(ΥϑΗΕΘΛς� �

∗Ης∆ΠΩΕΗΩΥ∆ϑ�ΓΗΥ�(ΥΩΥλϑΗ� ��"�?�"�$#E�
∗Ης∆ΠΩΕΗΩΥ∆ϑ�ΓΗΥ�∃ΞΙΖΗΘΓΞΘϑΗΘ� �#��"���??"��
� �
ΛΠ�∆Ξ=ΗΥΡΥΓΗΘΩΟΛΦΚΗΘ�(ΥϑΗΕΘΛς� �
∗Ης∆ΠΩΕΗΩΥ∆ϑ�ΓΗΥ�(ΥΩΥλϑΗ� ��
∗Ης∆ΠΩΕΗΩΥ∆ϑ�ΓΗΥ�∃ΞΙΖΗΘΓΞΘϑΗΘ� ���

!��$E!�E�?�

� �

(85�

� �

ΠΛΩ�ΓΗΠ�6∆ΟΓΡ�∆Ξς�(ΛΘ]∆ΚΟΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�∃Ξς]∆ΚΟΞΘϑΗΘ� �
∆Ξς�Ο∆ΞΙΗΘΓΗΥ�9ΗΥΖ∆ΟΩΞΘϑςΩλΩΛϑΝΗΛΩ�∆ΞΙ�� - �"�!#��E??�
� �
ΞΘΓ�ΓΗΠ�∗Ης∆ΠΩΕΗΩΥ∆ϑ�ΓΗΥ�� �

� �
(ΛΘ]∆ΚΟΞΘϑΗΘ�∆Ξς�,ΘΨΗςΩΛΩΛΡΘςΩλΩΛϑΝΗΛΩ�∆ΞΙ� E�"##���#�
∃Ξς]∆ΚΟΞΘϑΗΘ�∆Ξς�,ΘΨΗςΩΛΩΛΡΘςΩλΩΛϑΝΗΛΩ�∆ΞΙ� ���?$��E!��
� �
(ΛΘ]∆ΚΟΞΘϑΗΘ�∆Ξς�)ΛΘ∆Θ]ΛΗΥΞΘϑςΩλΩΛϑΝΗΛΩ�∆ΞΙ� �"�!�?�E�#�
∃Ξς]∆ΚΟΞΘϑΗΘ�∆Ξς�)ΛΘ∆Θ]ΛΗΥΞΘϑςΩλΩΛϑΝΗΛΩ�∆ΞΙ� !��$������
� �

�

�"�!#��E??�

� �

� �
.ΥΗΓΛΩΗΥΠλΦΚΩΛϑΞΘϑΗΘ� �"�!�?�E�#�
� �
9ΗΥΣΙΟΛΦΚΩΞΘϑςΗΥΠλΦΚΩΛϑΞΘϑΗΘ� �����������
� �
+|ΦΚςΩΕΗΩΥ∆ϑ�ΓΗΥ�.∆ςςΗΘΝΥΗΓΛΩΗ� �$����������
� �
� �

�

∋ΗΥ�+ΗΕΗς∆Ω]�Ι	Υ�ΓΛΗ�∗ΥΞΘΓςΩΗΞΗΥ�%�ΖΞΥΓΗ�ΨΡΘ�ΕΛςΚΗΥ��"��∆ΞΙ�!���Ψ�+��∆ΘϑΗΚΡΕΗΘ��
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7.2 Nachtragssatzung  

0ΛΩ�∋∆ΩΞΠ�ΨΡΠ��!��#������ΖΞΥΓΗ�ΗΛΘΗ�1∆ΦΚΩΥ∆ϑςς∆Ω]ΞΘϑ�ΓΞΥΦΚ�ΓΛΗ�6Ω∆ΓΩΨΗΥΡΥΓΘΗΩΗΘΨΗΥς∆ΠΠΟΞΘϑ�

ΕΗςΦΚΟΡςςΗΘ��0ΛΩ�ΓΗΥ�1∆ΦΚΩΥ∆ϑςς∆Ω]ΞΘϑ�ΖΞΥΓΗ�ΓΗΥ�6ΩΗΟΟΗΘΣΟ∆Θ�Ι	Υ�ΓΛΗ����ςΩλΓΩΛςΦΚΗΘ�

.ΛΘΓΗΥΩ∆ϑΗςςΩλΩΩΗΘ�ϑΗλΘΓΗΥΩ�″�ςΚ��ΚΛΗΥ]Ξ�∆ΞΦΚ�ΓΛΗ�∃ΞςΙ	ΚΥΞΘϑΗΘ�ΞΘΩΗΥ�?�"��

�

∃Θ�ΓΗΘ�	ΕΥΛϑΗΘ�%ΗςΩ∆ΘΓΩΗΛΟΗΘ�ΓΗΥ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςς∆Ω]ΞΘϑ�ΖΞΥΓΗ�ΘΛΦΚΩς�ΨΗΥλΘΓΗΥΩ��

�

7.3 Genehmigung der Haushaltssatzung 

∋∆ς�5ΗϑΛΗΥΞΘϑςΣΥλςΛΓΛΞΠ�ςΩΗΟΟΩΗ�ΠΛΩ�6ΦΚΥΗΛΕΗΘ�ΨΡΠ������������ΓΛΗ�∗ΗΘΗΚΠΛϑΞΘϑ�ΓΗΥ�

+∆ΞςΚ∆ΟΩςς∆Ω]ΞΘϑ�ΞΘΓ�ΓΗς�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΣΟ∆ΘΗς������]ΞΥ	ΦΝ�ΞΘΓ�ΙΡΥΓΗΥΩΗ�Ξ�∆��ΓΛΗ�9ΡΥΟ∆ϑΗ�ΗΛΘΗς�

ΣΥλ]ΛςΗΘ�%ΗΥΛΦΚΩς/�ΖΛΗ�ΓΛΗ�6Ω∆ΓΩ�5	ςςΗΟςΚΗΛΠ�ΓΗΘ�ΕΗςΩΗΚΗΘΓΗΘ�∃ΞΙΟ∆ϑΗΘ�Θ∆ΦΚϑΗΝΡΠΠΗΘ�ΛςΩ��∋ΛΗς�

ΗΥΙΡΟϑΩΗ�ΠΛΩ�6ΦΚΥΗΛΕΗΘ�ΓΗς�)∆ΦΚΕΗΥΗΛΦΚς�)ΛΘ∆Θ]ΗΘ�ΠΛΩ�∋∆ΩΞΠ�ΨΡΠ��$��!�������

�

∋ΛΗ�∆ΞΙςΛΦΚΩςΕΗΚ|ΥΓΟΛΦΚΗ�∗ΗΘΗΚΠΛϑΞΘϑ�ΖΞΥΓΗ�∆Π��E��#������ΗΥΩΗΛΟΩ��6ΛΗ�ΗΘΩΚΛΗΟΩ�Ξ�∆��ΖΛΗΓΗΥΞΠ�ΖΛΗ�

ΛΠ�9ΡΥΜ∆ΚΥ�ΗΛΘΗ�.ΥΗΓΛΩΗΥΠλΦΚΩΛϑΞΘϑ�ΞΘΩΗΥ�ΓΗΠ�9ΡΥΕΗΚ∆ΟΩ�ΓΗΥ�(ΛΘ]ΗΟϑΗΘΗΚΠΛϑΞΘϑ�7�ΠΛΩ�∃ΞςΘ∆ΚΠΗ�ΓΗΥ�

.ΥΗΓΛΩΗ�∆Ξς�ΓΗΠ�+ΗςςΛςΦΚΗΘ�,ΘΨΗςΩΛΩΛΡΘςΙΡΘΓς��9ΗΥΣΙΟΛΦΚΩΞΘϑςΗΥΠλΦΚΩΛϑΞΘϑΗΘ�ΖΞΥΓΗΘ�ΗΥΘΗΞΩ�ΘΞΥ�Ι	Υ�

)ΡΥΩΙ	ΚΥΞΘϑςΠ∆=Θ∆ΚΠΗΘ�ςΡΖΛΗ�ΕΗΛ�ΘΗΞΗΘ�0∆=Θ∆ΚΠΗΘ�ΘΞΥ�ΕΗΛ�9ΡΥΟΛΗϑΗΘ�ΗΛΘΗς�ςΦΚΥΛΙΩΟΛΦΚΗΘ�

%ΗΖΛΟΟΛϑΞΘϑςΕΗςΦΚΗΛΓΗς�ΓΗς�%ΞΘΓΗς�ΡΓΗΥ�/∆ΘΓΗς�ϑΗΘΗΚΠΛϑΩ���

�

∋ΗΥ�5ΗϑΛΗΥΞΘϑςΣΥλςΛΓΗΘΩ�ΕΗΞΥΩΗΛΟΩΗ�ΛΘ�ςΗΛΘΗΠ�∗ΗΘΗΚΠΛϑΞΘϑςςΦΚΥΗΛΕΗΘ�ΖΛΗ�∆ΞΦΚ�ΛΠ�9ΡΥΜ∆ΚΥ�ΓΛΗ�

ΙΛΘ∆Θ]ΛΗΟΟΗ�/ΗΛςΩΞΘϑςΙλΚΛϑΝΗΛΩ�∆Ος�∆Ξ=ΗΥΡΥΓΗΘΩΟΛΦΚ�ϑΗΙλΚΥΓΗΩ�ΞΘΓ�ςΦΚλΩ]ΩΗ�ΓΛΗ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΗΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ�

∆Ος�λΞ=ΗΥςΩ�ΕΗΓΗΘΝΟΛΦΚ�ΗΛΘ��(Υ�ΨΗΥΓΗΞΩΟΛΦΚΩΗ/�Γ∆ςς�.ΡΘςΡΟΛΓΛΗΥΞΘϑςΠ∆=Θ∆ΚΠΗΘ�∆ΞΦΚ�Ν	ΘΙΩΛϑ�

ΖΗΛΩΗΥΚΛΘ�ΞΘ∆ΞςΖΗΛΦΚΟΛΦΚ�ςΛΘΓ�ΞΘΓ�ΕΗϑΥ	=ΩΗ�ΓΛΗ�ΕΛςΚΗΥ�ΨΡΘ�ΓΗΘ�∗ΥΗΠΛΗΘ�ΗΛΘϑΗΟΗΛΩΗΩΗΘ�Ε]Ζ��

ΞΠϑΗςΗΩ]ΩΗΘ�0∆=Θ∆ΚΠΗΘ��(ΥςΩΠ∆Ος�ΕΗ]Ρϑ�ΗΥ�∆ΞΦΚ�ΓΛΗ�6ΡΘΓΗΥΨΗΥΠ|ϑΗΘ�ΓΗΥ�6Ω∆ΓΩ�ΛΘ�ςΗΛΘ�

∗ΗΘΗΚΠΛϑΞΘϑςςΦΚΥΗΛΕΗΘ�ΗΛΘ��

(Υ�ΖΛΗς�Γ∆Υ∆ΞΙ�ΚΛΘ/�Γ∆ςς�ΓΛΗ�∃ΕΟΗΚΘΞΘϑ�ΓΗΥ�ΕΗΥΗΛΩς�ΛΠ�ΟΗΩ]ΩΗΘ�−∆ΚΥ�ϑΗΙΡΥΓΗΥΩΗΘ�

6ΩΥ∆=ΗΘΕΗΛΩΥ∆ϑςς∆Ω]ΞΘϑ�∆ΞΙςΛΦΚΩςΕΗΚ|ΥΓΟΛΦΚ�ΘΛΦΚΩ�∆Ν]ΗΣΩΛΗΥΩ�ΖΗΥΓΗΘ�Ν∆ΘΘ��.ΥΗΓΛΩΗ�Ι	Υ�Ν	ΘΙΩΛϑΗ�

ΕΗΛΩΥ∆ϑςΥΗΟΗΨ∆ΘΩΗ�6ΩΥ∆=ΗΘΕ∆ΞΠ∆=Θ∆ΚΠΗΘ�ςΗΛΗΘ�ΡΚΘΗ�ΗΛΘΗ�ΥΗΦΚΩςΝΥλΙΩΛϑΗ�6ΩΥ∆=ΗΘΕΗΛΩΥ∆ϑςς∆Ω]ΞΘϑ�

ΘΛΦΚΩ�ΠΗΚΥ�ϑΗΘΗΚΠΛϑΞΘϑςΙλΚΛϑ��

�

�

�

�

�

�

�
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�

- ∋ΛΗ�.ΥΗΓΛΩ∆ΞΙΘ∆ΚΠΗΘ�ΕΗΓ	ΥΙΗΘ�ΓΗΥ�(ΛΘ]ΗΟϑΗΘΗΚΠΛϑΞΘϑ�9ΠΛΩ�∃ΞςΘ∆ΚΠΗ�ΨΡΘ�.ΥΗΓΛΩΗΘ�∆Ξς�

ΓΗΠ�+ΗςςΛςΦΚΗΘ�,ΘΨΗςΩΛΩΛΡΘςΙΡΘΓς;�

- 9ΗΥΣΙΟΛΦΚΩΞΘϑςΗΥΠλΦΚΩΛϑΞΘϑΗΘ�ςΛΘΓ�ΘΞΥ�Ι	Υ�)ΡΥΩΙ	ΚΥΞΘϑςΠ∆=Θ∆ΚΠΗΘ�ΞΘΓ�ΘΗΞΗ�0∆=Θ∆ΚΠΗΘ�

ΕΗΛ�9ΡΥΟΛΗϑΗΘ�ΗΛΘΗς�%ΗΖΛΟΟΛϑΞΘϑςΕΗςΦΚΗΛΓΗς�ΓΗς�%ΞΘΓΗς�ΡΓΗΥ�/∆ΘΓΗς�ΛΘ�∃ΘςΣΥΞΦΚ�]Ξ�

ΘΗΚΠΗΘ��(ΛΘΗ�ΖΗΛΩΗΥϑΗΚΗΘΓΗ�,Θ∆ΘςΣΥΞΦΚΘ∆ΚΠΗ�ΕΗΓ∆ΥΙ�ΓΗΥ�(ΛΘ]ΗΟϑΗΘΗΚΠΛϑΞΘϑ�

- ,Π�9ΡΟΟ]Ξϑ�ΓΗς�+∆ΞςΚ∆ΟΩς������ΛςΩ�	ΕΗΥΖΛΗϑΗΘΓ�ΓΞΥΦΚ�∃ΞΙΖ∆ΘΓΥΗΓΞ]ΛΗΥΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�

+∆ΞςΚ∆ΟΩςςΣΗΥΥΗΘ�Γ∆ς�Μ∆ΚΥΗςΕΗ]ΡϑΗΘΗ�∋ΗΙΛ]ΛΩ�ΠΛΘΓΗςΩΗΘς�ΞΠ���0ΛΡ��(ΞΥΡ�]Ξ�ΨΗΥΥΛΘϑΗΥΘ�ΞΘΓ�

ΨΡΘ�ΓΗΥ�0|ϑΟΛΦΚΝΗΛΩ/�Κ∆ΞςΚ∆ΟΩςΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ�6ΣΗΥΥΗΘ�∆Ξς]ΞςΣΥΗΦΚΗΘ/�ΛςΩ�∗ΗΕΥ∆ΞΦΚ�]Ξ�Π∆7

ΦΚΗΘ���

+ΛΗΥ	ΕΗΥ�ΛςΩ�ΓΗΠ�53�ΠΛΩ�9ΡΥΟ∆ϑΗ�ΓΗΥ�ΘΗΞΗΘ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςς∆Ω]ΞΘϑ�]Ξ�ΕΗΥΛΦΚΩΗΘ�

- %ΗΛ�ΓΗΥ�:ΛΥΩςΦΚ∆ΙΩςΙ	ΚΥΞΘϑ�ΓΗΥ�(ΛϑΗΘΕΗΩΥΛΗΕΗ�ΞΘΓ�%ΗΩΗΛΟΛϑΞΘϑςϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΗΘ�ςΡΟΟΗΘ�∆ΟΟΗ�

(ΛΘΙΟΞςςΠ|ϑΟΛΦΚΝΗΛΩΗΘ�ΓΗΥ�6Ω∆ΓΩ�ΝΡΘςΗΤΞΗΘΩ�ϑΗΘΞΩ]Ω�ΖΗΥΓΗΘ/�ΞΠ�ΓΗΘ�=ΞςΦΚΞςςΕΗΓ∆ΥΙ�ΖΗΛΩΗΥ�

]Ξ�ςΗΘΝΗΘ�Ε]Ζ��Κ|ΚΗΥΗ�∗ΗΖΛΘΘ∆ΕΙ	ΚΥΞΘϑΗΘ�]Ξ�ΗΥΠ|ϑΟΛΦΚΗΘ��∃ΞΦΚ�ΚΛΗΥ]Ξ�ςΡΟΟΗΘ�ΞΘΩΗΥΜλΚΥΛϑ�

%ΗΥΛΦΚΩΗ�	ΕΗΥ�ΓΛΗ�ΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ�/∆ϑΗ�]ΗΛΩΘ∆Κ�ΨΡΥϑΗΟΗϑΩ�ΖΗΥΓΗΘ��

- %Λς�∆ΞΙ�ΖΗΛΩΗΥΗς�ΛςΩ�ΗΛΘ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςςΛΦΚΗΥΞΘϑςΝΡΘ]ΗΣΩ�ΨΡΥ]ΞΚ∆ΟΩΗΘ�ΞΘΓ�ΛΠ�5∆ΚΠΗΘ�ΗΛΘΗς�

Γ∆ΞΗΥΚ∆ΙΩΗΘ�3ΥΡ]ΗςςΗς�ΜλΚΥΟΛΦΚ�ΙΡΥΩ]ΞςΦΚΥΗΛΕΗΘ�ΞΘΓ�∆Θ�ΓΛΗ�∆ΝΩΞΗΟΟΗ�(ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ�∆Θ]ΞΣ∆ςςΗΘ��

∋∆ς�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΝΡΘςΡΟΛΓΛΗΥΞΘϑςΝΡΘ]ΗΣΩ�ςΡΟΟ�ςΣλΩΗςΩΗΘς�ΠΛΩ�ΓΗΥ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςς∆Ω]ΞΘϑ�ΓΗς�ΘΗΞΗΘ�

+∆ΞςΚ∆ΟΩςΜ∆ΚΥΗς�ΨΡΥϑΗΟΗϑΩ�ΖΗΥΓΗΘ��:ΗΛΩΗΥΚΛΘ�ΛςΩ�	ΕΗΥ�ΓΛΗ�ΕΛς�]ΞΠ�����$������ΞΠϑΗςΗΩ]ΩΗΘ�

.ΡΘςΡΟΛΓΛΗΥΞΘϑςΠ∆=Θ∆ΚΠΗΘ�ΞΘΓ�ΛΚΥΗ�ΙΛΘ∆Θ]ΛΗΟΟΗ�∃ΞςΖΛΥΝΞΘϑΗΘ�ΓΗΠ�53�]ΞΠ�����E������]Ξ�

ΕΗΥΛΦΚΩΗΘ�

- %Λς�∆ΞΙ�ΖΗΛΩΗΥΗς�ΛςΩ�ΓΛΗ�∃Θ]∆ΚΟ�ΓΗΥ�ΛΠ�6ΩΗΟΟΗΘΣΟ∆Θ�∆ΞςϑΗΖΛΗςΗΘΗΘ�6ΩΗΟΟΗΘ�ΗΥΘΗΞΩ�ΜλΚΥΟΛΦΚ�ΞΠ�

�L�]Ξ�ΥΗΓΞ]ΛΗΥΗΘ��(ΛΘΗ�6ΩΥΗΛΦΚΞΘϑ�ΨΡΘ�ΞΘΕΗςΗΩ]ΩΗΘ�6ΩΗΟΟΗΘ�ΕΟΗΛΕΩ�ΕΗΛ�ΓΛΗςΗΥ�∃ΞΙΟ∆ϑΗ�ΞΘΕΗ7

Υ	ΦΝςΛΦΚΩΛϑΩ���

- ∋ΛΗ�3ΗΥςΡΘ∆ΟΝΡςΩΗΘ�ςΛΘΓ�∆ΞΙ�Γ∆ς�5ΗΦΚΘΞΘϑςΗΥϑΗΕΘΛς����E�]Ξ�ΕΗϑΥΗΘ]ΗΘ��

- ∋ΛΗ�3ΗΥςΡΘ∆ΟΝΡςΩΗΘΕΞΓϑΗΩς�ΛΘ�ΓΗΘ�(ΛϑΗΘΕΗΩΥΛΗΕΗΘ�Γ	ΥΙΗΘ�ΘΛΦΚΩ�	ΕΗΥςΦΚΥΛΩΩΗΘ�ΖΗΥΓΗΘ��

- ∃ΞΙ�ΓΛΗ�6ΦΚ∆ΙΙΞΘϑ�ΘΗΞΗΥ�6ΩΗΟΟΗΘ�ΛςΩ�]Ξ�ΨΗΥ]ΛΦΚΩΗΘ��

- ∋ΞΥΦΚ�ΗΛΘΗ�ΥΗςΩΥΛΝΩΛΨΗ�6ΩΗΟΟΗΘΕΗΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩΞΘϑ�ΞΘΓ�ΗΛΘΗ�6ΣΗΥΥΗ�ΨΡΘ��#�0ΡΘ∆ΩΗΘ�Ι	Υ�1ΗΞΕΗςΗΩ7

]ΞΘϑΗΘ/�%ΗΙ|ΥΓΗΥΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�+|ΚΗΥϑΥΞΣΣΛΗΥΞΘϑΗΘ�ςΡΟΟ�ΗΛΘΗ�3ΗΥςΡΘ∆ΟΝΡςΩΗΘΕΗϑΥΗΘ]ΞΘϑ�ΗΥ]ΛΗΟΩ�

ΖΗΥΓΗΘ��ηΕΗΥ�∆ΟΟΗ�ΛΠ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΜ∆ΚΥ�ΨΡΥϑΗΘΡΠΠΗΘΗΘ�%ΗΙ|ΥΓΗΥΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�

+|ΚΗΥϑΥΞΣΣΛΗΥΞΘϑΗΘ�ΛςΩ�ΓΗΠ�53�ΗΕΗΘΙ∆ΟΟς�∆ΞςΙ	ΚΥΟΛΦΚ�]Ξ�ΕΗΥΛΦΚΩΗΘ��

- ∃ΞΙ�∃ΞΙΖΗΘΓΞΘϑΗΘ/�ΓΛΗ�ΘΛΦΚΩ�∆ΞΙ�∗ΗςΗΩ]�ΡΓΗΥ�9ΗΥΩΥ∆ϑ�ΕΗΥΞΚΗΘ/�ΛςΩ�]Ξ�ΨΗΥ]ΛΦΚΩΗΘ��%Λς�∆ΞΙ�

ΖΗΛΩΗΥΗς�ΛςΩ�ΕΗΛ�9ΡΥΟ∆ϑΗ�ΗΛΘΗΥ�ΘΗΞΗΘ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςς∆Ω]ΞΘϑ�ΓΗΠ�53�ΗΛΘΗ�∃ΞΙςΩΗΟΟΞΘϑ�∆ΟΟΗΥ�

ΙΥΗΛΖΛΟΟΛϑΗΘ�/ΗΛςΩΞΘϑΗΘ�ΗΛΘςΦΚΟ��ϑΗΟΓΖΗΥΩΗΥ�9ΡΥΩΗΛΟΗ�Ι	Υ�ΓΛΗ�6Ω∆ΓΩ�ΞΘΓ�ΛΚΥΗ�6ΡΘΓΗΥΨΗΥΠ|ϑΗΘ�

ΨΡΥ]ΞΟΗϑΗΘ��



6ΦΚΟΞςςΕΗΥΛΦΚΩ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς������

5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ� � 6ΗΛΩΗ����

- 1ΗΞΗ�∃Ξςϑ∆ΕΗΘ�ΞΘΓ�∃ΞΙϑ∆ΕΗΘ�ΛΠ�ΓΛςΣΡΘΛΕΟΗΘ�%ΗΥΗΛΦΚ�Ν|ΘΘΗΘ�ΘΞΥ�ΠΛΩ�ΨΡΥΚΗΥΛϑΗΥ�

=ΞςΩΛΠΠΞΘϑ�ΓΗς�53ς�	ΕΗΥΘΡΠΠΗΘ�ΖΗΥΓΗΘ��

- ηΕΗΥ7�ΞΘΓ�∆Ξ=ΗΥΣΟ∆ΘΠλ=ΛϑΗ�∃ΞΙΖΗΘΓΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�∃Ξς]∆ΚΟΞΘϑΗΘ�	ΕΗΥ���������(ΞΥΡ�ΕΗΓ	ΥΙΗΘ�

ΓΗΥ�ΨΡΥΚΗΥΛϑΗΘ�=ΞςΩΛΠΠΞΘϑ�ΓΗς�53�

- ∃ΞΙ�ΓΗΥ�(ΥΩΥ∆ϑςςΗΛΩΗ�ςΛΘΓ�∗ΗΕ	ΚΥΗΘ�ΞΘΓ�%ΗΛΩΥλϑΗ�ΙΡΥΩϑΗςΗΩ]Ω�ΓΗΠ�Ω∆ΩςλΦΚΟΛΦΚΗΘ�∃ΞΙΖ∆ΘΓ�

∆Θ]ΞΣ∆ςςΗΘ��,Θ�ΓΗΘ�ΝΟ∆ςςΛςΦΚΗΘ�∗ΗΕ	ΚΥΗΘΚ∆ΞςΚ∆ΟΩΗΘ�9:∆ςςΗΥ/�∃ΕΖ∆ςςΗΥ/�∃ΕΙ∆ΟΟ/�6ΩΥ∆=ΗΘΥΗΛ7

ΘΛϑΞΘϑ�ΞΘΓ�%ΗςΩ∆ΩΩΞΘϑςΖΗςΗΘ;�Γ	ΥΙΗΘ�∆ΞΦΚ�Ν	ΘΙΩΛϑ�ΝΗΛΘΗ�8ΘΩΗΥΓΗΦΝΞΘϑΗΘ�ΗΘΩςΩΗΚΗΘ��

- 9ΗΥΠ|ϑΗΘςϑΗϑΗΘςΩλΘΓΗ/�ΓΛΗ�ΓΛΗ�6Ω∆ΓΩ�]ΞΥ�(ΥΙ	ΟΟΞΘϑ�,ΚΥΗΥ�∃ΞΙϑ∆ΕΗΘ�ΛΘ�∆ΕςΗΚΕ∆ΥΗΥ�=ΗΛΩ�ΘΛΦΚΩ�

ΕΥ∆ΞΦΚΩ/�ςΛΘΓ�∆ΞΙ�ΛΚΥΗ�9ΗΥλΞ=ΗΥΕ∆ΥΝΗΛΩ�]Ξ�ΣΥ	ΙΗΘ��

- ∃ΞΙ�ΘΗΞΗ�,ΘΨΗςΩΛΩΛΡΘΗΘ�ΞΘΓ�,ΘΨΗςΩΛΩΛΡΘςΙ|ΥΓΗΥΞΘϑςΠ∆=Θ∆ΚΠΗΘ/�ΓΛΗ�	ΕΗΥ�Γ∆ς�

6ΡΘΓΗΥΛΘΨΗςΩΛΩΛΡΘςΣΥΡϑΥ∆ΠΠ�ΚΛΘ∆ΞςϑΗΚΗΘ�ΞΘΓ�ΗΥΚΗΕΟΛΦΚΗ�)ΡΟϑΗΝΡςΩΗΘ�ΨΗΥΞΥς∆ΦΚΗΘ�ΛςΩ�]Ξ�

ΨΗΥ]ΛΦΚΩΗΘ��(ΛΘΗ�ΨΡΥΚΗΥΛϑΗ�∗ΗΘΗΚΠΛϑΞΘϑ�ΓΗς�53�ΛςΩ�ΗΛΘ]ΞΚΡΟΗΘ��

�

∋ΛΗ�ΨΡΥΟλΞΙΛϑΗ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΙ	ΚΥΞΘϑ�ΖΞΥΓΗ�ΠΛΩ�∋ΛΗΘςΩ∆ΘΖΗΛςΞΘϑ�1Υ��!K�����]ΞΠ��!��#������∆ΞΙϑΗΚΡ7

ΕΗΘ���

ηΕΗΥ�ΓΛΗ�(ΥΙ	ΟΟΞΘϑ�ΓΗΥ�∃ΞΙΟ∆ϑΗΘ�]ΞΥ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςϑΗΘΗΚΠΛϑΞΘϑ������ΖΞΥΓΗ�ΓΗΠ�53�ΠΛΩ�6ΦΚΥΗΛΕΗΘ�ΨΡΠ�

�����������ΕΗΥΛΦΚΩΗΩ��,Θ�ςΗΛΘΗΥ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςϑΗΘΗΚΠΛϑΞΘϑ�Ι	Υ�ΓΗΘ�+∆ΞςΚ∆ΟΩ������ΕΗςΩλΩΛϑΩ�ΓΗΥ�53/�

Γ∆ςς�ΓΛΗ�∃ΞΙΟ∆ϑΗΘ�ΛΠ�:ΗςΗΘΩΟΛΦΚΗΘ�ΗΥΙ	ΟΟΩ�ΖΞΥΓΗΘ��

�

7.4 Haushaltssicherungskonzept  
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ΨΡΟΟ]ΛΗΚΗΘ��
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7.6 Einhaltung Stellenplan und Personalaufwand 
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Υ	ΦΝςΛΦΚΩΛϑΩ���
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 2010  2011  

SOLL IST Differenz SOLL IST Differenz 

Beamte 122,24 110,16 -12,08 121,25 109,40 -11,85 

Angestellte 589,87 552,67 -37,20 361,44 330,71 -30,73 

Sozial- u. 
Erziehungsdienst 

0 0 
0 

222,13* 221,25 
-0,88 

Gesamt 712,11 662,83 -49,28 704,82* 661,36 43,46 
;
ΡΚΘΗ
ΓΛΗ
��
/ΗΗΥςΩΗΟΟΗΘ
∆Ξς
ΓΗΠ
1∆ΦΚΩΥ∆ϑςΚ∆ΞςΚ∆ΟΩςΣΟ∆Θ


34ΞΗΟΟΗ?
+∆ΞςΚ∆ΟΩςΣΟλΘΗ
$���
ΞΘΓ
$��$
"
6ΩΗΟΟΗΘΣΟ∆Θ5


�

∋ΗΥ�ΛΘ�ΓΗΥ�7∆ΕΗΟΟΗ�ΨΗΥΖΗΘΓΗΩΗ�6ΩΛΦΚΩ∆ϑ�Ι	Υ�ΓΛΗ�,ςΩ7%ΗςΗΩ]ΞΘϑ�ΛςΩ�ΜΗΖΗΛΟς�ΓΗΥ�����"��ΗΛΘΗς�−∆ΚΥΗς���

�

�
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5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ� � 6ΗΛΩΗ��#�

7.7 Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen 

,Π�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΜ∆ΚΥ������ΖΞΥΓΗΘ�ΛΠ�(ΥϑΗΕΘΛςΚ∆ΞςΚ∆ΟΩ�	ΕΗΥ7K∆Ξ=ΗΥΣΟ∆ΘΠλ=ΛϑΗ�0ΛΩΩΗΟ�ΛΘ�+|ΚΗ�ΨΡΘ�

���?$��E�/���(ΞΥΡ�99ΡΥΜ∆ΚΥ3�?���#!/�#�(ΞΥΡ;�ΓΞΥΦΚ�ΓΗΘ�0∆ϑΛςΩΥ∆Ω�ΕΗΖΛΟΟΛϑΩ��∋ΗΥ�ΞΘϑΗΖ|ΚΘΟΛΦΚ�ΚΡΚΗ�

%ΗΩΥ∆ϑ�ΥΗςΞΟΩΛΗΥΩ�ΛΠ�:ΗςΗΘΩΟΛΦΚΗΘ�∆Ξς�ΓΗΥ�1ΡΩΖΗΘΓΛϑΝΗΛΩ�]ΞΥ�6ΦΚ∆ΙΙΞΘϑ�ΘΗΞΗΥ�3ΟλΩ]Η�Ι	Υ�ΓΛΗ�

9ΡΥΠΛΩΩ∆ϑςΕΗΩΥΗΞΞΘϑ�ΛΘ���.ΛΩ∆ς/�ΗΛΘΗΠ�]ΞςλΩ]ΟΛΦΚΗΘ�%ΗΩΥΗΞΞΘϑς∆ΘϑΗΕΡΩ�Ι	Υ�∗ΥΞΘΓςΦΚΞΟΝΛΘΓΗΥ�ΛΘ�

.|ΘΛϑςΩλΓΩΗΘ�ΞΘΓ�∆Ξς�ΗΛΘΗΥ�Κ|ΚΗΥΗΘ�9ΗΥΟΞςΩ	ΕΗΥΘ∆ΚΠΗ�ΕΗΛ�.ΞΟΩΞΥ�����Ι	Υ�ΓΛΗ�9ΡΟΝςΚΡΦΚςΦΚΞΟΗ�ΞΘΓ�

ΓΛΗ�0ΞςΛΝςΦΚΞΟΗ���

�

,Π�)ΛΘ∆Θ]Κ∆ΞςΚ∆ΟΩ�ΕΗΩΥΞϑΗΘ�ΓΛΗ�	ΕΗΥΣΟ∆ΘΠλ=Λϑ�ΕΗΖΛΟΟΛϑΩΗΘ�0ΛΩΩΗΟ�Ι	Υ�,ΘΨΗςΩΛΩΛΡΘςΠ∆=Θ∆ΚΠΗΘ�

#�!�!�"/$#�(ΞΥΡ�99ΡΥΜ∆ΚΥ3�?���#$/�"�(ΞΥΡ;���

�

∋ΛΗ�0ΛΩΩΗΟΕΗΥΗΛΩςΩΗΟΟΞΘϑΗΘ�ΖΗΥΓΗΘ�ΓΗΥ�6Ω∆ΓΩΨΗΥΡΥΓΘΗΩΗΘΨΗΥς∆ΠΠΟΞΘϑ�7∆ΕΖΗΛΦΚΗΘΓ�ΨΡΘ�ΓΗΥ�

ΕΛςΚΗΥΛϑΗΘ�3Υ∆[Λς�ΓΗΥ�%ΗΝ∆ΘΘΩϑ∆ΕΗ�ΠΛΩ�ΗΛΘΗΥ�ςΗΣ∆Υ∆ΩΗΘ�9ΡΥΟ∆ϑΗ7�]Ξς∆ΠΠΗΘ�ΠΛΩ�ΓΗΠ�

−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς�]ΞΥ�.ΗΘΘΩΘΛς�ϑΗϑΗΕΗΘ�ηΕΗΥ�ΓΛΗ�ϑΥ|=ΗΥΗΘ�	ΕΗΥ7�ΞΘΓ�∆Ξ=ΗΥΣΟ∆ΘΠλ=ΛϑΗΘ�%ΗΩΥλϑΗ�

ΖΞΥΓΗΘ�ϑΗΠ��F�����∃Ες����+∗2�ΛΘ�9ΗΥΕΛΘΓΞΘϑ�ΠΛΩ�ΓΗΘ�∃ΟΟϑΗΠΗΛΘΗΘ�%ΗΠΗΥΝΞΘϑΗΘ�]ΞΠ�

+∆ΞςΚ∆ΟΩςΣΟ∆Θ�]ΞΥ�%ΗΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩΞΘϑ�ΨΡΘ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΠΛΩΩΗΟΘ�9=ΛΙΙ��,,,�"��Φ�ΞΘΓ�Γ;;�ΓΛΗ�ΗΥΙΡΥΓΗΥΟΛΦΚΗΘ�

(ΛΘ]ΗΟΗΘΩςΦΚΗΛΓΞΘϑΗΘ�ΓΗς�0∆ϑΛςΩΥ∆Ως�ΡΓΗΥ�ΓΗΥ�6Ω∆ΓΩΨΗΥΡΥΓΘΗΩΗΘΨΗΥς∆ΠΠΟΞΘϑ�ΚΗΥΕΗΛϑΗΙ	ΚΥΩ��

�

,Π�5∆ΚΠΗΘ�ΓΗΥ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΖΞΥΓΗΘ�ΓΛΗ�%ΗϑΥ	ΘΓΞΘϑΗΘ�∆ΘΚ∆ΘΓ�ΓΗΥ�%ΞΦΚΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�ΓΗς�ΜΗΖΗΛΟΛϑΗΘ�

5ΗΦΚΘΞΘϑςΗΥϑΗΕΘΛςςΗς�ΣΟ∆ΞςΛΕΛΟΛςΛΗΥΩ��(ς�ΗΥϑ∆ΕΗΘ�ςΛΦΚ�ΝΗΛΘΗ�%Η∆ΘςΩ∆ΘΓΞΘϑΗΘ��

�

�

7.8 Haushaltsausgabereste 

�

)	Υ�ΓΛΗ�%ΛΟΓΞΘϑ�ΨΡΘ�+∆ΞςΚ∆ΟΩς∆Ξςϑ∆ΕΗΥΗςΩΗΘ�ΗΘΩΚΛΗΟΩ�ΓΛΗ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς7∋ΛΗΘςΩ∆ΘΖΗΛςΞΘϑ��

1Υ���#K�����5ΗϑΗΟΞΘϑΗΘ�]ΞΥ�ηΕΗΥΩΥ∆ϑΞΘϑ�ΨΡΘ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΠΛΩΩΗΟΘ�ΕΗΛ�∃ΕςΦΚΟΞςς�ΓΗς�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΜ∆ΚΥΗς��

�

=ΞΠ�∃ΕςΦΚΟΞςς�ΓΗς�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΜ∆ΚΥΗς������ΖΞΥΓΗΘ�ΛΠ�(ΥϑΗΕΘΛςΚ∆ΞςΚ∆ΟΩ�∃Ξςϑ∆ΕΗΥΗςΩΗ�ΛΘ�+|ΚΗ�ΨΡΘ�

ΛΘςϑΗς∆ΠΩ���$$��E!�/���(ΞΥΡ�99ΡΥΜ∆ΚΥ3���!�E���!/���(ΞΥΡ;�ϑΗΕΛΟΓΗΩ��∋∆ΨΡΘ�ΖΞΥΓΗΘ�ΛΠ�)ΡΟϑΗΜ∆ΚΥ��

����?�"??/!#�(ΞΥΡ�ΕΗΕΞΦΚΩ��∋ΛΗ�5ΗςΩΗ�ΛΠ�(ΥϑΗΕΘΛςΚ∆ΞςΚ∆ΟΩ�ΕΗΩΥΗΙΙΗΘ�ΖΛΗ�ΛΘ�ΓΗΘ�9ΡΥΜ∆ΚΥΗΘ�

Κ∆ΞΣΩςλΦΚΟΛΦΚ�ΓΗΘ�)∆ΦΚΕΗΥΗΛΦΚ�∗ΗΕλΞΓΗΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩ�9ΥΞΘΓ���∆*+��(ΞΥΡ;�ΞΘΓ�Γ∆ς�7ΛΗΙΕ∆Ξ∆ΠΩ�9ΥΞΘΓ�

$�������(ΞΥΡ;���

�

�

,Π�)ΛΘ∆Θ]Κ∆ΞςΚ∆ΟΩ�ΖΞΥΓΗΘ�5ΗςΩΗ�Ι	Υ�,ΘΨΗςΩΛΩΛΡΘΗΘ�ΛΘ�+|ΚΗ�ΨΡΘ�?������$�/���(ΞΥΡ�99ΡΥΜ∆ΚΥ3�

���?�#��!�/�?��(ΞΥΡ;�	ΕΗΥΩΥ∆ϑΗΘ��
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�

∋∆ΕΗΛ�Κ∆ΘΓΗΟΩ�Ης�ςΛΦΚ�ΞΠ�ΗΛΘΗ�9ΛΗΟ]∆ΚΟ�ΨΡΘ�%∆ΞΠ∆=Θ∆ΚΠΗΘ/�ΓΛΗ�ΩΗΛΟΖΗΛςΗ�ΕΗΥΗΛΩς�ΕΗϑΡΘΘΗΘ�Ζ∆ΥΗΘ/�

∆ΕΗΥ�ΘΛΦΚΩ�ΛΠ�Ο∆ΞΙΗΘΓΗΘ�−∆ΚΥ�ΞΠϑΗςΗΩ]Ω�ΖΗΥΓΗΘ�ΝΡΘΘΩΗΘ��∋ΛΗ�ΝΡΥΥΗΝΩΗ�9ΗΥΖΗΘΓΞΘϑ�ΓΗΥ�

+∆ΞςΚ∆ΟΩςΥΗςΩΗ�ΖΞΥΓΗ�ΨΡΘ�ΞΘς�Ι	Υ�ΓΗΘ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς������ΘΛΦΚΩ�ϑΗΣΥ	ΙΩ��

�

7.9 Allgemeine Feststellungen 

7.9.1 Lohn- und Gehaltsabrechnung (LoGA) 

)	Υ�ΓΗΘ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς������Κ∆ΕΗΘ�ΖΛΥ�ΠΛΩ�ΓΗΥ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗΥ�∃ΕΟλΞΙΗ�ΛΘ�ΓΗΥ�/ΡΚΘ7�ΞΘΓ�

∗ΗΚ∆ΟΩς∆ΕΥΗΦΚΘΞΘϑ�ΕΗϑΡΘΘΗΘ��6ΦΚΖΗΥΣΞΘΝΩΗ�Ζ∆ΥΗΘ�Γ∆ΕΗΛ�ΓΛΗ�ΡΥΓΘΞΘϑςϑΗΠλ=Η�ηΕΗΥΟΗΛΩΞΘϑ�ΓΗΥ�

%ΞΦΚΞΘϑςΓ∆ΩΗΘ�∆Ξς�ΓΗΠ�)∆ΦΚ∆ΠΩςΨΗΥΙ∆ΚΥΗΘ�/Ρ∗∃�ΛΘ�ΓΛΗ�)ΛΘ∆Θ]ΕΞΦΚΚ∆ΟΩΞΘϑ��:ΗΛΩΗΥΚΛΘ�ςΡΟΟΗΘ�ΛΠ�

5∆ΚΠΗΘ�ΓΗΥ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΗΛΘΗ�Ι∆ΦΚΕΗΥΗΛΦΚς	ΕΗΥϑΥΗΛΙΗΘΓΗ�∋∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑ�ΓΗΥ�=ΞςΩλΘΓΛϑΝΗΛΩΗΘ�ΞΘΓ�

∃ΥΕΗΛΩς∆ΕΟλΞΙΗ�ΗΥςΩΗΟΟΩ�ΖΗΥΓΗΘ��∋ΛΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΛςΩ�ΓΗΥ]ΗΛΩ�ΘΡΦΚ�ΘΛΦΚΩ�ΝΡΠΣΟΗΩΩ�∆ΕϑΗςΦΚΟΡςςΗΘ��

�

7.9.2 Überarbeitung veralteter Dienstanweisungen 

9ΛΗΟΗ�∋ΛΗΘςΩ∆ΘΖΗΛςΞΘϑΗΘ/�ΓΛΗ�ΛΠ�=Ξς∆ΠΠΗΘΚ∆Θϑ�ΠΛΩ�ΓΗΥ�ΡΥΓΘΞΘϑςϑΗΠλ=ΗΘ�%ΞΦΚΙ	ΚΥΞΘϑ�ΛΠ�ΗΘϑΗ7

ΥΗΘ�ΡΓΗΥ�ΖΗΛΩΗΥΗΘ�6ΛΘΘΗ�ςΩΗΚΗΘ/�ςΛΘΓ�ΨΗΥ∆ΟΩΗΩ��7ΗΛΟΖΗΛςΗ�Η[ΛςΩΛΗΥΗΘ�∆ΞΦΚ�ΠΗΚΥΗΥΗ�∋ΛΗΘςΩ∆ΘΖΗΛςΞΘϑΗΘ�

ΡΓΗΥ�5ΞΘΓςΦΚΥΗΛΕΗΘ�]Ξ�ΗΛΘ]ΗΟΘΗΘ�7ΚΗΠΗΘΕΗΥΗΛΦΚΗΘ�ΡΓΗΥ�Ης�ΙΛΘΓΗΘ�ςΛΦΚ�ΛΘ�ΞΘΩΗΥςΦΚΛΗΓΟΛΦΚΗΘ�

∋ΛΗΘςΩ∆ΘΖΗΛςΞΘϑΗΘ�5ΗϑΗΟΞΘϑΗΘ�]Ξ�ϑΟΗΛΦΚΗΘ�)Υ∆ϑΗςΩΗΟΟΞΘϑΗΘ��∋ΛΗ�ΨΡΥΚ∆ΘΓΗΘΗΘ�∋ΛΗΘςΩ∆ΘΖΗΛςΞΘϑΗΘ�

ΥΗΛΦΚΗΘ�ΩΗΛΟΖΗΛςΗ�ΕΛς�ΛΘς�−∆ΚΥ��E?"�]ΞΥ	ΦΝ��,ΘςΕΗςΡΘΓΗΥΗ�ΘΗΞΗΘ�%ΗςΦΚλΙΩΛϑΩΗΘ�ΙΗΚΟΩ�Γ∆ΓΞΥΦΚ�

ϑΥΞΘΓΟΗϑΗΘΓΗς�+ΛΘΩΗΥϑΥΞΘΓΖΛςςΗΘ��:ΛΥ�ΗΠΣΙΗΚΟΗΘ/�ςλΠΩΟΛΦΚΗ�∋ΛΗΘςΩ∆ΘΖΗΛςΞΘϑΗΘ�]Ξ�	ΕΗΥΣΥ	ΙΗΘ/�

ΨΗΥ∆ΟΩΗΩΗ�∋ΛΗΘςΩ∆ΘΖΗΛςΞΘϑΗΘ�∆ΞΙ]ΞΚΗΕΗΘ�ΞΘΓ�ΖΛΦΚΩΛϑΗ�6∆ΦΚΨΗΥΚ∆ΟΩΗ�ΛΘςΕΗςΡΘΓΗΥΗ�ΛΠ�%ΗΥΗΛΦΚ�

+∆ΞςΚ∆ΟΩς7/�.∆ςςΗΘ7�ΞΘΓ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΖΗςΗΘ�ΘΗΞ�]Ξ�ΥΗϑΗΟΘ�Ε]Ζ��ΕΗςΩΗΚΗΘΓΗ�∃ΘΖΗΛςΞΘϑΗΘ�

]Ξς∆ΠΠΗΘ]ΞΙ∆ςςΗΘ��∋∆�ΓΛΗςΗ�∃ΞΙϑ∆ΕΗ�ΘΞΥ�	ΕΗΥϑΥΗΛΙΗΘΓ�ΗΥΟΗΓΛϑΩ�ΖΗΥΓΗΘ�Ν∆ΘΘ/�ςΡΟΟΩΗ�ΗΛΘΗ�

ΓΗ]ΗΥΘ∆Ως	ΕΗΥϑΥΗΛΙΗΘΓΗ�3ΥΡΜΗΝΩϑΥΞΣΣΗ�ϑΗΕΛΟΓΗΩ�ΖΗΥΓΗΘ/�ΓΛΗ�ςΛΦΚ�ΠΛΩ�ΓΗΥ�ηΕΗΥ∆ΥΕΗΛΩΞΘϑ�ΓΗΥ�

∋ΛΗΘςΩ∆ΘΖΗΛςΞΘϑΗΘ�ΕΗΙ∆ςςΩ���

�

,Π�5∆ΚΠΗΘ�ΓΗς�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΣΟ∆ΘΗΘΩΖΞΥΙς����?�Κ∆Ω�ΓΗΥ�)∆ΦΚΕΗΥΗΛΦΚ�)ΛΘ∆Θ]ΗΘ�ΓΛΗ�⊕∃ΟΟϑΗΠΗΛΘΗΘ�

%ΗΠΗΥΝΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�∃ΘΖΗΛςΞΘϑΗΘ�]ΞΠ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΣΟ∆Θ×�ΛΠ�6ΛΘΘΗ�ΗΛΘΗΥ�∋ΛΗΘςΩ∆ΘΖΗΛςΞΘϑ�ΗΘΩςΣΥΗΦΚΗΘΓ�

ΗΥΖΗΛΩΗΥΩ��∋ΛΗς�ςΡΟΟΩΗ�ΛΘ�ΓΗΥ�9ΗΥΖ∆ΟΩΞΘϑ�∆ΟΟϑΗΠΗΛΘ�ΕΗΝ∆ΘΘΩ�ϑΗϑΗΕΗΘ�ΞΘΓ�ΓΛΗ�∆ΟΩΗ�∋ΛΗΘςΩ∆ΘΖΗΛςΞΘϑ�

+∆ΞςΚ∆ΟΩ�ΙΡΥΠΗΟΟ�∆ΞΙϑΗΚΡΕΗΘ�ΖΗΥΓΗΘ���
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7.9.3 Anlagenbuchhaltung 

∃ΞΦΚ�Ι	Υ�ΓΗΘ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς������Ζ∆Υ/�ΖΛΗ�ΕΗΥΗΛΩς�ΕΗΛ�ΓΗΥ�(Υ|ΙΙΘΞΘϑςΕΛΟ∆Θ]�ΞΘΓ�ΕΗΛ�ΓΗΘ�

∃ΕςΦΚΟ	ςςΗΘ����E�ΞΘΓ�����/�ΓΛΗ�∃ΘΟ∆ϑΗΘΕΞΦΚΚ∆ΟΩΞΘϑ�ΗΛΘ�∗ΥΞΘΓ�Ι	Υ�ΓΛΗ�ςΣλΩΗ�)ΗΥΩΛϑςΩΗΟΟΞΘϑ��∋ΛΗ�

(ΥΠΛΩΩΟΞΘϑ�ΓΗΥ�∃ΘΟ∆ϑΗΘΖΗΥΩΗ�ςΩΗΟΟΩΗ�ςΛΦΚ�∆Ος�]ΗΛΩ∆ΞΙΖλΘΓΛϑ�Γ∆Υ/�ΓΛΗ�:ΗΥΩΗ�ΠΞςςΩΗΘ�∆ΞΙ�∗ΥΞΘΓΟ∆ϑΗ�ΓΗΥ�

%ΞΦΚΞΘϑΗΘ�ΛΘ�ΓΗΥ�)ΛΘ∆Θ]ΕΞΦΚΚ∆ΟΩΞΘϑ�Θ∆ΦΚΗΥΙ∆ςςΩ�ΖΗΥΓΗΘ��6ΗΛΩ�ΓΗΠ�−∆ΚΥ������ΖΞΥΓΗ�]ΞΠΛΘΓΗςΩ�ΗΛΘ�

9ΗΥΙ∆ΚΥΗΘ�ΛΘΘΗΥΚ∆ΟΕ�ΓΗς�ΗΟΗΝΩΥΡΘΛςΦΚΗΘ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΖΡΥΝΙΟΡΖς�ΗΛΘϑΗςΗΩ]Ω/�Γ∆ς�%ΞΦΚΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�%ΗΟΗϑΗ�

ΠΛΩ�)ΛΘ∆Θ]Κ∆ΞςΚ∆ΟΩςΝΡΘΩΗΘ�ΓΛΥΗΝΩ�∆Θ�ΓΗΘ�)∆ΦΚΕΗΥΗΛΦΚ�)ΛΘ∆Θ]ΗΘ/�%ΗΥΗΛΦΚ�∃ΘΟ∆ϑΗΘΕΞΦΚΚ∆ΟΩΞΘϑ�

ΖΗΛΩΗΥΟΗΛΩΗΩ/�ΗΚΗ�ΓΛΗ�)∆ΦΚΕΗΥΗΛΦΚΗ�ΞΘΓ�)∆ΦΚλΠΩΗΥ�ΓΗΘ�9ΡΥϑ∆Θϑ�∆ΕςΦΚΟΛΗ=ΗΘ�Ν|ΘΘΗΘ���

∋ΛΗ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΖΞΥΓΗ�ΖΛΗ�∆ΞΦΚ�ΛΠ�9ΡΥΜ∆ΚΥ�ΓΞΥΦΚ�ΓΛΗ�∆ΞΙΖλΘΓΛϑΗ�1∆ΦΚΨΡΟΟ]ΛΗΚΕ∆ΥΝΗΛΩ�ΓΗΥ�∃ΘΟ∆ϑΗΘΖΗΥΩΗ�

∆ΞΙϑΥΞΘΓ�ΓΗΥ�ς∴ςΩΗΠΛςΦΚΗΘ�7ΥΗΘΘΞΘϑ�ΓΗΥ�∃ΘΟ∆ϑΗΘΕΞΦΚΚ∆ΟΩΞΘϑ�ΨΡΘ�ΓΗΥ�)ΛΘ∆Θ]ΕΞΦΚΚ∆ΟΩΞΘϑ�

ΗΥςΦΚΖΗΥΩ���

�

�

7.9.4 Abstimmung mit verbundenen Unternehmen 

,Π�9ΗΥΟ∆ΞΙ�ΓΗΥ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΓΗς�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςςΗς������ΖΞΥΓΗ�ΗΥςΩΠ∆ΟΛϑ�ΗΛΘΗ�9ΡΥϑΗΚΗΘςΖΗΛςΗ�]ΞΥ�

∃ΕςΩΛΠΠΞΘϑ�ΓΗΥ�)ΡΥΓΗΥΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�9ΗΥΕΛΘΓΟΛΦΚΝΗΛΩΗΘ�ΠΛΩ�ΨΗΥΕΞΘΓΗΘΗΘ�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘ�ΗΘΩΖΛΦΝΗΟΩ��

∋∆ΓΞΥΦΚ�ΟΛΗ=ΗΘ�ςΛΦΚ�ΨΡΥΚ∆ΘΓΗΘΗ�∃ΕΖΗΛΦΚΞΘϑΗΘ�ϑΥ|=ΩΗΘΩΗΛΟς�∆ΞΙΝΟλΥΗΘ�ΞΘΓ�ΣΟ∆ΞςΛΕΛΟΛςΛΗΥΗΘ��

�

6ΣλΩΗςΩΗΘς�ΨΡΥ�ΓΗΠ�+ΛΘΩΗΥϑΥΞΘΓ�ΓΗς�ΕΗΨΡΥςΩΗΚΗΘΓΗΘ�∗Ης∆ΠΩ∆ΕςΦΚΟΞςςΗς/�ΓΗΥ�Θ∆ΦΚ�∆ΝΩΞΗΟΟΗΥ�

5ΗΦΚΩςΟ∆ϑΗ�∆Ε�ΓΗΠ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς����#�ΨΗΥΕΛΘΓΟΛΦΚ�ΨΡΥϑΗςΦΚΥΛΗΕΗΘ�ΛςΩ/�ςΛΘΓ�ΖΗΛΩΗΥϑΗΚΗΘΓΗ�

∃ΕςΩΛΠΠ∆ΥΕΗΛΩΗΘ�ΞΘΓ�9ΡΥΕΗΥΗΛΩΞΘϑς∆ΥΕΗΛΩΗΘ�ΗΥΙΡΥΓΗΥΟΛΦΚ���

�

∃Ξς�ΞΘςΗΥΗΥ�6ΛΦΚΩ�ΛςΩ�Ης�ΩΥΡΩ]�ΓΗΥ�ΗΥΚ|ΚΩΗΘ�∃ΥΕΗΛΩςΕΗΟ∆ςΩΞΘϑ�ΓΞΥΦΚ�Γ∆ς�∃ΞΙΚΡΟΗΘ�ΓΗΥ�∆ΞςςΩΗΚΗΘΓΗΘ�

−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟ	ςςΗ�ΗΥΙΡΥΓΗΥΟΛΦΚ/�ςΛΦΚ�ΠΛΩ�ΓΗΠ�7ΚΗΠ∆�∗Ης∆ΠΩ∆ΕςΦΚΟΞςς�∆ΞςΗΛΘ∆ΘΓΗΥ]ΞςΗΩ]ΗΘ��∋ΗΥ�

−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς����#�ΖΛΥΓ�ΓΗΥ]ΗΛΩ�∆Ος�ΘλΦΚςΩΗΥ�∆ΘςΩΗΚΗΘΓΗΥ�∃ΕςΦΚΟΞςς�ΗΥςΩΗΟΟΩ���

�



6ΦΚΟΞςςΕΗΥΛΦΚΩ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς������

5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ� � 6ΗΛΩΗ��$�

7.9.5 Darstellung der Abwicklung „Erschließungsgebiet Blauer See II“  

,Π�=Ξς∆ΠΠΗΘΚ∆Θϑ�ΠΛΩ�ΓΗΥ�(ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ�ΓΗς�%∆ΞϑΗΕΛΗΩΗς�⊕%Ο∆ΞΗΥ�6ΗΗ�,,×�ΖΞΥΓΗ�ΛΠ�−∆ΚΥ����?�ΠΛΩ�

ΗΛΘΗΥ�(ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑςϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ�ΗΛΘ�9ΗΥΩΥ∆ϑ�	ΕΗΥ�ΓΛΗ�ΩΥΗΞΚλΘΓΗΥΛςΦΚΗ�%∆ΞΟ∆ΘΓΗΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ�

ϑΗςΦΚΟΡςςΗΘ��∋ΛΗ�∃ΞΙϑ∆ΕΗΘ�ΞΠΙ∆ςςΩΗΘ�ΞΘΩΗΥ�∆ΘΓΗΥΗΠ3�

•  ΓΛΗ�∋ΞΥΦΚΙ	ΚΥΞΘϑ�ΗΛΘΗς�8ΠΟΗϑΞΘϑςΨΗΥΙ∆ΚΥΗΘς�ΛΠ�∗ΗΕΛΗΩ�

•  ∋ΛΗ�3ΥΡΜΗΝΩςΩΗΞΗΥΞΘϑ�ςΡΖΛΗ�Γ∆ς�)ΛΘ∆Θ]7�ΞΘΓ�7ΗΥΠΛΘΦΡΘΩΥΡΟΟΛΘϑ�

•  ∋ΛΗ�9ΗΥλΞ=ΗΥΞΘϑ�ΓΗΥ�ςΩ∆ΓΩΗΛϑΗΘΗΘ�∗ΥΞΘΓςΩ	ΦΝΗ�

•  ∋ΛΗ�ΙΛΘ∆Θ]ΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ�∃ΕΖΛΦΝΟΞΘϑ�ΓΗΥ�0∆=Θ∆ΚΠΗ�

•  ∋ΛΗ�+ΗΥςΩΗΟΟΞΘϑ�ΓΗΥ�Ι	Υ�ΓΛΗ�∗ΥΞΘΓςΩ	ΦΝςΨΗΥςΡΥϑΞΘϑ�ΓΛΗΘΗΘΓΗΘ�∃ΘΟ∆ϑΗΘ�

�

∋ΛΗ�ΙΛΘ∆Θ]ΩΗΦΚΘΛςΦΚΗ�∃ΕΖΛΦΝΟΞΘϑ�ΗΥΙΡΟϑΩΗ�ΛΘ�=ΗΛΩΗΘ�ΓΗΥ�.∆ΠΗΥ∆ΟΛςΩΛΝ�∆Ξ=ΗΥΚ∆ΟΕ�ΓΗς�ςΩλΓΩΛςΦΚΗΘ�

+∆ΞςΚ∆ΟΩΗς�	ΕΗΥ�ΗΛΘΗ�7ΥΗΞΚ∆ΘΓΨΗΥΖ∆ΟΩΞΘϑ��

�

,Π�=ΞϑΗ�ΓΗΥ�8ΠςΩΗΟΟΞΘϑ�ΓΗΥ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΙ	ΚΥΞΘϑ�ΨΡΘ�ΓΗΥ�.∆ΠΗΥ∆ΟΛςΩΛΝ�∆ΞΙ�ΓΛΗ�∋ΡΣΣΛΝ�ΗΥϑ∆Ε�ςΛΦΚ�∆Ε�

ΓΗΠ�−∆ΚΥ����E�ΙΙ��Γ∆ς�3ΥΡΕΟΗΠ�ΓΗΥ�ΡΥΓΘΞΘϑςϑΗΠλ=ΗΘ�∋∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑ��%ΗΥ	ΚΥΩ�ΖΗΥΓΗΘ�ΛΘ�ΓΗΘ�ΜΗΖΗΛΟΛϑΗΘ�

−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟ	ςςΗΘ�ΓΛΗ�%ΛΟ∆Θ]ΣΡςΛΩΛΡΘΗΘ3�

�

•  ∗ΥΞΘΓςΩ	ΦΝΗ�

•  6ΡΘΓΗΥΣΡςΩΗΘ�9,ΘΨΗςΩΛΩΛΡΘςΕΗΛΩΥλϑΗ� �(ΥςΦΚΟΛΗ=ΞΘϑςΝΡςΩΗΘ;�

•  )ΡΥΓΗΥΞΘϑΗΘK6ΡΘςΩΛϑΗ�9ΗΥΠ|ϑΗΘςϑΗϑΗΘςΩλΘΓΗ�97ΥΗΞΚ∆ΘΓΝΡΘΩΡ;�

•  6ΡΘςΩΛϑΗ�9ΗΥΕΛΘΓΟΛΦΚΝΗΛΩΗΘ�97ΥΗΞΚ∆ΘΓΝΡΘΩΡ;�

•  ,ΘΙΥ∆ςΩΥΞΝΩΞΥΨΗΥΠ|ϑΗΘ�96ΩΥ∆=ΗΘ/�.∆Θ∆Ο/�∗Υ	Θ∆ΘΟ∆ϑΗΘ;�

�

,Θ�ΓΛΗ�(ΥϑΗΕΘΛςΥΗΦΚΘΞΘϑ�ΙΟΛΗ=ΗΘ�ΓΛΗ�∗ΗΖΛΘΘΗ�∆Ξς�∗ΥΞΘΓςΩ	ΦΝςΨΗΥΝλΞΙΗΘ/�(ΥΩΥλϑΗ�∆Ξς�ΓΗΥ�∃ΞΙΟ|ςΞΘϑ�

ΓΗΥ�6ΡΘΓΗΥΣΡςΩΗΘ�ΞΘΓ�∃ΞΙΖΗΘΓΞΘϑΗΘ�∆Ξς�ΓΗΥ�∃ΕςΦΚΥΗΛΕΞΘϑ�ΓΗς�,ΘΙΥ∆ςΩΥΞΝΩΞΥΨΗΥΠ|ϑΗΘς�ΗΛΘ��

)	Υ�ΓΗΘ�∃ΕςΦΚΟΞςς������ΗΥΙΡΟϑΩΗ�ΗΛΘΗ�.ΡΥΥΗΝΩΞΥ�ΛΠ�5∆ΚΠΗΘ�ΓΗΥ�3Υ	ΙΞΘϑ�ΕΗΛ�ΓΗΘ�6ΡΘΓΗΥΣΡςΩΗΘ�9ςΚ��

3Υ	ΙΕΗΥΛΦΚΩ�&85∃&21�″������3�∗ΥΞΘΓςΩ	ΦΝΗ/�ϑΥΞΘΓςΩ	ΦΝςϑΟΗΛΦΚΗ�5ΗΦΚΩΗ;��

∋ΛΗ�∆ΕςΦΚΟΛΗ=ΗΘΓΗ�∋∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑ�ΓΗΥ�∗Ης∆ΠΩ∆ΕΖΛΦΝΟΞΘϑ�ΛςΩ�ΗΥςΩ�Ι	Υ�ΓΗΘ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς����?�ΠΛΩ�

∃ΕςΦΚΟΞςς�∆ΟΟΗΥ�0∆=Θ∆ΚΠΗΘ�ΞΘΓ�ΓΗΥ�(ΘΓ∆ΕΥΗΦΚΘΞΘϑ�ΠΛΩ�ΓΗΠ�7ΥΗΞΚλΘΓΗΥ�Π|ϑΟΛΦΚ��

�

∋ΗΥ]ΗΛΩ�ΛςΩ�ΗΛΘ�%ΗΥΛΦΚΩ�]Ξ�ΓΗΘ�⊕7ΥΗΞΚ∆ΘΓςΦΚ∆ΙΩΗΘ×�ΓΗΥ�6Ω∆ΓΩ�ΛΠ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ�ΛΘ�∃ΥΕΗΛΩ��

1ΗΕΗΘ�ΓΗΠ�⊕%Ο∆ΞΗΘ�6ΗΗ�,,×�ΖΛΥΓ�ΗΥ�∆ΞΦΚ�ΓΛΗ�∃ΕΖΛΦΝΟΞΘϑ�ΓΗΥ�)|ΥΓΗΥΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗ�⊕6Ω∆ΓΩΞΠΕ∆Ξ×�

9ΛΘΩΗΥΝΡΠΠΞΘ∆ΟΗ�=Ξς∆ΠΠΗΘ∆ΥΕΗΛΩ�ΠΛΩ�5∆ΞΘΚΗΛΠ�ΞΘΓ�.ΗΟςΩΗΥΕ∆ΦΚ;�ΞΘΓ�ΓΗς�3ΥΡϑΥ∆ΠΠς�

⊕,ΘΘΗΘςΩ∆ΓΩς∆ΘΛΗΥΞΘϑ×�]ΞΠ�,ΘΚ∆ΟΩ�Κ∆ΕΗΘ��

�

�



6ΦΚΟΞςςΕΗΥΛΦΚΩ�5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ�−∆ΚΥΗς∆ΕςΦΚΟΞςς������

5ΗΦΚΘΞΘϑςΣΥ	ΙΞΘϑς∆ΠΩ� � 6ΗΛΩΗ��E�

8. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

8.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

�

�

∋∆ς�5ΗΦΚΘΞΘϑςΖΗςΗΘ�9)ΛΘ∆Θ]7�ΞΘΓ�∃ΘΟ∆ϑΗΘΕΞΦΚΚ∆ΟΩΞΘϑ;�ΓΗΥ�6Ω∆ΓΩ�5	ςςΗΟςΚΗΛΠ�∆Π�0∆ΛΘ�ΗΥΙΡΟϑΩ�∆Ος�

5ΗΦΚΗΘ]ΗΘΩΥΞΠςΟ|ςΞΘϑ�	ΕΗΥ�ΓΛΗ�ΗΝΡΠ���ΞΘΩΗΥ�9ΗΥΖΗΘΓΞΘϑ�ΓΗς�3ΥΡϑΥ∆ΠΠς�⊕ΘΗΖς∴ςΩΗΠ�ΝΡΠΠΞ7

Θ∆Ο×��

�

∋ΛΗ�/ΡΚΘ7�ΞΘΓ�∗ΗΚ∆ΟΩςΕΞΦΚΚ∆ΟΩΞΘϑ�ΖΛΥΓ�ΗΕΗΘΙ∆ΟΟς�	ΕΗΥ�ΓΛΗ�ΗΝΡΠ���ΠΛΩ�ΓΗΠ�3ΥΡϑΥ∆ΠΠ�⊕/2∗∃×�∆Ε7

ϑΗΖΛΦΝΗΟΩ��

:ΗΛΩΗΥΚΛΘ�ΖΞΥΓΗΘ������Ξ�∆��ΙΡΟϑΗΘΓΗ�9ΡΥς∴ςΩΗΠΗ�ΗΛΘϑΗςΗΩ]Ω/�ΓΛΗ�∋∆ΩΗΘ�ΛΘ�Γ∆ς�%ΞΦΚΚ∆ΟΩΞΘϑς7

ΣΥΡϑΥ∆ΠΠ�	ΕΗΥϑΗΕΗΘ3�

�

•  3ΥΡςΡ]��!O�Ι	Υ�ΓΛΗ�∃ΕΖΛΦΝΟΞΘϑ�ΓΗΥ�ΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΘ�−ΞϑΗΘΓΚΛΟΙΗ�

•  (ΓΖ∆ΟΩK(ΙΛ���Ι	Υ�ΓΛΗ�∃ΕΖΛΦΝΟΞΘϑ�ΓΗΥ�)ΥΛΗΓΚΡΙςϑΗΕ	ΚΥΗΘ�

•  (ΝΛΩ∆�Ι	Υ�ΓΛΗ�∃ΕΖΛΦΝΟΞΘϑ�ΓΗΥ�.ΛΘΓΗΥΩ∆ϑΗςςΩλΩΩΗΘϑΗΕ	ΚΥΗΘ�

•  ./0�Ι	Υ�ΓΛΗ�∃ΞΙΩΥ∆ϑς∆ΕΖΛΦΝΟΞΘϑ�ΛΠ�)∆ΦΚΕΗΥΗΛΦΚ�∗ΗΕλΞΓΗΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩ�ΛΘΝΟ��∃Ξς]∆ΚΟΞΘϑ�ΓΗΥ�

5ΗΦΚΘΞΘϑΗΘ�

•  ∃Π∆ΓΗΗ�Ι	Υ�ΓΛΗ�∃ΕΖΛΦΝΟΞΘϑ�ΓΗΥ�∗ΗΕ	ΚΥΗΘ�Ι	Υ�ΓΛΗ�%ΗΩΥΗΞΞΘϑςςΦΚΞΟΗΘ��

•  3ΥΡ%∆Ξ∗�ΛΠ�%ΗΥΗΛΦΚ�ΓΗΥ�%∆Ξ∆ΞΙςΛΦΚΩ�Ι	Υ�ΓΛΗ�∗ΗΕ	ΚΥΗΘ∆ΕΖΛΦΝΟΞΘϑ�

•  :Ρ:ΛΘ�Ι	Υ�ΓΛΗ�)ΗΟΚΕΗΟΗϑΞΘϑς∆Εϑ∆ΕΗ�

�

�

∋ΛΗ�%ΞΦΚΚ∆ΟΩΞΘϑ�∆ΥΕΗΛΩΗΩ�ϑΗΘΗΥΗΟΟ�Θ∆ΦΚ�ΓΗΠ�∃ΘΡΥΓΘΞΘϑςΣΥΛΘ]ΛΣ/�ςΡ�Γ∆ςς�ΗΛΘΗ�.ΡΘΩΥΡΟΟΗ�ΨΡΘ�ΓΥΛΩΩΗΥ�

6ΗΛΩΗ�ϑΗςΛΦΚΗΥΩ�ΛςΩ��

�

∋∆ς�ΨΡΘ�ΓΗΥ�6Ω∆ΓΩ�5	ςςΗΟςΚΗΛΠ�∆Π�0∆ΛΘ�ΗΛΘϑΗΥΛΦΚΩΗΩΗ�ΥΗΦΚΘΞΘϑςΟΗϑΞΘϑςΕΗ]ΡϑΗΘΗ�ΛΘΩΗΥΘΗ�.ΡΘΩΥΡΟΟ7
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8.2. Jahresabschluss und Anhang 
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8.3. Rechenschaftsbericht 
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9. Prüfungsvermerk 

9.1. Prüfung des Jahresabschlusses 
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9.2. Prüfung der Haushaltswirtschaft 
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Betreff: Nutzungskonzept für die Bäder der Stadt Rüsselsheim am Main 
Bezug: Haushaltsbegleitantrag Nr. 60 der SPD Fraktion, Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, Fraktion Die Linke/Liste Solidarität und Fraktion der WSR und 
Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion vom 27.11.2016 
 

 
M-Nr.: 322/17 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Kenntnisnahme 
und Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Kenntnisnahme: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt  
 

- das i.R. des Nutzungskonzeptes ermittelte Ergebnis zur Prüfung des 
Haushaltsbegleitantrages Nr. 60 der SPD Fraktion, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Fraktion 
Die Linke/Liste Solidarität und Fraktion der WSR vom 27.11.2016  

 
zur Kenntnis. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass auf der Basis, der unter Teil 
2 Punkt 3 aufgelisteten Bedingungen, vor Inbetriebnahme des Hallenbades ein Bericht an die 
Stadtverordnetenversammlung ergeht. Diesem Bericht sind die Arbeitsabläufe, Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten bei Pflege, Wartung und Unterhaltung der Bäderanlagen zu entnehmen. 
 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 272/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



2. Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. den beigefügten Entwurf des Nutzungskonzeptes und die damit verbundenen Nutzungs- und 
Öffnungszeiten  für die Bäder der Stadt Rüsselsheim am Main 

 
2. die im Rahmen des Nutzungskonzeptes dargestellte Neufassung der Gebührensatzung für 

die Bäder der Stadt Rüsselsheim am Main (Anlage) 
 

3. dass die Satzungsänderung für die Neufassung der Gebührenordnung  zum 1. Januar 2018 
in Kraft tritt 

 
 
Begründung: 
 
Die Stadt Rüsselsheim am Main betreibt ein Hallen- und Freibad, den Naturbadesee 
Waldschwimmbad sowie ein Lehrschwimmbecken. 
Mit den Einrichtungen des künftigen Hallen- und Freibades An der Lache sowie des 
Lehrschwimmbeckens der Helen-Keller-Schule, verfügt Rüsselsheim damit über insgesamt 2270 m² 
künstliche Wasserfläche, wovon 850 m² überdacht und 1420 m² nicht überdacht sind. 
Hinzu kommt das naturbelassene Waldschwimmbad mit rund 3 Hektar Wasserfläche. 
 
Mit diesen vier Einrichtungen verfügt Rüsselsheim über eine attraktive Bäderlandschaft, die den 
unterschiedlichsten Grundbedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner gerecht werden kann. 
Bäder haben eine soziale Funktion zur Grundlage, die dem Vereins- und Schulschwimmen, dem 
Breitensport und der Gesundheitsvorsorge aber auch dem Urlaubsersatz Rechnung trägt. 
 
Der erste Teil des folgenden Konzeptes betrachtet die genannten Bäder zunächst - getrennt -  in 
ihrer Funktion und Zielsetzung. Es werden die Ausstattung und die Struktur von Öffnungszeiten und 
Eintrittspreisen beschrieben 
Fragestellungen, die ausschließlich ein Bad betreffen, werden ebenfalls in diesen Unterpunkten 
erörtert. 
Dabei dient zur Kenntnis, dass sich die Zuständigkeiten des Fachbereichs Sport und Ehrenamt in 
der Helen-Keller-Schule, lediglich auf die Wassertechnik und die Belegung durch Vereine 
beschränkt. Auf eine ausführliche Betrachtung nach folgender Systematik wird daher verzichtet. 
 
Der zweite Teil des Konzeptes befasst sich mit übergeordneten Fragestellungen zur allgemeinen 
Betriebsorganisation, Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und Kontrollmechanismen. 
 
 
 

Teil 1  Die Bäder – individuelle Betrachtung 
 

1. Hallenbad 
 
1.1  Historie 
 
Aufgrund eines technischen Defektes wurde das Hallenbad „An der Lache“ im März 2013 mit den 
Nebeneinrichtungen Sauna und Erlebnisbad außer Betrieb genommen. Am 16. Oktober 2014 hat 
die Stadtverordnetenversammlung gemäß DS 414/11-16 beschlossen, ein neues Bad zu errichten, 
um weiterhin das Schwimmen für Schulen und Vereine sowie für die Rüsselsheimer Bürgerinnen 
und Bürger langfristig zu sichern. Gleichzeitig sollen die jährlichen Betriebskosten gesenkt werden. 
 



Auf der Grundlage dieses Beschlusses sowie einer Machbarkeitsstudie der Firma kplan aus dem 
Jahr 2014, wurde zusammen mit dem Bauherrn, dem Projektsteuerer, dem Planungsbüro kplan und 
den künftigen Nutzerinnen und Nutzern in einem kooperativen Prozess das zukünftige Bad geplant. 
Die künftigen Hauptnutzergruppen – neben den Schulen – setzen sich aus Vertreterinnen und 
Vertretern der schwimmsporttreibenden Vereine, dem Präsidenten des Hessischen 
Schwimmverbandes, der Frühschwimmerinitiative sowie der Bürgerinitiative „Pro Lachebad“ 
zusammen. 
 
In insgesamt fünf Sitzungen bis zum Frühjahr 2017, wurde gemeinsam – unter Berücksichtigung 
des Kostenrahmens -  die Ausstattung, die Gestaltung und der Bedarf aller Beteiligter erörtert. 
 
 
1.2 Ausstattung und Zielgruppen 

 
Insgesamt sind die Ausstattung und der Betrieb des neuen Hallenbades auf ein Sport- und 
Vereinsbad ausgerichtet. Ziel ist es, die Bedürfnisse der Schulen, der Rüsselsheimer 
Schwimmvereine sowie der Rüsselsheimer Bevölkerung abzubilden. Der Schulunterricht erhält ein 
eigenes Zeitfenster, das sowohl den Grundschulen wie auch den weiterführenden Schulen 
ermöglicht, die Rahmenlehrpläne zu erfüllen. Die Vielfältigkeit des Wassersports (Schwimmen, 
Wasserball, Rettungsschwimmen, Tauch- und Kanusport) kann über die Belegungszeiten und die 
Beckenausstattung abgebildet werden. Die schwimmsportbegeisterten Rüsselsheimer Bürgerinnen 
und Bürger erhalten die Möglichkeit persönliche Fitness auszuüben und über ein entsprechendes 
Kursangebot (Wassergymnastik und Aqua-Fitness) Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation zu 
betreiben. 

 
 

 Sportbereich 

Ein Sportbecken mit 6 Bahnen á  25m  in der Kategorie C gemäß der Richtlinien des Deutschen 
Schwimmverbandes, so dass auch regionale Meisterschaften bis hin zu Hessenmeisterschaften 
durchgeführt werden können. Das  Raumkonzept hält innerhalb der Schwimmhalle zusätzliche 
Flächen für Landtraining, Schulungen und Wettkampfbetrieb vor.  

 
 Lehrschwimmbecken 

Bestehend aus einem Becken von 17 x 8 Metern Größe mit abfallender Wassertiefe auf 1,35 Meter 
und breiter Einstiegstreppe zur Durchführung von Schwimmkursen, Schulschwimmen, 
therapeutischen Einheiten sowie Techniktraining 

 

Die Trennung der beiden Bereiche durch eine Glasfront ermöglicht  eine Nutzung der Öffentlichkeit 
bei gleichzeitigem Trainingsbetrieb, reduziert den Geräuschpegel und dient der Sicherheit, so dass 
Kinder und Nichtschwimmer nicht unbeaufsichtigt und unbemerkt in das Schwimmerbecken der 
großen Halle gelangen können.   
Die gesamte Anlage ist barrierefrei zu betreten und darüber hinaus mit Leitlinien für sehbehinderte 
Menschen ausgestattet. 

 
 
 



1.3 Öffnungszeiten / Belegungszeiten 
 
Bei der Ermittlung der Belegungszeiten für Schulen und Vereine wurden sowohl die 
Rahmenlehrpläne der Schulen wie auch der – im persönlichen Gespräch – ermittelte 
Trainingsbedarf der Vereine zugrunde gelegt. Hierbei muss dem erweiterten Ganztagesangebot der 
Schulen einerseits, wie auch dem damit verbundenen späteren Trainingsbeginn Rechnung 
getragen werden.  
Der Schulsport beginnt um 8.00 Uhr, die Unterrichtseinheiten der weiterführenden Schulen finden 
bis 15.00 Uhr statt. Das Training der Vereine kann frühestens ab 16.00 Uhr beginnen und dauert bis 
22.00 Uhr an. 
Bei der Erstellung des Belegungsplanes wurden daher als zeitlicher Mindestumfang   die Trainings- 
und Schulzeiten bis zur Schließung im Jahr 2013 zugrunde gelegt.  
 
 
Die Auswertung von Besuchsstatistiken haben die beliebtesten Nutzungszeiten für den öffentlichen 
Badebetrieb ergeben. 
Die größte Nachfrage besteht in den frühen Morgenstunden und wird über das Frühschwimmen 
abgedeckt.  
 
Ab 8.00 Uhr nutzen rund 1000 Schüler pro Woche das Bad. Eine öffentliche Nutzung parallel zum 
Schulbetrieb ist aufgrund dieser hohen Schülerzahlen nicht ratsam und führt zu einer gegenseitigen 
Beeinträchtigung. 
Stattdessen wird in den Herbst-, Weihnachts- und Osterferien an insgesamt 28 Tagen pro Jahr eine 
Öffnung ab 10.00 Uhr praktiziert und ist auch zukünftig vorgesehen. 
 
 
Grundsätzlich wird aus wirtschaftlichen Gründen jedoch von einem Parallelbetrieb des Hallenbades 
während der Freibadsaison abgesehen. Unter Punkt 2.3 wird erneut und genauer auf diesen 
Grundsatz eingegangen. 
 
 
In den Nachmittagsstunden steigt die Nachfrage der Öffentlichkeit für das Schwimmen „nach der 
Arbeit“, als persönliches Training oder zur Rehabilitation.  
 
 
Die Statistiken aus den Monaten Januar, März, Oktober und Dezember während des 
Regelbetriebes der Schwimmhalle im Jahr 2012 ergaben folgende Auswertung: 
 
 
 
Monat  Tagesbesuche (wochentags) gesamt  davon Anzahl Besuche 
   Durchschnitt in der Zeit von    Durchschnitt in der Zeit von 
   13.00 bis 20.00 Uhr (Kassenschluss)  16.00 bis 20.00 Uhr 
 
 
Januar 2012  279 Besuche     169 Besuche 
 
März 2012  184 Besuche     118 Besuche 
 
Dezember 2012 201 Besuche     132 Besuche 
 
 
Diese Zahlen zeigen, dass der Hauptanteil der Tagesbesuche (über 60%) im ehemaligen Hallenbad 
in der Zeit von 16.00 bis 21.00 Uhr lag. 



Schulen mit Ganztagsangebot, Vereinstraining und die statistischen Erfassungen bilden die 
Grundlage für die neuen Öffnungs- und Belegungszeiten, deren Veränderungen zur Verdeutlichung 
im Folgenden gegenübergestellt werden: 
 
 
      bis 2013    neu 
Montag 
  Frühschwimmer  kein Frühschwimmen kein Frühschwimmen 
  Schulen   08.00 bis 13.00 Uhr  08.00 bis 15.00 Uhr 
  Öffentlichkeit   geschlossen   geschlossen 
  Vereine   15.00 bis 21.30 Uhr  16.00 bis 22.00 Uhr 6 Bahnen 
Dienstag 
  Frühschwimmer  05.30 bis 08.00 Uhr  05.30 bis 08.00 Uhr 
  Schulen   08.00 bis 13.00 Uhr  08.00 bis 15.00 Uhr 
  Öffentlichkeit   13.00 bis 21.00 Uhr  15.00 bis 21.00 Uhr 3 Bahnen ab 16.00 Uhr 

  Vereine   17.00 bis 21.30 Uhr  16.00 bis 22.00 Uhr 3 Bahnen 
Mittwoch 
  Frühschwimmer  05.30 bis 08.00 Uhr  05.30 bis 08.00 Uhr 
  Schulen   08.00 bis 13.00 Uhr  08.00 bis 15.00 Uhr 
  Öffentlichkeit   13.00 bis 21.00 Uhr  15.00 bis 21.00 Uhr  3 Bahnen ab 16.00 Uhr 
  Vereine   17.00 bis 21.30 Uhr  16.00 bis 22.00 Uhr  3 Bahnen 
Donnerstag 
  Frühschwimmer  05.30 bis 08.00 Uhr  05.30 bis 08.00 Uhr 
  Schulen   08.00 bis 13.00 Uhr  08.00 bis 15.00 Uhr 
  Öffentlichkeit   13.00 bis 18.00 Uhr  geschlossen 
  Vereine   18.00 bis 21.30 Uhr  16.00 bis 22.00 Uhr 6 Bahnen 
Freitag 
  Frühschwimmer  05.30 bis 08.00 Uhr  05.30 bis 08.00 Uhr 
  Schulen   08.00 bis 13.00 Uhr  08.00 bis 15.00 Uhr 
  Öffentlichkeit   13.00 bis 21.00 Uhr  15.00 bis 21.00 Uhr  
  Vereine   kein Training   nur bei Bedarf max.  2 Bahnen 
Samstag 
  Frühschwimmer  05.30 bis 08.00 Uhr  05.30 bis 08.00 Uhr 
  Öffentlichkeit   10.00 bis 18.00 Uhr  08.00 bis 20.00 Uhr 
  Vereine   08.00 bis 10.00 Uhr  08.00 bis 10.00 Uhr  3 Bahnen 
      18.00 bis 20.00 Uhr  18.00 bis 20.00 Uhr  2 Bahnen 
Sonntag 
  Frühschwimmer  kein Frühschwimmen kein Frühschwimmen 
  Öffentlichkeit   10.00 bis 18.00 Uhr  10.00 bis 18.00 Uhr 
  Vereine   08.00 bis 10.00 Uhr  08.00 bis 10.00 Uhr 
      18.00 bis 20.00 Uhr  18.00 bis 20.00 Uhr 
 
 
Somit ergibt sich folgende Wochenstundenbilanz: 
 
  bis 2013  neu  Veränderung   Anteil am  
           Gesamtbetrieb 
           von 109 Std. 
Frühschwimmer  12,5 Std.  12,5 Std.  keine    11,5 % 
Schulen   25,0 Std.  35,0 Std.   + 40%       (u.B. der Ferienzeiten) 24,7 %  

Öffentlichkeit   45,0 Std.  38,0 Std.   -  16%    34,9 % 
Vereine   27,0 Std.  32,0 Std.  + 18,5%   29,4 % 
 



1.4 Gebühren 
 
Letztmalig wurde im Jahr 2012 eine neue Gebührenordnung für die Bäder der Stadt Rüsselsheim 
am Main von der Stadtverordnetenversammlung gemäß DS 183/11-16 beschlossen. 
 
Mit der Inbetriebnahme des neuen Hallenbades und vor dem Hintergrund des Verzichtes auf 
Freizeit- und Erlebnischarakter, wird die Gebührensatzung überarbeitet. Aufgrund der 
unterschiedlichen Angebotsstruktur der drei Rüsselsheimer Bäder, wird wie unter Punkt 2.4 und 3.4 
verdeutlicht, zwischen den Angeboten und den Nutzergruppen des Hallenbades, des Freibades und 
des Waldschwimmbades  unterschieden. 
 
 
1.4.1 Betrieb gewerblicher Art / Hallennutzungsgebühren 
 
Unentgeltliche Nutzungen des Hallenbades können gemäß §2 UStG zum Wegfall bzw. zur 
Reduzierung des Vorsteuerabzugs führen.  
Zur Verdeutlichung werden folgende Nutzungsanteile gegenüber gestellt: 
 
 
Öffentlichkeit  38,0 h / Woche 35 % Anteil der 

Gesamtnutzung 
 
Schulen  35,0 h / Woche 65 % Anteil der 
Vereine  32,0 h / Woche Gesamtnutzung 
Frühschwimmer 12,5 h / Woche 
 
Der Schulsport als hoheitliche Aufgabe wird voraussichtlich den Vorsteuerabzug des 
Hallenbadbetriebes um 24,7 % reduzieren. Werden das Vereinstraining und das Frühschwimmen 
wie bisher kostenfrei gestattet, führt dies dazu, dass die steuerliche Ersparnis um insgesamt 65 % 
gekürzt wird. Darüber hinaus hätte dies erhebliche und unmittelbare Auswirkungen auf die Bau- und 
Planungskosten des neuen Hallenbades zur Folge. 
 
Für die Nutzung des Bades durch die Frühschwimmerinitiative und zu Trainingszwecken wird daher 
eine Gebühr von 4,00 € pro Bahn und Stunde für Erwachsenengruppen erhoben. Trainingszeiten 
für Kinder und Jugendlichen werden mit 2,00 € pro Bahn und Stunde abgerechnet.  
 
 
1.4.1.1 Auswirkungen auf Dritte 
 
Von der unter 1.4.1  skizzierten Regelung zum Nutzungsentgelt sind u.a. der Rüsselsheimer 
Schwimmclub, die TG Rüsselsheim und die DLRG Rüsselsheim betroffen. 
Auf der Basis des vorläufig abgestimmten Belegungsplans, ergäben sich – beispielhaft für diese 
Vereine -  folgende monatliche Belastungen: 
 
Rüsselsheimer Schwimmclub     56 Belegungsstunden pro Monat  572,00 € 
TG Rüsselsheim   72 Belegungsstunden pro Monat  584,00 € 
DLRG Rüsselsheim   14 Belegungsstunden pro Monat  184,00 € 
 
Im Rahmen der Sportförderrichtlinien, besteht für die Vereine die Möglichkeit, diese Kosten als 
Betriebskosten geltend zu machen. Es dient dabei zur Kenntnis, dass - sofern ein Verein die 
Kriterien der Sportförderung erfüllt - bis zu 88% der Kosten zurückerstattet werden können. 
 
 



1.4.2 Kalkulation 
 
Bei der Kalkulation der Eintrittsgebühren wird vermieden, eine pauschale prozentuale Erhöhung zu 
berechnen.  
Vielmehr wird jedes Preissegment einzeln betrachtet und setzt sich aus der Abwägung und 
Berücksichtigung der folgenden Kriterien zusammen: 
 
 
* Ausstattung und Angebot des neuen Hallenbades 
 
 
 

* allgemeine Preissteigerung seit der letzten Gebührenanpassung 2012 mit einer 
  Inflationsrate von 5% sowie einer Steigerung der Lohnkosten in den Jahren 2012  
  bis 2017 um insgesamt 13,9 % 
 
 
 

* Vereinfachung und Übersichtlichkeit der Preisstruktur 
 
 
 

* Nachfrage einzelner Angebote 
 
 
 

* Vergleich mit Bädern ähnlicher Ausstattung in der umliegenden Region 
 
 
 

* Wegfall von attraktiven Leistungen wie Sauna, Massage, Erlebnisbereich mit 
   Rutsche und Whirlpool 
 
 
 

* Sozialverträglichkeit und Familienfreundlichkeit 
 
 
 

* Ermäßigungen für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Schwerbehinderte;  
   Angebot von Mehrfach- und Dauerkarten; Ehrenamtscard 
 
 
 

* Beitrag zur Kostendeckung / Wirtschaftlichkeit 
 
 
 
Mit dem Wegfall des Erlebnis- und Saunabereiches und der Verringerung der Öffnungszeiten, wird 
das Angebot des Hallenbades in seiner Attraktivität reduziert.  Die Tageskarte ist somit günstiger 
und entspricht den Tarifen vergleichbarer Bäder im Umkreis. Es ist davon auszugehen, dass sich 
auch die Aufenthaltsdauer des einzelnen Badegastes verringert und somit der Bedarf der 
Kurzbadezeiten ansteigt, die mit einer nur moderaten Erhöhung diesem gerecht wird. 
 
Die Betrachtung und Abwägung dieser Faktoren führt zu folgender Gebührenstruktur, die dem Jahr 
2013 gegenübergestellt ist: 
 
 
 
 



Angebot              bis 2013    neu              
 

 
Hallenbad  
 
Tageskarte Erwachsene    5,40 €    4,50 € 
oder 8 Punkte       entspricht   4,00 € 
Tageskarte Kinder und Jugendliche (*)  2,70 €    2,50 € 
oder 4 Punkte       entspricht 2,00  € 
Stundenkarte Erwachsene    2,70 €  1,5 Std.  3,00 €  2 Std. 
Stundenkarte Kinder und Jugendliche (*) 1,35 €  1,5 Std.  1,50 €  2 Std. 
ermäßigte Kinder und Jugendliche      1,00 €  2 Std. 
 
(*) Kinder und Jugendliche vom 4. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und  

sonstige Begünstigte im Sinne von §3 der Gebührensatzung 
  
 
Nutzungsgebühr Rüsselsheimer Vereine, Initiativen 
und Institutionen           
pro Stunde und Bahn Erwachsene      keine   4,00 €   
    Kinder und Jugendliche    keine   2,00 €   
Nutzungsgebühr für auswärtige Vereine (o. Ermäßigung)    keine  8,00 €  
Nutzungsgebühr Lehrschwimmbecken 
für gewerbliche Anbieter pro Stunde      keine            15,00 €   
 
 
1.5 Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung / Angebotserweiterung 
 
1.5.1 Kursangebote 
 
Neben dem klassischen Schwimmbetrieb bieten Hallenbäder auch die Möglichkeit in Kurssystemen 
auf individuelle Problemlösungen einzugehen. Das Erlernen von Schwimmen, Gymnastik in 
Kleingruppen und in einem abgetrennten und „exklusiven“ Bereich wie dem Lehrschwimmbecken 
oder das sportliche Gruppenerlebnis, um sich beim Aqua Jogging auszutoben, entsprechen einem 
dauerhaft anhaltenden Trend in Schwimmbädern. 
 
Die Durchführung dieser Angebote kann über Vereine, externe Trainer und Kursleiter oder von fest 
angestelltem Personal mit Zusatzausbildung gewährleistet werden.  
 
Aus wirtschaftlichen Gründen wird eine kostenneutrale Variante gewählt, bei der keine Mehrkosten 
für den Betreiber entstehen. (Vermietung von Wasserflächen, Durchführung i.R. der Arbeitszeit des 
Aufsichtspersonals) 
 
 
1.5.1.1 Schwimmkurse 
 
Eine der Hauptaufgaben von Schwimmbädern ist es, Möglichkeiten zur Schwimmausbildung für 
Kinder vorzuhalten. Üblicherweise stellt ein Bad für Eltern die erste Anlaufstelle dar, wenn es darum 
geht, Kindern Schwimmen beizubringen. 
Es ist ratsam, dass bereits im Vorschulalter mit der Wassergewöhnung begonnen wird, um für den 
anschließenden schulischen Schwimmunterricht gerüstet zu sein. 
 
 
Das Lehrschwimmbecken des Hallenbades steht sowohl Schulen wie auch Vereinen zur 
Durchführung von Schwimmunterricht zur Verfügung. 



 
Mit dem Teil des Bedarfes, Schwimmen zu lernen, der von Vereinen abgedeckt wird,  kann jedoch 
die Nachfrage nicht ausreichend erfüllt werden. 
Die Einrichtung und das Angebot von Schwimmkursen für Erwachsene und Kinder sind in jedem 
Fall vorzusehen. 
 
 
1.5.1.2 Wassergymnastik 
 
Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge und der Rehabilitation werden Angebote im Bereich der 
Wassergymnastik stark nachgefragt. Sowohl bei Bewegungseinschränkungen (Wassergymnastik) 
wie auch zur sportlichen Fitness (Aquajogging) kann das Medium Wasser alle Altersgruppen 
bedienen. Das Lehrschwimmbecken und das große Wettkampfbecken bieten mit ihrer Ausstattung 
alle Voraussetzungen zur Durchführung diese Angebote. 
 
 
1.5.1 Spielnachmittage 
 
Mit dem Verzicht auf den Erlebnisbereich, fällt im Hallenbad ein Großteil des früher 
familienfreundlichen Angebots weg. Um dennoch auch Kindern und Jugendlichen Anreize zu 
bieten, werden in den Ferien die Öffnungszeiten verlängert und gleichzeitig  in diesem Zeitraum ein 
Spielnachmittag pro Woche eingeführt.  
 
 
 
2. Freibad 
 
2.1  Historie 
 
Die Freibadanlage des Lachebades stammt aus den 70er Jahren und wurde 1996 um die 
Errichtung der Erlebnishalle sowie der Beckensanierung des Nichtschwimmerbereiches ergänzt 
bzw. saniert. 
Das große 50 Meter – Schwimmerbecken befindet sich von seinem baulichen Zustand noch in der 
Urfassung (gekachelter Boden- und Wandbelag), der in der Vergangenheit immer wieder zu 
Undichtigkeiten und Wasserverlust führte. 
Mit dem Entschluss, ein neues Hallenbad zu bauen wurde gleichermaßen die Sanierung des 
Schwimmerbeckens verfügt, das im Rahmen der Neugestaltung der Außenanlagen im Jahr 2018 
mit Edelstahl ausgekleidet wird. 
 
 
2.2  Ausstattung / Zielgruppen 
 
Die Ausstattung und der Betrieb des Freibades haben in erster Linie die Freizeitgestaltung zum Ziel. 
Hier stehen – neben dem Sportbetrieb – auch Erholungsbedürfnisse, Sonnenbaden, soziale 
Kontakte und Familienaktivitäten im Vordergrund. 
Mit dem Freibadbetrieb werden  daher sämtliche Ziel- und Altersgruppen angesprochen und 
mitunter ein Urlaubsersatz dargestellt. 
 
Daneben können Schulen und Vereine die Becken in gewohnter Weise weiter nutzen, da im 
Freibadbetrieb die  doppelte Wasserfläche zur Verfügung steht als im Hallenbad. Zudem wechselt 
ein Großteil der Vereine wie Taucher, Triathleten und Kanuten ins Freiwasser des 
Waldschwimmbades oder in andere Seen und Flüsse.  
 
 



 
Die gleichzeitige Nutzung durch Schulen und Öffentlichkeit ist – im Gegensatz zum 
Hallenbadbetrieb - aufgrund der Weiträumigkeit des Geländes, der zahlreichen Umkleide und 
Sanitärreinrichtungen sowie der allgemeinen Beckengröße hier möglich. 
 
Die Vielfältigkeit der Zielgruppen steht in engem Zusammenhang mit den Anforderungen einer 
Freibadausstattung und wird im sanierten Freibad folgendermaßen umgesetzt: 
 

 Schwimmerbecken 
 
Das 50 Meter lange Edelstahlbecken besteht aus acht Bahnen und hat auf dieser Länge eine Tiefe 
von 1,80 bis 2,00 m. 
Acht Startblöcke gewährleisten die Wettkampffähigkeit und an den Beckenrändern sind 
Vorkehrungen für die Anbringung von Wasserballtoren vorgesehen, um auch diesen 
Wettkampfbetrieb zu gewährleisten. 
Eine breite, mobile Einstiegstreppe erleichtert den Zugang zum Becken für Behinderte, Senioren 
und Kinder. 
 

 Nichtschwimmerbereich 
 
Großzügiger, 320 m² großer Nichtschwimmerbereich mit leicht abfallendem Gefälle bis auf 1,35 m, 
in dem ein Sprudelpilz, eine Wasserkanone und eine Kinderrutsche angebracht sind. 
Das Becken eignet sich zur Durchführung von Wassergymnastik und Schwimmkursen 
 

 Planschbecken 
 
Das ursprüngliche Becken bleibt in seiner Form und Ausstattung erhalten und dient Eltern mit 
Babys und Kleinkindern als Aufenthaltsort. Ein großes Sonnensegel verhindert die direkte 
Sonneneinstrahlung im Wasser. Babywickelraum und Sanitäranlagen des neuen 
Garderobebereiches sind von da aus auf kurzem Wege zu erreichen. 
 

 Kinderspielplatz 
 
In unmittelbarer Nähe des Planschbeckens befindet sich ein Kinderspielplatz mit Klettergerüsten 
und Sandkasten. 
 

 Bolzplatz 
 
Der ehemalige Bolzplatz wird erhalten und dient Kindern und  Jugendlichen zum Fuß- und 
Basketballspielen. Er wird  in nordöstlicher Richtung angelegt und mittels Grünanlagen eingefriedet, 
um Beeinträchtigungen mit Badegästen auf den Liegeflächen zu vermeiden. 
 
 
 
2.3  Öffnungszeiten / Belegungszeiten 
 
Aufgrund der notwendigen Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, muss bei der Festlegung von 
Beginn und Ende einer Freibadesaison größere Flexibilität praktiziert werden. 
Wie bereits unter 1.3. erwähnt, ist das Vorhalten eines Hallenbades parallel zum Freibadbetrieb 
wirtschaftlich unrentabel. 
Bisher war das Freibad vom 2. Mai bis zum 30. September – außer in den Sommerferien - parallel 
zum Hallenbad geöffnet.  



Üblicherweise geht die Besucherfrequenz im September rapide zurück. Gleichzeitig steigen die 
Energiekosten, die aufgewendet werden müssen, um die Wassertemperatur zu halten 
unverhältnismäßig. 
 
 
Eine garantierte Öffnung des Freibades ist vom 15. Mai bis zum 31. August vorgesehen. 
 
Die Zeiträume bis zum 15. Mai und ab dem 31. August werden flexibel gehandhabt und in 
Abhängigkeit von der Witterung entschieden, so dass sowohl eine frühere Öffnung wie auch eine 
spätere Schließung des Freibades jederzeit möglich sind. 
 
Mit der Öffnung des Freibades schließt das Hallenbad und wird erst mit dem Ende der 
Freibadsaison wieder in Betrieb genommen. 
Die Freibaddauerkarten sind in jedem Fall vom 2. Mai bis zum 15. September gültig und können in 
diesem Zeitraum gfls. auch im Hallenbad eingesetzt werden. 
 
Die Öffnungszeiten, die bis zum Sommer 2017 galten, bleiben grundsätzlich bestehen. Bei 
ungewöhnlich hochsommerlicher Wetterlage in der Ferienzeit,  ist die kurzfristige Ausdehnung der 
Öffnung in den Abendstunden bis um 21.00 Uhr vorzusehen. Da in den Ferien i.d.R. kein 
Vereinstraining stattfindet, sind Interessenskonflikte ausgeschlossen. 
 
Die tägliche Öffnung in den o.g. Zeiträumen stellt sich wie folgt dar: 
 
Montag bis Freitag  
 

Frühschwimmer   5.30 bis   8.00 Uhr 
Schulen    8.00 bis 15.00 Uhr     2 Bahnen + ½ Nichtschwimmerbereich 
Öffentlichkeit  10.00 bis 20.00 Uhr 
Vereine  ab 18.00 Uhr        2 Bahnen 
   ab 19.45 Uhr bis 22.00 Uhr   8 Bahnen 
 
Samstag / Sonn- und Feiertag 
 

Frühschwimmer 5.30 bis 8.00 Uhr        nur samstags 
Öffentlichkeit  8.00 bis 20.00 Uhr 
Vereine  ab 19.45 Uhr bis 22.00 Uhr   nur samstags 
 
 
 
2.4 Gebühren 
 
Das Angebot des Freibades bleibt vom zeitlichen Umfang der Nutzung sowie in seiner Ausstattung 
unverändert. Trotz der Preis- und Lohnsteigerungen der vergangenen fünf Jahre, werden hier die 
Gebühren nur unwesentlich und aus abrechnungstechnischen Gründen erhöht, um weiterhin 
sozialverträgliche Kompromisse bieten zu können.  Rabattierungen sind in den Familiendauerkarten 
und den Punktekarten abgebildet. 
Das Angebot der Sechserkarte wird gestrichen, da keine Nachfrage bestand. 
 
 
 
 
 
 



Angebot              bis 2013    neu              
 
 
 

Freibad An der Lache 
 
Tageskarte Erwachsene    5,40 €     5,50 €  
oder 10 Punkte          entspricht     5,00 € 
Tageskarte Kinder und Jugendliche (*)  2,70 €    3,00 € 
oder 5 Punkte           entspricht 2,50 € 
Stundenkarte  Erwachsene   2,70 €  1,5 Std.  3,00 €  2 Std. 
Stundenkarte Kinder und Jugendliche (*) 1,35 €  1,5 Std.  1,50 €  2 Std. 
ermäßigte Kinder         1,00 €  2 Std. 
 
(*) Kinder und Jugendliche vom 4. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und  

sonstige Begünstigte im Sinne von §3 der Gebührensatzung 
 
 
 
Mehrfachkarten nur Freibad 
Familienkarte(gültig für 2 Erwachsene  
mit bis zu 3 Kindern)     11,80 €  13,00 € 
Sechserkarte (5+1) Erwachsene   26,90 €    entfällt 
Sechserkarte (5+1) ermäßigt   13,45 €    entfällt 
Punktekarten       (60 Punkte) 41,20 €          (90 Punkte)  45,00 €   
 
 

Dauerkarten Freibad 
Einzelperson      102,00 €   110,00 € 
Einzelperson ermäßigte Preisgruppe    51,00 €       55,00 € 
 
 
 
Familiendauerkarte nur gültig für Personen, die mit Kindern bis 18 Jahren im gleichen 
Haushalt leben 
1. Karte      82,30 €     84,00 € 
2. Karte      41,15 €   42,00 €  
1. und 2. Kind je     10,20 €   12,00 € 
ab 3. Kind       frei    frei 
Kinder unter 4 Jahren     frei    frei 
 
Dauerkarten für das Freibad haben eine garantierte Gültigkeit vom 2. Mai bis zum 15. 
September, wenn das Freibad noch nicht geöffnet bzw. bereits geschlossen ist, können sie 
für das Hallenbad genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 Maßnahmen zur Attraktivierung / Angebotserweiterung 
 
Hundeschwimmen 
 
Zwischenzeitlich wurde zum Abschluss der Freibadesaison am 23. September erstmalig das 
Hundeschwimmen im Freibad An der Lache durchgeführt und traf auf breite Zustimmung der 
Hundehalter. 
Diese Veranstaltungen werden alljährlich in vielen Freibädern angeboten und stellen für Badegäste 
und auch für Tiere keine gesundheitlichen Risiken dar, da die chemische Aufbereitung des Wassers 
bereits abgeschaltet ist und das Becken im Anschluss geleert wird. 
 
Das Freibad An der Lache wurde an diesem Tag von 31 Hunden und deren Besitzern besucht, eine 
Steigerung des Zuspruches ist durchaus denkbar und die Weiterführung dieser Veranstaltung  ist in 
den kommenden Jahren vorgesehen 
 
Aufgrund der Sanierung des Freibades kann jedoch frühestens im Jahr 2019 wieder ein 
Hundeschwimmen im Freibad An der Lache angeboten werden. 
 
 
 

3. Waldschwimmbad 
 

3.1 Historie 
 

Beim Bau des Autobahndreiecks Mönchhof entstand in den 70er Jahren durch Baggerarbeiten der 
heute rund 3 Hektar große See im angrenzenden Kiefernwald. Im Jahr 1966 entdeckte man den 
hohen Freizeitwert des Gewässers und „legalisierte“ den, bis dahin wild stattfindenden Badebetrieb, 
in dem man das Gelände in ein Strandbad umwidmete und die erforderliche Infrastruktur erstellte. 
Topographischen Kennzahlen zeigen leicht abfallende Uferregionen, mit sandigem Untergrund. 
Während die südliche und nordöstliche Seite des Sees von Schilfbewuchs geprägt sind, erstreckt 
sich in nordwestlicher Richtung ein langer Sandstrand. Die tiefste Stelle beträgt 7,50 Meter.  
Naturnahe Gewässer und Badeseen sind stark beeinflusst von Umweltfaktoren und stellen ein 
eigenes, selbstständiges Biosystem dar, das einer bisweilen individuellen Fürsorge bedarf. So 
wurde beispielsweise 1999 eine Tiefenbelüftungsanlage installiert, die zur Verbesserung der 
Wasserqualität beiträgt und hilft, den Sauerstoffgehalt des Gewässers in den Sommermonaten 
anzureichern, um so einer Eutrophierung entgegen zu wirken. 
 
Außerhalb der Badesaison ist das Gewässer an den Rüsselsheimer Angelclub Frühauf verpachtet, 
der über die Kontrolle des Fischbesatzes ebenfalls Faktoren zum Erhalt der Wasserqualität beiträgt. 
 
 
3.2 Ausstattung / Zielgruppen 
 

Als naturnahes Gewässer mit Sandstrand, Wald und großzügigen Liegeflächen, spricht das 
Waldschwimmbad in der Hauptsache Seniorinnen und Senioren, Familien und Jugendliche an, die 
dort einen „Urlaubstag“ mit Grillen und Schlauchboot verbringen oder die – neben dem Schwimmen 
- die sportlichen Angebote wie Beachvolleyball, Boule und Fußball nutzen.  
 
Vom Grundsatz her lebt dieses Bad von seiner Einfachheit und dem familiären Charakter und bildet 
damit in der Reihe der umliegenden Badeseen ein Alleinstellungsmerkmal. Auf laute Musik, 
regelmäßige Großveranstaltungen und Events im Fun-Sportbereich wird aus diesem Grund 
bewusst verzichtet. 
 
 
 



3.3 Öffnungszeiten 
 
Die Öffnungszeiten des Waldschwimmbades orientieren sich  an denen des Freibades an der 
Lache. Der Betrieb eines Badesees ist jedoch in erster Linie von der Witterung abhängig und bietet 
bei einer Schlechtwetterlage für die o.g. Zielgruppen keine Alternative. Auf die Festlegung eines 
Datums für den Saisonbeginn wird daher verzichtet.  
Die vorbereitenden Arbeiten sind i.d.R. bis zum 30. April abgeschlossen, so dass ab diesem 
Zeitpunkt das Bad jederzeit in Betrieb genommen werden kann. Das Saisonende ist auf den 31. 
August terminiert, kann aber jederzeit der Witterung angepasst werden. 
 
Neben dem Saisonbeginn und -ende erfordert die wirtschaftliche Betrachtung auch eine höchst 
flexible Handhabung von Öffnungs- und Schließzeiten während der laufenden Saison. 
Während das Freibad an der Lache in der Sommersaison durchgehend zur Verfügung steht, wird 
das Waldschwimmbad witterungsbedingt kurzfristig geschlossen. Die Dauerkarten können dann im 
Freibad genutzt werden. 
 
Die tägliche Öffnung gestaltet sich wie folgt: 
 
Montag bis Freitag    10.00 bis 20.00 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag     8.00 bis 20.00 Uhr 
 

Auch hier ist bei ungewöhnlich hochsommerlicher Wetterlage in der Ferienzeit, die kurzfristige 
Ausdehnung der Öffnung in den Abendstunden bis um 21.00 Uhr vorzusehen 
 
 
3.4 Gebühren 
 
Das Angebot des Waldschwimmbades bleibt im zeitlichen Umfang sowie in seiner Ausstattung 
ebenfalls unverändert. Mit dem folgend vorgeschlagenen Eintrittspreis von 3 € und ohne 
Parkplatzgebühren ist das Bad konkurrenzlos günstig in der Region. Dennoch werden auch hier die 
Tagesgebühren nur unwesentlich erhöht, um gerade in der fehlenden Freibadsaison 2018 weiterhin 
sozialverträgliche Kompromisse zu bieten und Anreize zu schaffen. 
 
 
Angebot               bis 2013  neu              
 
 

Waldschwimmbad 
Tageskarte Erwachsene      2,70 €       3,00 € 
oder 5 Punkte       entspricht  2,50 € 
Tageskarte Kinder und Jugendliche (*)   1,35 €       1,50 € 
oder 2 Punkte       entspricht 1,00 € 
1,5 Std. vor Badeschluss Erwachsene   1,35 €       1,50 € 
1,5 Std. vor Badeschluss Kinder und Jugendliche (*)  0,75 €   1,00 € 
 
(*) Kinder und Jugendliche vom 4. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und  

sonstige Begünstigte im Sinne von §3 der Gebührensatzung 
 
 
Mehrfachkarten 
 
Familienkarte (gültig für 2 Erwachsene  
mit bis zu 3 Kindern)       7,50 €      8,00 € 
Punktekarten     (60 Punkte) 41,20 €      (90 Punkte) 45,00 € 
 



 
Dauerkarten Waldschwimmbad 
 
Einzelperson     44,60 €     50,00 € 
Einzelperson ermäßigte Preisgruppe 22,30 €     25,00 € 
 
 
 
Familiendauerkarte nur gültig für Personen, die mit Kindern bis 18 Jahren im gleichen 
Haushalt leben 
 

1. Karte     41,20 €     42,00 € 
2. Karte     20,60 €     21,00 € 

1. und 2. Kind    5,10 €        10,50 € 
ab 3. Kind      frei         frei 
Kinder unter 4 Jahren   frei       frei 
 
 
 
3.5 Maßnahmen zur Attraktivierung / Angebotserweiterung 
 

Aufgrund der Sanierung des Freibades und dem Abriss des alten Hallenbadgebäudes steht den 
Rüsselsheimer Bürgerinnen und Bürgern im Sommer 2017 kein Freibad zur Verfügung. 
Zwar wird das neue Hallenbad in den Sommermonaten 2018 betrieben, als Alternative zum Freibad 
kann jedoch nur das Waldschwimmbad angeboten werden. 
 
Vergleicht man das Nutzerverhalten des Freibades an der Lache und des Waldschwimmbades, 
zeigen sich zwei Gruppen von Badegästen mit unterschiedlichen Ansprüchen. Es ist daher davon 
auszugehen, dass nur etwa ein Drittel der Lachebad- Besucherinnen und -Besucher das Angebot 
im Waldschwimmbad annehmen wird. 
 
Maßnahmen zur Attraktivierung sind erforderlich, jedoch nicht zwingend in unmittelbarem 
Zusammenhang mit einem Anstieg der Badegäste zu sehen. 
 

 
 
3.5.1 Bestehende Anlagen und Gebäudeteile 
 
Eine grundsätzliche Attraktivierung einzelner Bereiche muss dringend erfolgen, bedingt jedoch 
einen ganzheitlichen Ansatz. Vor allem die Sanierung der Umkleidegebäude und 
Sanitäreinrichtungen hat höchste Priorität, muss jedoch auch im Zusammenhang mit der 
grundlegenden Erneuerung der Duschanlagen gesehen werden.  
 
Zur Durchführung dieser Maßnahmen wird zusammen mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft ein 
Plan zur Umsetzung erarbeitet, der sowohl die baulichen Möglichkeiten wie auch deren 
wirtschaftliche Machbarkeit beinhaltet.  
Nach der Erfassung von Planungskosten, werden diese der Stadtverordnetenversammlung im 
Winter 2018 zur Beratung vorgelegt.  
 
 
 



3.5.2 Steganlage und Erweiterung der Badeinsel 
 
Der bestehende Steg am Ufer des Sees dient zur Bereithaltung der Rettungseinrichtungen. Hier 
sind das Rettungsboot sowie das Rettungsbrett installiert und können vom Wachraum des 
Aufsichtspersonals aus schnell erreicht werden. Eine Erweiterung dieses Steges und eine 
öffentliche Nutzung sind daher ausgeschlossen und nicht statthaft. 
 
Es besteht die Möglichkeit, eine Steganlage nach Art und Konstruktion der vorhandenen  
Badeinsel zu errichten.  
Während sich die Badeinsel jedoch im Tiefengewässer des Sees befindet, muss beim Bau eines 
Steges zur freizeitlichen Nutzung die Topographie des Gewässers zwingend berücksichtigt werden. 
Die seicht abfallende Uferregion auf der Nordseite mit geringen Wassertiefen von 50 bis 80 cm in 4 
Meter Entfernung zum Strand stellt, beim Sprung von einem Steg, ein erhöhtes Unfallrisiko dar. 
Analog zum Sprung von einem Startblock, ist eine Mindesttiefe von 2 Metern vorgesehen. 
 
Beachtet man dieses Kriterium, zusammen mit der Voraussetzung, diese Einrichtung sicher 
überwachen zu können, kommt nur die südöstliche Seeseite (Naturfreundehaus) in Betracht. Hier 
beträgt die Wassertiefe in einem 8 Meter Abstand zum Ufer 2,10 Meter.  
 
Die Kosten zum Bau einer Steganlage sind abhängig von deren Größe und damit der Anzahl der 
verbauten Pontons. 
Zum Erreichen der Sprungtiefe von 2 Metern wird ein Steg von mind. 10 Meter Länge und 2 Metern 
Breite benötigt. Hierzu braucht man 80 schwimmende Pontons. Hinzu kommen 
Befestigungsmaterial, ordnungsgemäße Verankerung und ein fachgerecht gestalteter Zugang vom 
Festland aus. Außerdem ein Handlauf, der verhindert, dass vor dem Erreichen der 2 Meter-Tiefe 
gesprungen werden kann.  
Insgesamt können die Kosten für einen solchen Steg und den Nebenarbeiten mit rund 10.000,00 € 
netto beziffert werden. 
 
Gleichermaßen kann die Badeinsel um eine Zweite erweitert werden. 
Für eine Insel der bestehenden Größe von 5 x 5 Meter werden 100 Pontons benötigt. 
10 Pontons befinden sich als Reserve noch in unserem Bestand. Die Anschaffung von 90 
zusätzlichen Pontons incl. Zubehör (Verschraubungen etc.) beläuft sich auf insgesamt 4.500 Euro 
netto. 
Da die Haushaltsplanungen 2018 die Erweiterung der Steg- und Inselanlage nicht berücksichtigen, 
müssen zur Durchführung dieser Maßnahmen  Mittel bereitgestellt werden. 
 
 
3.5.3 Errichtung eines Sprungturmes 
 
Die Möglichkeit der Errichtung eines Sprungturmes in der Mitte des Sees ist aufgrund der 
Wassertiefe gegeben. 
Auch hier kann auf die Pontonbauweise zurückgegriffen werden, die jedoch fest mit einem 
Fundament im See verankert werden müssen. Die Kosten für den Bau eines solchen Turmes 
belaufen sich auf  85.000 € netto. Hinzu kommen die Kosten für eine jährliche Wartung und die 
Überwachung durch zusätzliches Personal direkt am Turm. 
 
Vom Fachverband öffentlicher Bäder haben wir hierzu ergänzend den Sicherheitshinweis erhalten, 
dass natürliche Gewässer in unterschiedlichen Tiefen unterschiedliche Wassertemperaturen 
aufweisen. Beim Eintauchen aus einer Höhe von 2-3 Metern können diese Temperaturunterschiede 
zu Herz- Kreislaufproblemen führen, die aufgrund der trüben Sichtverhältnisse nicht sofort erkannt 
werden können und die Rettungsmaßnahmen erschweren. 
 



Eine Benutzung auf eigene Gefahr ist in den Einrichtungen der Stadt Rüsselsheim am Main und 
nach Auskunft des Kommunalen Versicherungsverbandes nicht statthaft. 
 
Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Haushaltslage und den Sicherheitsbedenken wird von 
der Errichtung eines solchen Turmes abgeraten. 
 
 
3.5.4 Service 
 
3.5.4.1 Wartezeiten bei erhöhtem Besucheraufkommen 
 
In einer guten Sommersaison kommt es an durchschnittlich 5 Tagen zu langen Wartezeiten am 
Eingang und einer nicht vertretbaren Warteschlange. 
In diesem Fall wird vom diensthabenden Personal das große Eingangstor für die Zeit des größten 
Andrangs geöffnet und Gäste mit Dauer- und Punktekarten sowie mit passendem Kleingeld 
abkassiert. 
Diese „Toreinnahmen“ werden anschließend der Kassiererin zu Abrechnung übergeben.  
Da es sich um ein selten auftretendes Ereignis handelt, ist diese Vorgehensweise mit dem 
Rechnungsprüfungsamt und der Stadtkasse abgesprochen, um dem Badegast kurzfristig und 
unkompliziert den Zugang zum Bad zu ermöglichen. 
 
Der Bau einer zweiten Kassenanlage, die bei erhöhtem Besucheraufkommen betrieben wird, ist 
aktuell baulich nicht umzusetzen und im direkten Vergleich zum tatsächlichen Bedarf wirtschaftlich 
unrentabel.  
 
 
3.5.4.2  Öffentlichkeitsarbeit / Homepage 
 
Die Homepage und die Veröffentlichung von kurzfristigen Schließungen des Waldschwimmbades 
werden vom Bereich Bäder eigenständig bedient und aktualisiert, so dass der Badegast 
schnellstmöglich die gewünschten Informationen erhält.  
Darüber hinaus ist die Kasse des Schwimmbades an der Lache während der Öffnungszeiten 
durchgehend besetzt und steht für telefonische Rückfragen zur Verfügung. 
 
 
Teil 2  Die Bäder – allgemeine Betriebsorganisation 
 
 
1. Personalplanung 
 
Grundlagen der Personalplanung sind die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit und die damit 
verbundene, gesetzlich verpflichtende Anwesenheit zur Überwachung des Badebetriebes. Daneben 
wird mittels eines Reinigungs- und Hygieneplanes die Mindestanforderung an die Anwesenheit von 
Reinigungspersonal festlegt.  
Ziel ist es, die dauerhafte Besetzung und Überwachung des Gebäudes während der Betriebszeiten 
sicherzustellen, um so auch Beschädigungen und unbefugtem Betreten vorzubeugen. Auch 
während des Trainingsbetriebes, der z.T. außerhalb des öffentlichen Badebetriebes und 
eigenverantwortlich stattfindet, werden der Zugang zum Gebäude und der ordnungsgemäße Ablauf 
überwacht. 
 



Der zukünftige Verzicht auf den bisherigen Freizeit- und Erlebnischarakter des Hallenbades hat 
bereits zu Einsparungen geführt. Durch den Wegfall der Sauna- und Massageabteilung wurden 
zwei Stellen durch Nichtwiederbesetzung nach Verrentung eingespart, eine weitere Mitarbeiterin 
wechselte -  im gegenseitigen Einvernehmen - zur Leitstelle Älter werden. Insgesamt wurden damit 
seit 2013 die Personalkosten um 130.000 € jährlich gesenkt. 
 
 
Zur Durchführung der verbleibenden Aufgaben, wird der Mindestbedarf an Personal zur Abdeckung 
der einzelnen Arbeitsbereiche folgendermaßen bemessen: 
 
 
Aufsichtspersonal Schwimmbetrieb 5 Personen  
Reinigungspersonal    5 Personen 
Kassenpersonal     2 Personen 
Technisches Personal   2 Personen 
Verwaltungsbereich    2,5 Personen 
Springer (Aufsicht, Reinigung, Kasse) 1 Person 
 
 
Die dafür notwendigen Dienstpläne werden unter Berücksichtigung der Betriebsstunden von 
insgesamt 109 Stunden pro Woche erstellt. Geht man bei Eigenleistung von einer tariflichen 
Arbeitszeit von 39 Stunden pro Woche sowie von  vertretungspflichtigem Urlaubsanspruch aus, 
ergibt sich zur Abdeckung der o.g. Tätigkeiten ein Mindestpersonalbedarf  von insgesamt 17,5 
Stellen. Dies entspricht den Vorgaben des Stellenplanes. 
Künftig vorgegebene Einsparungen und Stellenstreichungen können dann nur über die 
Reduzierung von Leistungen oder durch externe Vergaben aufgefangen werden. 
 
 
 
2. Reinigungskonzept 
 
Die Standards der Reinigung in öffentlichen Bädern sind durch die Vorgaben der 
Gesundheitsbehörden geregelt. Die Durchführung geschieht auf der Grundlage von Empfehlungen 
des Fachverbandes öffentlicher Bäder. 
In einem Hygieneplan werden die zu reinigenden Bereiche, deren Reinigungsintervalle und die zu 
verwendenden Reinigungsmittel und -geräte zusammengefasst. 
 
Ziel ist es, Häufigkeit und Intensität der Reinigung einzelner Funktionsräume festzulegen, adäquate 
Reinigungsmittel und Maschinen auszuwählen, den Zeitbedarf zu ermitteln und das ausführende 
Personal auf die Anwendung und Durchführung zu schulen. 
 
Der als Anlage beigefügte Reinigungsplan stellt die Basis für die Ermittlung des Zeitbedarfs sowie 
der anschließenden Kontrolle und Dokumentation der einzelnen Tätigkeiten dar. Diese 
Kontrollfunktion wird hausintern über die stellvertretende Betriebsleitung und das diensthabende 
Aufsichtspersonal ausgeübt. 
 
 
 



3. Nachhaltigkeit bei Pflege und Wartung der Anlagen 
 

Mit der Errichtung des neuen Hallenbades soll ein nachhaltig  funktionstüchtiges Gebäude 
geschaffen und erhalten werden. Eine Auflistung  der Aufgaben und Zuständigkeiten soll zukünftig 
helfen, Ansprechpartner, Handlungswege und Verantwortlichkeiten übersichtlich und unkompliziert 
zu koordinieren. Eine Kontrolle der Abläufe kann so vereinfacht und effizient gestaltet und 
dokumentiert  werden. 

 
 

Dies soll u.a. erreicht werden über 
 
 

 
- den Abschluss von Wartungsverträgen sowie die Dokumentation und Überwachung  für 

technische Anlagen 
 

- feste Ansprechpartner und klare Definition von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der 
handelnden Personen 

 
- die Erstellung eines Betriebshandbuches und Führen eines Betriebstagebuches 

 
- die Erstellung eines Hygieneplanes in Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt Groß-

Gerau 
 

- den Zukauf von externen Sonderreinigungsleistungen für die Pflege der Verglasung und die 
Durchführung regelmäßiger Grundreinigungen 

 
- regelmäßige und wiederkehrende Fortbildungen für das Technik- und Aufsichtspersonal für 

die Wasseraufbereitung sowie die Pflege von Maschinen  
 

- das Erstellen eines Pflegekonzeptes für die Außenanlagen. 
 
 

Der Fachbereich Sport und Ehrenamt und der Fachbereich Gebäudewirtschaft haben hierzu eine 
Arbeitsgruppe gebildet, die sich aus den koordinierenden und ausführenden Personen 
zusammensetzt.  
Ziel ist es, Verantwortlichkeiten, Handlungsabläufe, Entscheidungswege und Berichtswesen 
festzulegen sowie eine einheitliche Verfahrensweise für die Maßnahmen der Bau- und 
Maschinenunterhaltung, die Notfallplanung sowie die kurzfristige Behebung von Mängeln zu 
gewährleisten. 
 
 
Gemeinsame Fortbildungen der beiden Fachbereiche sollen den Kenntnisstand vereinheitlichen 
und verbindliche Grundlagen für Arbeitsabläufe schaffen. 
Aufgrund der Komplexität und der Tatsache, dass eine Übergabe der technischen Anlagen erst im 
Februar 2018 erfolgt, kann diese Thematik zum aktuellen Zeitpunkt nicht voll umfassend bearbeitet 
werden. 
Auf der Basis der o.a. Punkte wird daher in einer gesonderten Vorlage vor Inbetriebnahme des 
neuen Hallenbades an die Stadtverordnetenversammlung berichtet. 
 
 



4. Interkommunale Zusammenarbeit  
 

Im Rahmen des Projektauftrages zur kommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Raunheim und 
Kelsterbach, finden für das Projekt Sport seit dem 1. September 2017 erste Gespräche statt. Im 
Bereich der Bäderbewirtschaftung sind Synergieeffekte zu erwarten, die zum Ziel haben, zur 
Reduzierung der Betriebskosten beizutragen (gemeinsamer Materialeinkauf, gemeinsame 
Bewirtschaftung der beiden Naturseen). 
 
Der Abschluss dieses Projektes ist für den 30. Juni 2018 vorgesehen und wird im Anschluss der 
Stadtverordnetenversammlung der drei Partnerkommunen vorgestellt.  
Hierbei werden Ergebnisse zum Umfang der möglichen Einsparungen in den Bädereinrichtungen 
des Waldsees und des Hallenbades in Raunheim, dem Freizeit- und Wellnessbades Kelsterbach 
sowie dem Hallen- und Freibad und des Waldschwimmbades in Rüsselsheim erwartet. 
 
 
Fazit 
 
Mit der Errichtung des neuen Hallenbades und der Sanierung des Freibades kann die Stadt 
Rüsselsheim am Main nach dreijährigem Provisorium wieder in einen regulären Bäderbetrieb 
übergehen, der die Grundbedürfnisse des Schul- und Vereinssports sichert und darüber hinaus den 
Bürgerinnen und Bürgern ein Freizeit- und Gesundheitsangebot bietet. 
Nach Fertigstellung des Freibades und zusammen mit dem Waldschwimmbad verfügt Rüsselsheim 
über eine Bäderinfrastruktur und ein vielfältiges Angebot, das nahezu alle Bedarfe der Bürgerinnen 
und Bürger dieser Stadt abbildet. 
 
Rüsselsheim am Main, den 28.11.2017 
 
 
 
Dennis Grieser 
Bürgermeister 
 



ANLAGE 1 zur S-Vorlage: Nutzungskonzept der Bäder der Stadt Rüsselsheim am Main 
 
Hier:  Gegenüberstellung der alten und der neuen Eintrittspreise für die Bäder der Stadt 

Rüsselsheim am Main 
 

Gebühren  

bis 2013   Vorschlag neue Gebühren 
             

 

A. Hallenbad 
 

Tageskarte Erwachsene o. 6 Punkte   5,40 €   4,50 €    8 Punkte 
Tageskarte Kinder und Jugendliche (*) o. 3 Punkte 2,70 €   2,50 €    4 Punkte 

1,5 Stundenkarte Erwachsene    2,70 €   3,00 €  2 Stunden 
1,5 Stundenkarte Kinder und Jugendliche (*)  1,35 €   1,50 €  2 Stunden 

Ermäßigte Kinder und Jugendliche      1,00 €  2 Stunden 

 

(*) Kinder und Jugendliche vom 4. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und  
sonstige Begünstigte im Sinne von §3 der Gebührensatzung 

 
 
Nutzungsgebühr Rüsselsheimer Vereine, Initiativen 
und Institutionen           
pro Stunde und Bahn  Erwachsene      4,00 € 
   Kinder und Jugendliche    2,00 € 
Nutzungsgebühr für auswärtige Vereine (ohne Ermäßigung)   8,00 € 
Nutzungsgebühr Lehrschwimmbecken 
für gewerbliche Anbieter pro Stunde      15,00 € 
  

 

B. Freibad An der Lache 

 

Tageskarte Erwachsene oder 6 Punkte  5,40 €   5,50 €   10  Punkte 
Tageskarte Kinder und Jugendliche (*) o. 3 Punkte 2,70 €   3,00 €     5   Punkte 
1,5 Stundenkarte Erwachsene    2,70 €   3,00 €  2 Stunden 
1,5 Stundenkarte Kinder und Jugendliche  1,35 €   1,50 €  2 Stunden 
Ermäßigte Kinder und Jugendliche      1,00 €  2 Stunden 

 

(*) Kinder und Jugendliche vom 4. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und  
sonstige Begünstigte im Sinne von §3 der Gebührensatzung 

 

 
Mehrfachkarten nur Freibad 
Familienkarte(gültig für 2 Erwachsene  
mit bis zu 3 Kindern)     11,80 €  13,00 € 
Sechserkarte (5+1) Erwachsene   26,90 €   entfällt 
Sechserkarte (5+1) ermäßigt    13,45 €   entfällt 
Punktekarten       (60 Punkte)  41,20 €   (90 Punkte)  45,00 € 
  

Dauerkarten Freibad 

Einzelperson      102,00 €  110,00 € 
Einzelperson ermäßigte Preisgruppen       51,00 €    55,00 € 

 



Familiendauerkarten Freibad nur gültig für Personen, die mit Kindern bis 18 Jahren im gleichen 
Haushalt leben  
 
1. Karte      82,30 €    84,00 € 
2. Karte      41,15 €    42,00 €  
1. und 2. Kind je     10,20 €    12,00 € 
ab 3. Kind       frei     frei 

Kinder unter 4 Jahren      frei    frei 

 

C. Waldschwimmbad 

Tageskarte Erwachsene     2,70 €       3,00 €  5 Punkte 
Tageskarte Kinder und Jugendliche (*)  1,35 €       1,50 €  2 Punkte 
1,5 Std. vor Badeschluss Erwachsene   1,35 €       1,50 €  2 Stunden 
1,5 Std. vor Badeschluss Kinder und Jugendliche (*) 0,75 €       1,00 €  2 Stunden 
Ermäßigte Kinder und Jugendliche      0,50 €  2 Stunden 
 
(*) Kinder und Jugendliche vom 4. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und  

sonstige Begünstigte im Sinne von §3 der Gebührensatzung 
 
 
Mehrfachkarten 
Familienkarte(gültig für 2 Erwachsene  
mit bis zu 3 Kindern)       7,50 €      8,00 € 
Punktekarten     (60 Punkte)  41,20 €  (90 Punkte)   45,00 € 
 
 

Dauerkarten Waldschwimmbad 

Einzelperson     44,60 €     50,00 € 
Einzelperson ermäßigte Preisgruppen  22,30 €     25,00 € 
 
 
Familiendauerkarten Waldschwimmbad nur gültig für Personen, die mit Kindern bis 18 Jahren im 
gleichen Haushalt leben 
 

1. Karte     41,20 €     42,00 € 
2.    Karte     20,60 €     21,00 € 

1. und 2. Kind     5,10 €        10,50 € 
ab 3. Kind      frei         frei 
Kinder unter 4 Jahren     frei       frei 
 

 



ANLAGE 2 zur S-Vorlage: Nutzungskonzept der Bäder der Stadt Rüsselsheim 
am Main 
 
Aufgrund der §§ 5, 51 Nr. 6 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 
07. März 2005 (GVBI. I 2005 S.142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 15. September 2016 (GVBl. 2016 S.167),  der §§ 2, 10 des Hessischen 
Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG) vom 17. März 1970 (GVBI I S. 225) 
in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013 S.134) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rüsselsheim am Main am 23.11.2017 
folgende Änderung des § 2 der Gebührensatzung für die Bäder der Stadt 
Rüsselsheim am Main beschlossen. 
 
Änderung des § 2 der Gebührensatzung für die Bäder der Stadt Rüsselsheim 
am Main 
 

Artikel 1 
 

Die Gebührensatzung für die Bäder der Stadt Rüsselsheim am Main wird wie folgt 
geändert: 

 
§ 2 

Gebührenhöhe 
 
Hallenbad 
 
Tageskarte Erwachsene     4,50 € 
oder 8 Punkte       
Tageskarte Kinder und Jugendliche (*)   2,50 € 
oder 4 Punkte 
2 Stundenkarte Erwachsene    3,00 € 
2 Stundenkarte Kinder und Jugendliche (*)  1,50 € 
2 Stundenkarte ermäßigte Kinder    1,00 € 
 
Nutzungsgebühr Rüsselsheimer Vereine, Initiativen 
und Institutionen         
pro Stunde und Bahn  Erwachsene    4,00 € 
   Kinder und Jugendliche  2,00 € 
Nutzungsgebühr für auswärtige Vereine   8,00 € 
Nutzungsgebühr Lehrschwimmbecken 
für gewerbliche Anbieter pro Stunde   15,00 €   
   
 
Freibad 
 
Tageskarte Erwachsene     5,50 €     
oder 10 Punkte 
Tageskarte Kinder und Jugendliche (*)   3,00 €  
oder 5 Punkte  
2 Stundenkarte Erwachsene    3,00 € 
2 Stundenkarte Kinder und Jugendliche (*)  1,50 € 
2 Stundenkarte ermäßigte Kinder    1,00 € 



 
Mehrfachkarten nur Freibad 
 
Familienkarte(gültig für 2 Erwachsene  
mit bis zu 3 Kindern)      13,00 €   
Punktekarten (90 Punkte)      45,00 €  
 
Dauerkarten Freibad 
Einzelperson       110,00 €  
Einzelperson ermäßigte Preisgruppe (*)      55,00 € 
 
Familiendauerkarten Freibad nur gültig für Personen, die mit Kindern bis 18 Jahren im 
gleichen Haushalt leben 
 
1. Karte       84,00 €  
2. Karte       42,00 €  
1. und 2. Kind je        12,00 € 
ab 3. Kind       frei      
Kinder unter 4 Jahren      frei     
 
Waldschwimmbad 
 
Tageskarte Erwachsene       3,00 €  
oder 4 Punkte  
Tageskarte Kinder und Jugendliche (*)    1,50 € 
oder 2 Punkte 
1,5 Std. vor Badeschluss Erwachsene     1,50 € 
1,5 Std. vor Badeschluss Kinder und Jugendliche (*) 1,00 € 
 
Mehrfachkarten 
Familienkarte(gültig für 2 Erwachsene       
mit bis zu 3 Kindern)              8,00 € 
Punktekarten (90 Punkte)        45,00 € 
 
Dauerkarten Waldschwimmbad 
Einzelperson         50,00 € 
Einzelperson ermäßigte Preisgruppe   25,00 € 
 
Familiendauerkarten Waldschwimmbad nur gültig für Personen, die mit Kindern bis 18 
Jahren im gleichen Haushalt leben 
 

1. Karte         42,00 €   
2.    Karte          21,00 € 

1. und 2. Kind            10,50 € 
ab 3. Kind        frei 
Kinder unter 4 Jahren      frei 
 
 
(*) Kinder und Jugendliche vom 4. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und  

sonstige Begünstigte im Sinne von §3 der Gebührensatzung 
 
 



 
 
 

§ 3 
Ermäßigung von Gebühren 

 
Zur ermäßigten Preisgruppe im Sinne dieser Satzung gehören: 
 
Die Inhaberinnen und Inhaber eines Berechtigungsausweises nach den Richtlinien für die 
Ausstellung von Berechtigungsausweisen zur Inanspruchnahme ermäßigter städtischer 
Dienstleistungen sowie Jugendliche bis 18 Jahre, Studierende, wehrpflichtige 
Mannschaftsdienstgrade der Bundeswehr, Absolventinnen und Absolventen eines 
freiwilligen sozialen Jahres, Schwerbehinderte und kinderreiche Familien. 
 
Für Kinder unter 4 Jahren wird keine Eintrittsgebühr erhoben. 
 
Die Gebührensatzung gilt nicht für die Benutzung der Bäder durch Rüsselsheimer 
Schulklassen, Kindertagesstätten und Betreuungsschulen. 
 
 

§ 4 
Veranstaltungen 

 
Bei Veranstaltungen können Entgelte vom Fachbereich Sport und Ehrenamt für die 
jeweilige Veranstaltung gesondert festgesetzt werden. 
 
 

Artikel 2 
 

Die Änderung tritt zum 01.01.2018 in Kraft. 



Anlage  3 Reinigungs- und Desinfektionsplan

Reinigung / Desinfektion wann womit wer
Hallenbad
Barfußbereiche Reinigung täglich nach Reinigungspersonal
Sitz- und Liegeflächen in und Betriebsende und Reinigungsautomat Aufsichtspersonal
der Schwimmhalle Desinfektion nach Bedarf Bürsten
den Umkleiden Reinigungspersonal
den Duschen Reinigungspersonal
den Sanitärbereichen Reinigungspersonal
Fußböden in Reinigung täglich und Reinigungsautomat Reinigungspersonal
Nichtbarfußbereichen nach Bedarf
Schränke, Regale, Türen Reinigung wöchentlich
Fensterflächen Reinigung jährlich
Freibad
Barfußbereiche in Reinigung täglich nach Reinigungspersonal
den Umkleiden und Betriebsende und Reinigungsautomat
den Duschen Desinfektion nach Bedarf Bürsten
den Sanitärbereichen
Fußböden in Reinigung täglich und Kehrmaschine Reinigungspersonal
Nichtbarfußbereichen nach Bedarf
Schränke, Regale, Türen Reinigung wöchentlich
Schwimmbecken
Beckenboden Reinigung 2 x wöchentlich Beckensauger
Beckenwände Reinigung 2 x monatlich Beckensauger Aufsichtspersonal
Überlaufrinne Reinigung 1 x wöchentlich Hochdruckreinigungsgerät
Grundreinigung Reinigung 1 x jährlich Hochdruckreinigungsgerät
Waldschwimmbad
Umkleiden Reinigung täglich und Hochdruckreinigungsgerät
Duschen und Desinfektion nach Bedarf Bürsten Aufsichtspersonal
Sanitärbereiche
Gehwege Reinigung täglich Besen; Rechen
Strandbereich und nach Bedarf Aufsichtspersonal

Kontaminierte Flächen Desinfektion sofort Reinigungs- und Aufsichtspersonal

Reinigungspersonal

Reinigungspersonal
externe Reinigung







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule -Sophie-Opel-Schule 
Rüsselsheim- 
hier: Entscheidung über Ankauf oder Anmietung der Interimsmaßnahme II 
Bezug: DS-Nr.: 207/16-21  
(Erforderlichkeit weiterer Interimsmaßnahmen – Ziffer 1),  
(Befestigung des Außengeländes der Grundschule Hasengrund – Ziffer 6) 
 

 
M-Nr.: 23/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Kenntnisnahme 
und Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Gegenüberstellung der Kosten eines temporären  
7-zügigen Kauf- bzw. Mietgebäudes sowie die mit einem Kauf verbundene Möglichkeit einer 
Nachnutzung für die Bildungslandschaft Rüsselsheims zur Kenntnis. 
 
II. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
1. Den Kauf des Gebäudes in Abhängigkeit vom Ergebnis der Submission, bei derzeit 

angenommenen Kosten in Höhe von 2,77 Mio. € Brutto.  
 
2. Die Auftragsvergabe zum Kauf des temporären Gebäudes in seiner Sitzung am 08.03.2018 

an den PBUA zu übertragen. 
 
3. Nach der temporären Nutzung des Gebäudes als Interim II SOS soll dieses dauerhaft für die 

Bildungslandschaft Rüsselsheims zur Verfügung stehen (u.a. Abdeckung des künftigen 
Erweiterungsbedarfs der Grundschule Hasengrund – Ganztagsangebot). Für die Nutzung 
legt der Magistrat den Stadtverordneten, in Abstimmung mit den Nutzern*innen, ein Konzept 
vor. 
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4. Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung eine neue Beschlussfassung zur 
dauerhaften Herrichtung des Außengeländes der Grundschule Hasengrund vor. Bisher 
etatisierte Mittel zur temporären Nutzung aus der DS 207/16-21 sind bei der künftigen 
Finanzierung zu berücksichtigen. 

 
 
Begründung 
 
A.  Beschlusshistorie 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 07.09.2017 mit der DS-Nr. 207/16-21 (Errichtung einer 
neuen kooperativen Gesamtschule, Erforderlichkeit weiterer Interimsmaßnahmen) unter Ziffer 1 des 
Beschlussnachtrags beschlossen, eine temporäre Lösung zur Unterbringung von Schülern und 
Schülerinnen am Standort auf der asphaltierten Fläche zwischen der Grundschule Hasengrund und 
dem sogenannten „Wäldchen“ für einen 7-zügigen Jahrgang der Sophie-Opel-Schule zu errichten.  
 
B.  Ziel 
Das Ziel ist, in Abstimmung mit den Nutzern*innen, bis zur Fertigstellung des 1. Jahrgangshauses 
und zur Aufrechterhaltung des parallel stattfindenden Schulbetriebs der Friedrich-Ebert- und der 
Sophie-Opel-Schule, eine weitere Beschulung von Schülerinnen und Schülern der Sophie-Opel-
Schule zu ermöglichen. 
 
C.  Ergebnis /Prüfung 
Das 7-zügige Gebäude wird am Standort zwischen Grundschule Hasengrund und „Wäldchen“ 
aufgestellt (Anlage 1). Das eingeschossige Gebäude wird in Anlehnung an das bestehende 
Interimsgebäude auf dem Siedlerplatz für eine Jahrgangsstufe konzipiert. Die Größe und 
Ausstattung orientiert sich weitestgehend am beschlossenen pädagogischen Raumfunktionsbuch. 
Die Küche (inkl. der erforderlichen Sozialräume) wird nicht realisiert. Das Essen wird in der 
benachbarten temporären Anlage der Sophie-Opel-Schule zubereitet und durch den Caterer zum 
neuen Gebäude gebracht. Die Essensausgabe erfolgt in den Marktplätzen. 
 
Die Pausenhoffläche wird mit einer Schwarzdecke überzogen und wird gemäß dem beiliegenden 
Lageplan zum Kurt-Schumacher Ring verortet (Anlage 2). Das Gebäude wird zur barrierefreien 
Erschließung über eine Rampe erschlossen. Eine barrierefreie WC-Anlage kommt zur Ausführung. 
Die Beheizung des Gebäudes erfolgt durch einen Anschluss an die bestehende Grundschule 
Hasengrund, die nach einer Prüfung ausreichend Heizreserven besitzt.   
 
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Anlage zwischen einer Kauf- bzw. einer Mietanlage kommt 
zu dem Ergebnis, dass sich der Kauf des Gebäudes in Höhe von ca. 2,77 Mio. € Brutto ab einer 
Standzeit von ca. 3 ½ Jahren als die wirtschaftlichere Variante darstellt. Im Vergleich dazu stellen 
sich die Kosten der Miete bei einer Standzeitbetrachtung von 2 Jahren i.H. von rund 2,1 Mio. € 
Brutto, bei 3 Jahren i.H. von rund 2,6 Mio. € Brutto und bei 4 Jahren i.H. von rund 3,05 Mio. € Brutto 
dar (Anlage 3).  
 
Die Ausschreibung sieht aus zwei Gründen den Kauf des Gebäudes vor. Zum einen lässt ein Kauf 
die zukünftige Nutzung des Gebäudes für die Bildungslandschaft Rüsselsheims, mit geringem 
planerischem Aufwand, zu. So hat etwa der Austausch mit der Schulgemeinde Hasengrundschule 
einen zukünftigen Bedarf bei der Ganztagsschule ergeben. Möglich ist auch eine Nutzung zur 
Kompensation des aktuellen vorhandenen dringenden Platzbedarfs im Kitabereich. Zum anderen ist 
die Abbildung im Finanzhaushalt einfacher vorzunehmen als im Ergebnishaushalt.  
 



Der Ankauf und die dauerhafte Nutzung des Gebäudes bedeuten, dass die ursprünglich mit der DS 
207/16-21 geplanten und etatisierten temporären Lösungen für den Ausweichpausenhof der 
Grundschule Hasengrund nur bedingt geeignet sind. In Abstimmung mit der Schulgemeinde der 
Grundschule wird daher eine zum künftigen Ganztagsangebot passende Gestaltung des 
Schulgeländes geplant. Die damit einhergehende dauerhafte Verlagerung des befestigten 
Pausenhofs muss mit einer veränderten Planung und Kostenberechnung erneut zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden. 
 
Die Vergabe des Gebäudes muss zur Sicherstellung des Eröffnungstermins zum Schuljahr 
2018/2019 dringend bis zum 08.03.2018 erfolgen. Aufgrund dieser Dringlichkeit beauftragt die 
Stadtverordnetenversammlung den Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 
08.03.2017 per Tischvorlage bei einer zu erwartenden Vergabehöhe über 500.000 €. 
 
D. Zeitplanung  
 

Meilensteine Termin 
 

Versand Leistungsverzeichnis (öffentliche Ausschreibung) 07.02.2018 

Submission 22.02.2018 

Magistratsvorlage,                                                    
(Tischvorlage, Weiterleitung an den PBUA) 

06.03.2018 

PBUA                                  (Beauftragung) 08.03.2018 

Erschließungsarbeiten ca. Mitte April 2018 

Aufbau der Anlage / Innenausbau, parallel Außenanlagen ca. Mitte Juni 2018 

Möblierung ca. Mitte Juli 2018 

Unterrichtsbeginn 03.08.2018 

 
E. Finanzierung  
Die Mittel sind dem Haushaltsplanentwurf 2018 entsprechend anzupassen. 
 
Rüsselsheim am Main, den 16.01.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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Anlage 3

Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule-Sophie-Opel-Schule Rüsselsheim

hier: Umsetzung Interimsmaßnahme II

Vergleich Kauf-Miete

Kauf Miete 2 Jahre Miete 3 Jahre Miete 4 Jahre 

KG 300 - Baukonstruktion 1.730.000,00 €   995.000,00 €      1.492.000,00 €   1.977.000,00 €   

KG 400 - Techn. Anlagen 428.000,00 €      458.000,00 €      458.000,00 €      458.000,00 €      

KG 500 - Außenanlagen 40.000,00 €        40.000,00 €        40.000,00 €        40.000,00 €        

KG 700 - Baunebenkosten 440.000,00 €      440.000,00 €      440.000,00 €      440.000,00 €      

Puffer 132.000,00 €      132.000,00 €      132.000,00 €      132.000,00 €      

Gesamtsumme 2.770.000,00 €  2.065.000,00 €  2.562.000,00 €  3.047.000,00 €  





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Umgestaltung Außengelände Grundschule Hasengrund im Zusammenhang mit 
der Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule –Sophie-Opel-Schule 
Rüsselsheim- 
Bezug: DS-Nr. 207/16-21 (Umgestaltung des Außengeländes der Grundschule 
Hasengrund – Ziffer 6 sowie Prüfantrag zum Fußballkäfig) 
 

 
M-Nr.: 9/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Kenntnisnahme 
und Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Kenntnisnahme 

 
1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der derzeitige Schulhof der 

Grundschule Hasengrund nicht nur provisorisch durch die Nutzung für das Interimsgebäude 
II sondern für die Abdeckung des künftigen Erweiterungsbedarfs der Grundschule 
Hasengrund (Ganztagsangebot) überplant und umgestaltet wird. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass durch die dauerhafte 
Inanspruchnahme des derzeitigen Schulhofes auch eine dauerhafte Lösung für die 
Neugestaltung des Schulhofes als eigenständiges Projekt angegangen werden muss. Die - 
vor allem zeitlichen - Belange des Interims sind dabei mit einzubeziehen.  

3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Entwurf für die Umgestaltung des 
Außengeländes der Grundschule Hasengrund zur Kenntnis. 
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II. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die folgenden Punkte: 
 

1. Das Außengelände der Grundschule Hasengrund wird mit einem Budget von 800.000 Euro 
dauerhaft umgestaltet. Dabei sind die folgenden Bausteine enthalten: 
a. Als Ersatz für die durch das Interimsgebäude II in Anspruch genommene befestigte 

Fläche vor dem Zugang zur Schule wird nach Abstimmung mit der Schulgemeinde eine 
Fläche südlich des Schulgebäudes als Schulhof hergerichtet (Pflaster). Die Fläche wird 
mit Sitzstufen und einer Rampe zur barrierefreien Erschließung an das vorhandene 
Gelände angebunden. Die Kosten hierfür betragen rund 540.000 Euro brutto. 

b. Bolzplatz mit Asphaltbelag und Ballfangzaun (Kosten von rund 170.000 Euro brutto)  
c. Erweiterung des Parkplatzes (Kosten von rund 90.000 Euro brutto)  

2. Für den 1. Bauabschnitt (Schulhof) wird ein Betrag von 540.000 Euro nachträglich für den 
Haushalt 2018 angemeldet. Die Errichtung des Schulhofes ist für die Weiterführung 
notwendiger Aufgaben unaufschiebbar und daher nach § 99 HGO zulässig.  

3. Die Auftragsvergabe für die Baumaßnahmen des 1. Bauabschnittes (Schulhof) wird an den 
Magistrat übertragen. 

4. Für den 2. und 3. Bauabschnitt (Bolzplatz und Parkplatz) werden Mittel in Höhe von 260.000 
Euro für den Haushalt 2019 angemeldet.  

5. Die Stadtverordnetenversammlung stellt fest, dass der Prüfantrag an den Magistrat („Für die 
Hasengrundschule wird ein sog. Fußballkäfig erstellt“) in die Umgestaltung des 
Außengeländes eingeflossen und somit erledigt ist. 

 
 
Begründung 
 
A. Beschlusshistorie 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 07.09.2017 mit der DS-Nr. 207/16-21 (Errichtung einer 
neuen kooperativen Gesamtschule, Erforderlichkeit weiterer Interimsmaßnahmen) unter Ziffer 6 
beschlossen, dass „bis zum Baubeginn des Interimsgebäudes … in Absprache mit der 
Schulgemeinde der Grundschule Hasengrund ein Teil des Außengeländes befestigt (Ausführung: 
Asphaltierte Fläche) (wird), um die berechtigten Belange der Grundschule zu berücksichtigen und 
ihre Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“. Weiter wurde dem Magistrat ein 
Prüfauftrag für die Erstellung eines sog. Fußballkäfigs erteilt. 
 
 
B. Ziel 
Das Ziel ist es, einerseits, zeitnah (vor Erstellung des Interims II) eine befestigte Fläche als 
Schulhof herzustellen und darüber hinaus, in einem zweiten Realisierungsabschnitt den Bolzplatz 
mit Asphaltbelag und Ballfangzaun sowie – zur Entlastung der Reinhard-Strecker-Straße – 
zusätzliche Stellplätze zu realisieren sowie im Zuge dieser Maßnahme das Außengelände für die 
künftigen Belange (Ganztagsangebot) so herzurichten, dass keine weiteren größeren Maßnahmen 
in nächster Zeit notwendig werden. 
 
 
C. Ergebnis /Prüfung 
Für das Interimsgebäude II wird die Pausenhoffläche der Grundschule Hasengrund in Anspruch 
genommen. Entgegen der ersten Überlegungen wird die derzeitige Schulhoffläche auch für die 
Abdeckung des künftigen Erweiterungsbedarfs der Grundschule Hasengrund (Ganztagsangebot) in 
Anspruch genommen. Hierdurch ist es notwendig auch eine dauerhafte Lösung für die 
Neugestaltung des Schulhofes als eigenständiges Projekt sofort anzugehen. Die - vor allem 
zeitlichen - Belange des Interims sind dabei mit einzubeziehen. Als Ersatz ist - in Abstimmung mit 
der Schulgemeinde der Grundschule Hasengrund – eine Fläche südlich des Schulgebäudes als 



Schulhof vorgesehen. Diese Fläche wird gepflastert und mit Sitzstufen und barrierefreier Rampe 
zum höher gelegen Eingangsbereich angebunden. Mit dieser Maßnahme muss unmittelbar nach 
Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung begonnen werden, um das Zeitziel 
(Herstellung vor Wegfall des derzeitigen Schulhofes) überhaupt noch erreichen zu können. 
 
Die Kosten hierfür einschließlich der Komplettierung des Pflasterweges rund um das Gebäude 
betragen voraussichtlich 540.000 Euro.  
 
Für den Bolzplatz mit Asphaltfläche und Ballfangzaun wurde ein Standort östlich des 
Schulgebäudes gefunden. Die Stellplatzanlage kann von 12 auf 24 Stellplätze erweitert werden. Für 
beide Maßnahmen sind Kosten in Höhe von 260.000 Euro kalkuliert, die für 2019 im Haushalt bereit 
zu stellen sind. Ziel ist eine Realisierung in den Sommerferien 2019. 
 

D. Zeitplanung  
 

Meilensteine Termin 
 

StVV-Beschluss  22.02.2018 

Beginn der weiteren Planungsleistungen + HAD Verfahren 
für die Bauleistungen des Pausenhofes 

03/2018 

Bau des neuen Pausenhofes  04-07/2018 

Bau von Bolzplatz und Parkplatzerweiterung Sommer 2019 

 
Zur Einhaltung des Zeitplanes ist es notwendig, dass die Auftragsvergabe (voraussichtlich zwischen 
250.000 Euro und 500.000 Euro) vom PBUA an den Magistrat delegiert wird. 
 

E. Finanzierung  
 
Im Haushalt 2018 sind unter der Investitionsnummer 03012117AE 50.000 Euro für die Grundschule 
Hasengrund – Außengelände eingestellt. Daher sind für den neuen Pausenhof zusätzliche Mittel in 
Höhe von 490.000 Euro sind für den Haushalt 2018 nach zu melden, für 2019 sind die Mittel in 
Höhe von 260.000 Euro entsprechend anzumelden. 
 
Rüsselsheim am Main, den 16.01.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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Betreff: Lucas-Cranach-Straße/Ecke Waldweg, Errichtung einer Kindertageseinrichtung 
für Kinder ab drei Jahren mit vier Gruppen 
hier: Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen 
 

 
M-Nr.: 22/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis: 
 
1. dass für die Bebauung der Parzelle 215 in Rüsselsheim-Haßloch mit einer 

Kindertageseinrichtung ein B-Plan Änderungsverfahren notwendig ist und eingeleitet wird. 
 
2. dass für den Bau einer Kindertageseinrichtung auf der Parzelle 215 keine Einschränkungen 

bezüglich Fluglärmschutzzonen nach dem Fluglärmschutzgesetz bestehen.  
 
3. dass im Rahmen einer Voruntersuchung auf Grundlage des von der 

Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Raumprogrammes der Neubau einer 
Kindertagesstätte für Kinder über drei Jahren mit bis zu vier Gruppen möglich ist. Das 
Außengelände mit einer Fläche von ca. 850 m² weicht von den sonst üblichen Größen ab, ist 
jedoch aufgrund der Nähe zum Spielplatz, sowie dem Grünzug „Horlachgraben“ vertretbar. 

 
4. dass im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 die 

Maßnahme grundsätzlich mit bis zu 640.000 € förderfähig ist und die Maßnahme bis zum 
30.06.2022 abzuschließen ist. 

 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 284/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



II. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
1. den Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte für über Dreijährige am Standort Lucas-

Cranach-Straße Ecke Waldweg auf der Grundlage des beigefügten Raumprogramms 
(Anlage 1) mit einem Budget von 6,17 Mio. € 

 
2. das Budget im Haushalt 2018 ff. nachträglich aufzunehmen.  
 
 
Begründung  
 
A. Beschlusshistorie 
Mit DS 192/16-21 in der Sitzung vom 24.05.2017 (Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen 
für Kinder ab drei Jahren bis zum Schulende 2017/2018) hat die Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen, dass der Magistrat das Grundstück Lucas-Cranach-Straße Ecke Waldweg für die 
Errichtung einer Einrichtung mit mindestens vier Gruppen (100 Plätze) prüft, um sich dem Ziel eines 
100 %igen Versorgungsgrades anzunähern. 
Mit dieser Vorlage kommt der Magistrat der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung 
nach, zu der Maßnahme eine gesonderte Grundsatzbeschlussfassung herbei zu führen. Das 
Raumprogramm (Anlage1) orientiert sich an dem von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossenen Standard-Raumprogramm für Kindertageseinrichtungen (DS 230/11-16).  
 
B. Ziel 
Ziel ist die Sicherung der bedarfsgerechten Versorgung mit Betreuungsplätzen für über Dreijährige 
gemäß des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz nach § 24 Abs. 3 SGB VIII. 
Ziel ist es auch, durch einen Neubau sicherzustellen, dass der kurz- bis mittelfristige Bedarf an 
Kinderbetreuungsplätzen für die Altersgruppe der 3 bis 6 Jährigen aus den Schulbezirken Albrecht-
Dürer-, Eichgrund- und Goetheschule mit abgedeckt werden.  
Die Stadt Rüsselsheim am Main unterstützt damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
fördert die Bildung und Erziehung von Kindern im Sinne des Hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplans für 3-6 Jahren.  
 
C. Ergebnis der Voruntersuchung 
Im Rahmen einer Voruntersuchung wurden folgende Aspekte zum Grundstück „Lucas-Cranach-
Straße“ (Parzelle 215) in Haßloch untersucht: 

- Abstimmung und Hinweise auf das vorhandene Planungsrecht 

- grundsätzliche Aspekte zur Bebauung 

- Kontrolle des Standardraumprogrammes für Kindertagesstätten der Stadt Rüsselsheim 

- Stellplatzermittlung 
 
Die Überprüfung ergab, dass eine grundsätzliche Bebauung des Grundstückes mit einer Ü3-
Einrichtung möglich ist, hierfür aber der bestehende Bebauungsplan angepasst werden muss. 
 
Die erforderliche Fläche für das Gebäude von ca. 1.190 m² BGF (Bruttogrundfläche) lässt sich auf 
Grund der Grundstücksgröße von ca. 2.128 m² und dem vorhandenen Baumbestand (Anlage 4) 
allerdings nur als zweigeschossige Lösung umsetzen. Für den Außenbereich stehen dann nur noch 
ca. 850 m² an Fläche zur Verfügung.  
  



Aufgrund des vorhandenen Verkehrsaufkommens in der Lucas-Cranach-Straße werden die 
benötigten Stellplätze der Kindertagesstätte durch einen Bereich im neuen Wendehammer östlich 
auf dem Grundstück untergebracht. Diese Einfahrt dient parallel auch für die Erschließung der 
angrenzenden Grundstücke. 
 
Um das Grundstück bebauen zu können, müssen übergeordnete, bestehende 
Versorgungsleitungen und ein Trinkwassernotbrunnen verlegt bzw. demontiert werden. Gleiches gilt 
für die Straßenbeleuchtung und für die Verlegung der Bushaltestelle. Die Kosten hierfür betragen 
voraussichtlich ca. 600.000 €. 
 
Nach Abschluss der Entwurfsplanung kann diese voraussichtlich Anfang des 2. Quartals 2019 der 
Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden.  
 
D. Auswirkung auf Dritte 
Von der Umsetzung des Neubaus der Kindertagesstätte ist die bestehende Parkplatzfläche für die 
Öffentlichkeit betroffen. Die derzeit dort vorhandenen Stellplätze entfallen. Es werden ausreichende 
Stellplätze für die Kindertagesstätte sowie eine Erschließung der angrenzenden Grundstücke auf 
dem Grundstück erstellt. Parkplatzmöglichkeiten für die Öffentlichkeit befinden sich auf dem 
naheliegenden Waldweg in ca. 200 m Entfernung.   
  
E. Kosten 
Die Kosten für den Neubau inkl. Vorbereitung des Grundstückes einer viergruppigen 
Kindertagesstätte für über Dreijährige werden auf ca. 6,17 Mio. € geschätzt (siehe Anlage 3). 
 
F. Termine 
Der Rahmenterminplan sieht die Fertigstellung des gesamten Projektes im 4. Quartal 2021 vor. 
 
G. Finanzierung 
Es ist beabsichtigt, einen Antrag auf Förderung der Investition nach dem Investitionsprogramm 
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 zu stellen. 
 
Der Neubau der Einrichtung kann mit bis zu 160.000 € pro Gruppe gefördert werden. Bei den 
geplanten vier Gruppen ergibt das eine maximale Förderung in Höhe von 640.000 €, wobei 90 % 
der förderfähigen Kosten zuwendungsfähig sind. 
 
Hierfür ist Voraussetzung, dass die komplette Planung vorliegt und die Gesamtfinanzierung des 
Projektes sichergestellt ist. Die beantragten Maßnahmen sind umgehend innerhalb von 20 Wochen 
nach Bescheiderteilung des Regierungspräsidiums Kassel zu beginnen. 
 
Außerdem muss gesichert sein, dass die Maßnahme bis spätestens 30.06.2022 abgeschlossen und 
die Einrichtung betriebsbereit ist. 
 



Anlagen 
Anlage 1: Standardraumprogramm für eine viergruppige Einrichtung 
Anlage 2: Planstudie 
Anlage 3: Projektkostenrahmen  
Anlage 4: Luftbild Baumbestand 
 
Rüsselsheim am Main, den 16.01.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 



Anlage 1

Standardraumprogramm für Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft zur

bedarfsorientierten Nutzung durch verschiedene Altersgruppen (U3 und Ü3)

Nr. Raumbezeichnung Bemerkungen/ Planung Anz. m² Summe m²

1 Kita Gruppenbereiche

1.1 Gruppenraum
Größe kann variieren (45m²-50m²) 
Gruppengrößen Ü 3: 20-25 Kinder, U3 10 -12 
Kinder; Lichte Raumhöhe min 2.80 m

4 48 192

1.2 Ruheraum/ Nebenraum
Größe kann variieren (20 m²-23 m²), solllte 
schallmäßig zur Gruppe abkoppelbar sein

4 22 88

1.3 WC/ Wickelzone/Dusche U3: Sichtbezug zu Gruppenraum 4 12 48

1.4 Waschraum Kinder optional

328

2
Kita weitere pädagogische 

Räume

2.1 Material / Pädagogik
opptional  Flächen auch an den Gruppen 
anordnen

2 12 24

2.2 Multifunktionsraum Anzahl nach Erfordernis/ Konzept 1 20 20

2.2.1 Multifunktionsraum 1 15 15

2.3 Mehrzweckraum
Anordnung idealerweise mit 
Verbindungsmöglichkeit zum Foyerbereich bei 
Veranstaltungen

1 60 60

2.4 Material / Stuhllager Raumbezug Mehrzweckraum 1 20 20
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3 Kita allgemeiner Bereich

3.1 Büro Leitung Zuordnung und Sichtbez. Eing. Kita 1 15 15

3.2 Personal- / Besprechungsraum
1 Arbeitsplatz, keine TK; Größe abhängig von 
Mitarbeiter/innenzahl

1 25 25

3.3 Elterngespräch in Büro Leitung oder sonstigem Raum

3.4 Küche Zusammenh. Anlieferung/ Entsorgen; 1 25 25

3.4.1 Küchenaufzug optional 4

3.5 Lebensmittellager Nur Trockenlager 1 6 6

3.6 Nassmülllager nur nach Erfordernis Küchenkonzept 6

3.7 Hauswirtschaftsraum Wäschelager, Waschen, Trocknen 1 12 12

3.8 Putzraum Ein Putzraum je Etage 1 5 5

3.7 Umkl. Hauswirtschaft In direkt. Verbindung zu Küche/ HWR 1 5 5

93

Beispiel einer 4 gruppigen Einrichtung



Anlage 1

4 Kita Nebenräume

4.1 Garderobenzonen
Für jeweils 20 Kinder: (20*0,40*1,5) im 
Flurbereich, als Objekt, als Nische, 
entwurfsabhängig

4 12 48

4.2 WC Beh. mit Dusche ebenerdig, im EG 1 10 10

4.3 WC Besucher Im beh. WC

4.4 WC Personal
Nach Arbeitsstättneverordnung                                 
bis jeweils 10 MA männl 1 WC + Waschtisch,                        
bis jeweils 10 MA weibl. 1 WC + Waschtisch

2 6 12

4.5 Windfang 1 12 12

4.6 Eingangsbereich 1 40 40

4.7 Abstellraum Kinderwagen
optional, idealerweise außerhalb anzuordnen, 
verschließbar

4.8 Außenspielmaterial
idealerweise außerhalb anzuordnen, 
verschließbar

1 16 16
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Zwischensumme (NF) 698

5 Kita VF / FF

5.1 Verkehrsflächen pausch. 24% der NF, ist aber entwurfsabhängig!) 168

5.1.1 Matschschleusen
evtl. zusätzlich vorsehen; entwurfsabhängig, 
Möglichkeit für Wechsel Schuhwerk, Garderobe 
Gummistiefel o. ä.

1 12 12

5.1.1 Aufzug optional

5.2 Technikfläche HLS abhängig vom Technikkonzept 1 20 20

5.3 Hausanschluss El. 1 6 6

5.4 Hausanschluss Gas 1 6 6

5.5 Heizraum 1 10 10

5.6 Lager Hausmeister o. ä. (optional)

222

Erforderliche NGF 920

Erforderliche BGF
Pauschale Umrechnung BGF zu NGF 0,85 
(Konstruktionsfläche etc.)

1.082



Anlage 1

6 Kita Freiflächen

6.1 Überdachte Außenspielfläche nach Erfordernis; Sonnensegel, Pergolen o.ä.

6.2 Stellplätze PKW
Laut Stellplatzsatzung der Stadt Rüsselsheim: 1 
STP je 40 m² NF, min. jedoch 2 STPs. Davon 10 
% für Besucher vorsehen

6.3 Fahrradstellplätze
Laut Stellplatzsatzung der Stadt Rüsselsheim: 1 
STP je 40 m² NF, min. jedoch 2 STPs. Davon 10 
% für Besucher vorsehen

6.4 Abfallbehälteraufstellfläche nach Größe der Einrichtung

6.5 Geräteraum außen (falls nicht unter 4.8 eingeplant) 20

Anmerkungen:

Das standardisierte Raumprogramm lässt sich flexibel auf die jeweiligen Bedarfe übertragen. 
Kindertagesstätten-Neubauten sollen generell barrierefrei ausgeführt werden und im Falle einer 2 
Geschossigkeit mit einem Aufzug ausgestattet werden, bis auf den Aufzug hat dies keine 
Auswirkung auf die Größe des Raumprogramms. Eine angedachte teilweise und temporäre 
Fremdnutzung einzelner Bereiche, z.B. des Mehrzweckraums muss im Einzelfall geprüft werden 
(Fremdzugang, Nutzung Sanitäranlagen etc.). Diesbezügliche Auswirkungen auf das 
Raumprogramm sind entwurfs- und budgetabhängig.





Anlage 3

Projektkostenrahmen

Neubau Kindertagesstätte Lucas-Cranach-Straße

Gebäudetyp: Kindergarten, Variante 1 - 4 Gruppen nach Standardraumprogramm

2 Vollgeschosse, teilweise eingeschossig, nicht unterkellert, mittlerer Standard

BGF: ca. 1190 m², 2 Vollgeschosse

Kostenrahmen: Basis DIN 276, DIN 18960

Planungsphase: 0 (Voruntersuchung)

Stand: 04.01.2018

Kostengruppe Bezeichnung

Kosten

brutto

Vgl. Kosten Krippe

Bauschheim Kommentar

100 Grundstück (nicht erfasst)   

200 Herrichten und Erschließen   

Erschließung 100.000 € 45.000 € Schwieriger Baugrund

Rückbau Parkplatz, Beprobung, Kampfmittel 160.000 €

Verlegung Versorgungsleitungen, Bushaltestelle, 

Trinkwassernotbrunnen etc.

600.000 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion   

80% von Kostengruppen 300+400 1.900.000 € 1.875.000 €

 

400 Bauwerk - Technische Anlagen   

20% von Kostengruppen 300+400 740.000 € 740.000 €

500 Außenanlagen   

Neuanlage der Freifläche einschl. Spielgeräte 400.000 € 250.000 € Schwierige 

Aussenanlegen wegen 

altem Baumbestand

600 Ausstattung   

Komplett einschl. Gruppen, Personal etc. 90.000 € 90.000 €

700 Baunebenkosten   

30% der Kostengruppen 200-500                                                  

Es sind zusätzliche Planer für z.B. die Verlegung der 

Versorgungsleitungen, Bushaltestelle etc. 

erforderlich

978.000 € 655.000 € Aufgrund höherer 

Anrechernbaren Kosten 

und zusätzliche 

Fachplaner

KG 200-700 Summe vorauss. Investitionskosten 4.968.000 € 3.655.000 €  

 
Sicherheitszuschlag für Unvorhergesehenes 15% * 745.200 € 145.000 €

Preissteigerung (2018 bis 2021) ca. 8% 457.056 €

Rundung -256 €

Projektkostenrahmen 6.170.000 € 3.800.000 €

* Unvorhergesehenes / Kostenrisiken:

- Schadstoffe Rückbau Parkplatz

- Hausanschluss/ öffentliche Erschließung

- Baugrund

- Baustelleneinrichtung





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Neufassung der Richtlinien zum Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim am Main 
 

 
M-Nr.: 11/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
A. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis,  
dass die Richtlinien zur Vergabe des Kulturpreises der Stadt Rüsselsheim am Main so angepasst 
werden müssen, dass sie die Verfahrensweise in der Situation eines nicht genehmigten Haushaltes 
transparent abbilden. 
 
B. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Neufassung der Richtlinien zur Vergabe des 
Kulturpreises (siehe Anlage). 
 
 
Begründung 
 
A. Beschlusshistorie 
 
Die letzte Änderung erfolgte durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.06.2016, 
DS-Nr. 11/16-21 
 
B. Ziel 
Der Kulturpreis wird für herausragende Leistungen und bedeutende Initiativen im Kultur-bereich 
verliehen und ist mit 2500 € dotiert. Der Preis wird an Einzelpersonen oder Vereinigungen 
vergeben, die ihren Wohnsitz oder Sitz in der Stadt Rüsselsheim haben oder deren Leistungen sich 
auf die Stadt Rüsselsheim beziehen.  
 
C. Problem 

Eingang 
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Die Vergabe des Kulturpreises ist als freiwillige Leistung der Stadt an einen verabschiedeten und 
genehmigten Haushalt gebunden.  
 
D. Lösung 
Die Richtlinien werden neu gefasst und stellen klar, dass die Vergabe eines Kulturpreises aufgrund 
haushaltsrechtlicher Vorgaben entfallen kann. Ebenso wie beim Förderstipendium, so wird auch für 
die Vergabe des Kulturpreises der 15. August als Frist zur Einreichung von Vorschlägen festgelegt.  
 
Wesentliche Eckpunkte sind:  
 
1. Bewerbungsschluss ist der 15. August des laufenden Jahres. 
2. Mit dem Verfahren zur Vergabe des Kulturpreises wird erst begonnen, wenn ein genehmigter 

Haushalt vorliegt. 
3. In einem Jahr ohne Haushalt entfällt die Vergabe eines Kulturpreises. 
4. Die Jury wird paritätisch aus Vertreter*innen der in der Stadtverordnetenversammlung 

Vertretenen Fraktionen und Fachjuror*innen besetzt. 
5. Der Jury gehört ein*e Vertreter*in der Kultursteuerung in beratender Funktion an. 
6. Die Neufassung der Richtlinien tritt am 22.02.2018 in Kraft. 
 
E. Sonstiges 
Im Zuge der Neufassung der Richtlinien wird in die Richtlinien mit aufgenommen, dass ein*e 
Vertreter*in der Kultursteuerung der Stadt Rüsselsheim am Main der Jury mit beratender Stimme 
angehört. Ein Kulturamt gibt es bei der Stadt Rüsselsheim am Main nicht mehr. Die Kultursteuerung 
kommt hinsichtlich ihrer Aufgaben dem in der alten Fassung der Richtlinien erwähnten Kulturamt 
am nächsten. 
 
Die Sparte der darstellenden Kunst wird aufgenommen, da somit ein breiteres Feld abgedeckt ist. 
 
Anlagen 
 

- Neufassung der Richtlinien zum Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim am Main 

- Synopse zur Neufassung der Richtlinien zum Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim am Main 
 
Rüsselsheim am Main, den 16.01.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 



Richtlinien zum Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim  am Main 

Der Kulturpreis wird für herausragende Leistungen und bedeutende kulturelle Initiativen,  

insbesondere auf dem Gebiet der Heimatpflege, der Literatur, der Musik, der darstellenden Kunst 

oder der bildenden Kunst verliehen. Der Preis wird an Einzelpersonen oder Vereinigungen 

verliehen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in der Stadt Rüsselsheim haben oder deren Leistungen 

sich auf die Stadt Rüsselsheim beziehen.   

 

Die Vergabe des Preises erfolgt erstmals 1986 und danach alle zwei Jahre. 

Die Auszeichnung mit dem Kulturpreis unterbleibt, wenn die Jury zu der Auffassung kommt, dass 

preiswürdige Leistungen nicht vorliegen.   

Die Auszeichnung erfolgt in Form einer Urkunde und eines Geldbetrages in Höhe von 2.500,00 

Euro. Wenn mehrere kulturelle Leistungen preiswürdig sind, kann der Preis geteilt werden. Über 

den Teilungsmodus befindet die Jury.   

Die Urkunde erhält folgenden Text:   

„Herr/Frau/Die Vereinigung ........................................................................................... hat sich  

aufgrund seiner/ihrer Leistungen auf dem Gebiet (näher bezeichnet) in besonderer Weise 

verdient gemacht, so dass ihm/ihr der Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim für das Jahr 

...................... zuerkannt wird.“   

 

Über die Vergabe des Kulturpreises entscheidet eine Jury, der folgende Mitglieder angehören:  

•     der/die Kulturdezernent*in,   

•     jeweils ein*e Vertreter*in der im Stadtparlament vertretenen Fraktionen,   

•     jeweils die gleiche Anzahl von Kulturpreisträgern*innen und Förderstipendiat*innen 

        wie Fraktionen im Stadtparlament vertreten sind, 

•     ein*e Vertreter*in der Kultursteuerung in beratender Funktion. 

Vorschläge für die Preisvergabe können der Jury von jedermann unterbreitet werden. Die 

Vorschläge müssen nach entsprechender Mitteilung in der örtlichen Presse bis zum 15. August 

des Jahres, in dem die Preisvergabe erfolgt, mit schriftlicher Begründung der Jury eingereicht 

werden.   

Mit dem Verfahren zur Vergabe des Kulturpreises wird erst begonnen, wenn ein genehmigter 

Haushalt vorliegt. In einem Jahr ohne Haushalt entfällt die Vergabe eines Kulturpreises. 

Die Übergabe des Preises erfolgt in einer öffentlichen Feierstunde durch die Vertretungsorgane 

der Stadt Rüsselsheim.   

Die Neufassung der Förderrichtlinien tritt nach Beschlussfassung der 

Stadtverordnetenversammlung am 22.02.2018 in Kraft. 



Neufassung der Richtlinien zum Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim am Main (Synopse) 
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Neufassung der Richtlinien zum  

Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim am Main 

Derzeit gültige Fassung vom 02.06.2016 Neufassung  

Der Kulturpreis wird für herausragende Leistungen und bedeutende 

kulturelle Initiativen, insbesondere auf dem Gebiet der Heimatpflege, der 

Literatur, der Musik oder der bildenden Kunst verliehen. Der Preis wird 

an Einzelpersonen oder Vereinigungen verliehen, die ihren Wohnsitz oder 

Sitz in der Stadt Rüsselsheim haben oder deren Leistungen sich auf die 

Stadt Rüsselsheim beziehen. 

Die Vergabe des Preises erfolgt erstmals 1986 und danach alle zwei 

Jahre. 

Die Auszeichnung mit dem Kulturpreis unterbleibt, wenn die Jury zu der 

Auffassung kommt, dass preiswürdige Leistungen nicht vorliegen. 

 

Die Auszeichnung erfolgt in Form einer Urkunde und eines Geldbetrages 

in Höhe von 2.500,00 Euro. Wenn mehrere kulturelle Leistungen 

preiswürdig sind, kann der Preis geteilt werden. Über den Teilungsmodus 

befindet die Jury. 

Die Urkunde erhält folgenden Text: 

„Herr/Frau/Die Vereinigung 
.......................................................................................................... hat sich 
aufgrund seiner/ihrer Leistungen auf dem Gebiet (näher bezeichnet) in 
besonderer Weise verdient gemacht, so dass ihm/ihr der Kulturpreis der  
Stadt Rüsselsheim für das Jahr ...................... zuerkannt wird.“ 
 

 

Der Kulturpreis wird für herausragende Leistungen und bedeutende 

kulturelle Initiativen, insbesondere auf dem Gebiet der Heimatpflege, der 

Literatur, der Musik, der darstellenden Kunst oder der bildenden Kunst 

verliehen. Der Preis wird an Einzelpersonen oder Vereinigungen 

verliehen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in der Stadt Rüsselsheim haben 

oder deren Leistungen sich auf die Stadt Rüsselsheim beziehen.   

Die Vergabe des Preises erfolgt erstmals 1986 und danach alle zwei 

Jahre. 

Die Auszeichnung mit dem Kulturpreis unterbleibt, wenn die Jury zu der 

Auffassung kommt, dass preiswürdige Leistungen nicht vorliegen.  

 

Die Auszeichnung erfolgt in Form einer Urkunde und eines Geldbetrages 

in Höhe von 2.500,00 Euro. Wenn mehrere kulturelle Leistungen 

preiswürdig sind, kann der Preis geteilt werden. Über den Teilungsmodus 

befindet die Jury.   

Die Urkunde erhält folgenden Text:   

„Herr/Frau/Die Vereinigung 
........................................................................................................... hat sich  
aufgrund seiner/ihrer Leistungen auf dem Gebiet (näher bezeichnet) in 
besonderer Weise verdient gemacht, so dass ihm/ihr der Kulturpreis der  
Stadt Rüsselsheim für das Jahr ...................... zuerkannt wird.“ 
 



Neufassung der Richtlinien zum Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim am Main (Synopse) 
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Über die Vergabe des Kulturpreises entscheidet eine Jury, der folgende 
Mitglieder angehören: 

• der Kulturdezernent/in, 

• jeweils ein/e Vertreter/in der im Stadtparlament vertretenen 

Fraktionen, 

• jeweils die gleiche Anzahl von Kulturpreisträgern/innen und 

Förderstipendiaten/innen wie Fraktionen im Stadtparlament vertreten, 

• der/die Kulturamtsleiter/in gehört der Jury mit beratender Stimme an. 

 

Vorschläge für die Preisvergabe können der Jury von jedermann 

unterbreitet werden. Die Vorschläge müssen nach entsprechender 

Mitteilung in der örtlichen Presse bis zum 1. September des Jahres, in 

dem die Preisvergabe erfolgt, mit schriftlicher Begründung der Jury 

eingereicht werden. 

 

 

 

Die Übergabe des Preises erfolgt in einer öffentlichen Feierstunde durch 

die Vertretungsorgane der Stadt Rüsselsheim. 

Die Neufassung der Förderrichtlinien tritt am 02.06.2016 in Kraft. 

Über die Vergabe des Kulturpreises entscheidet eine Jury, der folgende 
Mitglieder angehören:  

� der/die Kulturdezernent*in,   

� jeweils ein*e  Vertreter*in  der im Stadtparlament vertretenen 
Fraktionen, 

� jeweils die gleiche Anzahl von Kulturpreisträgern*innen und 
Förderstipendiat*innen, wie Fraktionen im Stadtparlament vertreten 
sind, 

� ein*e Vertreter*in  der Kultursteuerung  in beratender Funktion. 

 
Vorschläge  für die Preisvergabe können der Jury von jedermann 

unterbreitet werden. Die Vorschläge müssen nach entsprechender 

Mitteilung in der örtlichen Presse bis zum 15. August des Jahres, in dem 

die Preisvergabe erfolgt, mit schriftlicher Begründung der Jury eingereicht 

werden. 

Mit dem Verfahren zur Vergabe des Kulturpreises wird erst begonnen, 

wenn ein genehmigter Haushalt vorliegt. In einem Jahr ohne 

genehmigten Haushalt entfällt die Vergabe des Kulturpreises. 

Die Übergabe des Preises erfolgt in einer öffentlichen Feierstunde durch 

die Vertretungsorgane der Stadt Rüsselsheim.   

Die Neufassung der Förderrichtlinien tritt nach Beschlussfassung der  

Stadtverordnetenversammlung am 22.02.2018 in Kraft. 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Neufassung der Richtlinien zum Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim am 
Main 
 

 
M-Nr.: 12/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
A. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis,  
 
dass die Richtlinien zur Vergabe des Förderstipendiums der Stadt Rüsselsheim am Main so 
angepasst werden müssen, dass sie die Verfahrensweise in der Situation eines nicht genehmigten 
Haushaltes transparent abbilden. 
 
B. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Neufassung der Richtlinien zum 
Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim am Main (siehe Anlage). 
 
 
Begründung 
 
A. Beschlusshistorie 
 
Die letzte Änderung erfolgte durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.06.2016, 
DS-Nr. 11/16-21 
 

Eingang 
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B. Ziel 
Das Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim hat insbesondere die Nachwuchsförderung zum Ziel. 
Es dient der Förderung von Kunst und Kultur in den Sparten Tanz, Musik, Literatur, Bildende Kunst, 
Darstellende Kunst, Architektur, Film/Video, Künstlerische Fotografie, Gestaltung, Medien- oder 
Modedesign. Das Stipendium soll die Kulturschaffenden, die für den Zeitraum eines Jahres eine 
monatlich ausgezahlte Fördersumme erhalten, bei ihrer weiteren Aus- und Weiterbildung 
unterstützen. Die Stipentiat*innen beteiligen sich mit einem künstlerischen Projekt am öffentlichen 
kulturellen Leben in Rüsselsheim und dokumentieren dies. 
 
C. Problem 
Die Entscheidung über die Vergabe eines Förderstipendiums ist als freiwillige Leistung der Stadt an 
einen verabschiedeten und genehmigten Haushalt gebunden. Die präziser gefassten Richtlinien 
sollen gegenüber den Interessent*innen verdeutlichen, dass diese kulturelle Förderleistung ohne 
bereitgestellte Haushaltsmittel nicht erfolgen kann. 
 
D. Lösung 
Die Verlängerung der Bewerbungsfrist bis zum 15. August des jeweils laufenden Jahres erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein verabschiedeter und genehmigter Haushalt vorliegt. Dies muss der 
Fall sein, damit das Verfahren begonnen werden kann. 
 
Die Richtlinien stellen klar, dass die Vergabe eines Förderstipendiums aufgrund 
haushaltsrechtlicher Vorgaben entfallen kann. 
 
Wesentliche Eckpunkte sind: 
 
1. Bewerbungsschluss ist der 15. August des laufenden Jahres. 
2. Mit dem Auswahlverfahren zur Vergabe des Förderstipendiums wird erst begonnen, wenn ein 

genehmigter Haushalt vorliegt. 
3. In einem Jahr ohne Haushalt entfällt die Vergabe eines Förderstipendiums. 
4. Die Jury wird paritätisch aus Vertreter*innen der in der Stadtverordnetenversammlung 

vertretenen Fraktionen und Fachjuror*innen besetzt. 
5. Der Jury gehört ein*e Vertreter*in der Kultursteuerung in beratender Funktion an. 
6. Die Neufassung der Richtlinien tritt am 22.02.2018 in Kraft. 
 
E. Sonstiges 
Im Zuge der Neufassung der Richtlinien wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die 
Zuständigkeit für das Förderstipendium bereits im Jahr 2015 vom Eigenbetrieb Kultur 123 Stadt 
Rüsselsheim am Main auf die Kultursteuerung der Stadt Rüsselsheim am Main übergegangen ist. 
Daher soll zukünftig seitens der Verwaltung ein*e Vertreter*in der Kultursteuerung der Jury zur 
Vergabe des Förderstipendiums angehören. Die Mitgliedschaft in der Jury beschränkt sich zukünftig 
seitens der Verwaltung aber auf eine beratende Funktion, so wie es bei den Richtlinien zur Vergabe 
des Kulturpreises der Fall ist. 
 
Zudem soll zukünftig, ebenso wie das für die Jury zur Vergabe des Kulturpreises der Fall ist, auch 
die Jury zur Vergabe des Förderstipendiums zu gleicher Zahl mit Vertreter*innen der in der 
Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen und Fachjuror*innen besetzt sein.  
 



Anlagen 
 

- Neufassung der Richtlinien zum Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim am Main 

- Synopse zur Neufassung der Richtlinien zum Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim am 
Main 

 
Rüsselsheim am Main, den 16.01.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 



Richtlinien zum Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim am Main 

 

Die Stadt Rüsselsheim am Main vergibt in der Regel jährlich ein Stipendium zur Förderung von 

Kultur und Kunst in den Sparten Tanz, Musik, Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, 

Architektur, Film/Video, Künstlerische Fotografie, Gestaltung, Medien, Design oder Mode, um 

besondere Leistungen von nachwachsenden Künstler*innen zu honorieren oder deren weitere 

Ausbildung finanziell zu unterstützen. 

Maßgabe für die Förderung ist allein die künstlerische Qualität. Unter Berücksichtigung dieses 

Kriteriums unterstützt die Stadt Rüsselsheim am Main herausragende künstlerische 

Begabungen, die der Nachwuchsförderung dienen. Das Stipendium wird an Einzelpersonen 

verliehen, die neue Impulse entwickeln oder deren Leistungen darauf schließen lassen, dass 

hervorragende Ergebnisse in der Zukunft zu erwarten sind. 

Das Stipendium wird auf die Dauer eines Jahres gewährt und beträgt 4.200,00 €; in zwölf 

monatlichen Raten zu je 350,00 €. Die Verlängerung des Förderzeitraumes für höchstens ein 

weiteres Jahr ist möglich. Auf die Gewährung der Zuwendung besteht kein  Rechtsanspruch. Die 

Ausschreibung erfolgt öffentlich. Bewerber*innen sollen einen besonderen Bezug zu Rüsselsheim 

am Main ausweisen. Dies bedeutet, dass sie in Rüsselsheim am Main künstlerisch wirken und 

bekannt sind und/oder in Rüsselsheim geboren und/oder wohnhaft sind oder sich bereits 

künstlerisch mit der Stadt Rüsselsheim am Main auseinandergesetzt haben und neue Impulse 

für das kulturelle Leben der Stadt Rüsselsheim am Main gegeben haben. 

Bewerben können sich Kandidat*innen, die sich vor einer entsprechenden Ausbildung befinden, 

gegenwärtig eine solche Ausbildung absolvieren oder eine entsprechende Ausbildung 

abgeschlossen haben und sich in der Phase der beruflichen Etablierung befinden. Die 

Stipendiat*innen beteiligen sich mit einem künstlerischen Projekt am öffentlichen kulturellen 

Leben in Rüsselsheim am Main (Auftritt, Modell, Werk etc.) und dokumentieren dies. 

Dafür werden in Absprache mit dem/der Kulturdezernent*in Fördermittel in angemessener Höhe 

im Rahmen der Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Damit wird wechselseitig ein Gewinn für 

das kulturelle Leben der Stadt sowie für die künstlerische Arbeit der Stipendiat*innen angestrebt. 

Arbeiten (Modell, Foto, Film, Bild etc.), die im Rahmen dieses Projektes entstehen, gehen in das 

Eigentum der Stadt Rüsselsheim am Main über. 

Begründete Vorschläge von Privatpersonen, Schulen, Musikschulen, Hochschulen, Universitäten 

und sonstigen Einrichtungen und Instituten werden vom Büro der Kultursteuerung entgegen 

genommen. Eigenbewerbungen sind erwünscht. 

Die Bewerbungen beinhalten: 

� Einen Lebenslauf mit künstlerischem Werdegang unter Nennung bisheriger Förderungen 

(maximal drei Seiten). 

� Schilderungen der persönlichen Situation und des eigenen kreativen Schaffens. 

� Mindestens zwei Empfehlungen von Ausbildungsstätten oder anerkannten (auch 

örtlichen) Sachverständigen. 

� Nachweise über die bisherige künstlerische Tätigkeit (Katalog, Arbeitsproben, Videos, 

DVD’S oder sonstige Bildmaterialien der künstlerischen Arbeit). 



Darüber hinaus können Hinweise auf Webseiten gegeben werden. Die Bewerber*innen erhalten 

die Möglichkeit, sich der Fachjury persönlich vorzustellen und Arbeitsproben oder -nachweise zu 

präsentieren. 

Bewerbungsschluss ist der 15. August des laufenden Jahres. 

Über die Vergabe des Förderstipendiums entscheidet auf der Grundlage der Förderrichtlinien eine 

Jury. Die Jury trifft Entscheidungen mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder. 

Mit dem Auswahlverfahren zur Vergabe des Förderstipendiums wird erst begonnen, wenn ein 

genehmigter Haushalt vorliegt. In einem Jahr ohne Haushalt entfällt die Vergabe eines 

Förderstipendiums. 

Der Jury gehören folgende Mitglieder an: 

� der/die  Kulturdezernent*in, 

� jeweils ein*e Vertreter*in der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen 

Fraktionen, 

� die gleiche Anzahl an Fachjuror*innen, 

� ein*e Vertreter*in der Kultursteuerung in beratender Funktion. 

Die Auswahl der Fachjuror*innen erfolgt durch den Kultur-, Schul- und Sportausschuss der 

Stadtverordnetenversammlung. 

Die Neufassung der Förderrichtlinien tritt nach Beschlussfassung der 

Stadtverordnetenversammlung am 22.2.2018 in Kraft. 
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Neufassung der Richtlinien zum  

Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim am Main 

Gültige Fassung vom 02.06.2016 Neufassung  

Die Stadt Rüsselsheim am Main vergibt in der Regel jährlich ein 

Stipendium zur Förderung von Kultur und Kunst in der Sparte Tanz, 

Musik, Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Architektur, 

Film/Video, Künstlerische Fotografie, Gestaltung, Medien, Design oder 

Mode, um besondere Leistungen von nachwachsenden Künstlerinnen 

und Künstlern zu honorieren oder deren weitere Ausbildung finanziell zu 

unterstützen. 

Maßgabe für die Förderung ist allein die künstlerische Qualität. Unter 

Berücksichtigung dieses Kriteriums unterstützt die Stadt Rüsselsheim am 

Main herausragende künstlerische Begabungen, die der 

Nachwuchsförderung dienen. Das Stipendium wird an Einzelpersonen 

verliehen, die neue Impulse entwickeln oder deren Leistungen darauf 

schließen lassen, dass hervorragende Ergebnisse in der Zukunft zu 

erwarten sind. 

Das Stipendium wird auf die Dauer eines Jahres gewährt und beträgt 

4.200,00 €; in zwölf monatlichen Raten zu je 350,00 €. Die Verlängerung 

des Förderzeitraumes für höchstens ein weiteres Jahr ist möglich. Auf die 

Gewährung der Zuwendung besteht kein  Rechtsanspruch. Die 

Ausschreibung erfolgt öffentlich. Bewerberinnen und Bewerber sollen 

einen besonderen Bezug zu Rüsselsheim am Main ausweisen. Dies 

bedeutet, dass sie in Rüsselsheim am Main künstlerisch wirken und 

bekannt sind und/oder in Rüsselsheim geboren und/oder wohnhaft sind 

oder sich bereits künstlerisch mit der Stadt Rüsselsheim am Main 

auseinandergesetzt haben und neue Impulse für das kulturelle Leben der 

Die Stadt Rüsselsheim am Main vergibt in der Regel jährlich ein 

Stipendium zur Förderung von Kultur und Kunst in den Sparten Tanz, 

Musik, Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Architektur, 

Film/Video, Künstlerische Fotografie, Gestaltung, Medien, Design oder 

Mode, um besondere Leistungen von nachwachsenden Künstler*innen  

zu honorieren oder deren weitere Ausbildung finanziell zu unterstützen. 

Maßgabe für die Förderung ist allein die künstlerische Qualität. Unter 

Berücksichtigung dieses Kriteriums unterstützt die Stadt Rüsselsheim 

am Main herausragende künstlerische Begabungen, die der 

Nachwuchsförderung dienen. Das Stipendium wird an Einzelpersonen 

verliehen, die neue Impulse entwickeln oder deren Leistungen darauf 

schließen lassen, dass hervorragende Ergebnisse in der Zukunft zu 

erwarten sind. 

Das Stipendium wird auf die Dauer eines Jahres gewährt und beträgt 

4.200,00 €; in zwölf monatlichen Raten zu je 350,00 €. Die 

Verlängerung des Förderzeitraumes für höchstens ein weiteres Jahr ist 

möglich. Auf die Gewährung der Zuwendung besteht kein  

Rechtsanspruch. Die Ausschreibung erfolgt öffentlich. Bewerber*innen 

sollen einen  

besonderen Bezug zu Rüsselsheim am Main ausweisen. Dies bedeutet, 

dass sie in Rüsselsheim am Main künstlerisch wirken und bekannt sind 

und/oder in Rüsselsheim geboren und/oder wohnhaft sind oder sich 

bereits künstlerisch mit der Stadt Rüsselsheim am Main 

auseinandergesetzt haben und neue Impulse für das kulturelle Leben 
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Stadt Rüsselsheim am Main gegeben haben.  

Bewerben können sich Kandidatinnen und Kandidaten, die sich vor einer 

entsprechenden Ausbildung befinden, gegenwärtig eine solche 

Ausbildung absolvieren oder eine entsprechende Ausbildung 

abgeschlossen haben und sich in der Phase der beruflichen Etablierung 

befinden. Die Stipendiaten beteiligen sich mit einem künstlerischen 

Projekt am öffentlichen kulturellen Leben in Rüsselsheim am Main 

(Auftritt, Modell, Werk etc.) und dokumentieren dies. 

Dafür werden in Absprache mit dem Kulturdezernenten Fördermittel in 

angemessener Höhe im Rahmen der Haushaltsmittel zur Verfügung 

gestellt. Damit wird wechselseitig ein Gewinn für das kulturelle Leben der 

Stadt sowie für die künstlerische Arbeit der Stipendiaten angestrebt. 

Arbeiten (Modell, Foto, Film, Bild etc.), die im Rahmen dieses Projektes 

entstehen, gehen in das Eigentum der Stadt Rüsselsheim am Main über. 

Begründete Vorschläge von Privatpersonen, Schulen, Musikschulen, 

Hochschulen, Universitäten und sonstigen Einrichtungen und Instituten 

werden vom Büro der Kultursteuerung entgegen genommen. 

Eigenbewerbungen sind erwünscht. 

der Stadt Rüsselsheim am Main gegeben haben. 

Bewerben können sich Kandidat*innen, die sich vor einer 

entsprechenden Ausbildung befinden, gegenwärtig eine solche 

Ausbildung absolvieren oder eine entsprechende Ausbildung 

abgeschlossen haben und sich in der Phase der beruflichen Etablierung 

befinden. Die Stipendiat*innen beteiligen sich mit einem künstlerischen 

Projekt am öffentlichen kulturellen Leben in Rüsselsheim am Main 

(Auftritt, Modell, Werk etc.) und dokumentieren dies. 

Dafür werden in Absprache mit dem/der Kulturdezernent*in Fördermittel 

in angemessener Höhe im Rahmen der Haushaltsmittel zur Verfügung 

gestellt. Damit wird wechselseitig ein Gewinn für das kulturelle Leben der 

Stadt sowie für die künstlerische Arbeit der Stipendiat*innen angestrebt. 

Arbeiten (Modell, Foto, Film, Bild etc.), die im Rahmen dieses Projektes 

entstehen, gehen in das Eigentum der Stadt Rüsselsheim am Main über. 

Begründete Vorschläge von Privatpersonen, Schulen, Musikschulen, 

Hochschulen, Universitäten und sonstigen Einrichtungen und Instituten 

werden vom Büro der Kultursteuerung entgegen genommen. 

Eigenbewerbungen sind erwünscht. 

Die Bewerbungen beinhalten: 

- einen Lebenslauf mit künstlerischem Werdegang unter Nennung 
bisheriger Förderungen (maximal drei Seiten) 

- Schilderungen der persönlichen Situation und des eigenen kreativen 
Schaffens 

- mindestens zwei Empfehlungen von Ausbildungsstätten oder 
anerkannten (auch örtlichen) Sachverständigen 

- Nachweise über die bisherige künstlerische Tätigkeit (Katalog, 
Arbeitsproben, Videos, DVD’S oder sonstige Bildmaterialien der 
künstlerischen Arbeit) 

Die Bewerbungen beinhalten: 

� Einen Lebenslauf mit künstlerischem Werdegang unter Nennung 
bisheriger Förderungen (maximal drei Seiten). 

� Schilderungen der persönlichen Situation und des eigenen 
kreativen Schaffens. 

� Mindestens zwei Empfehlungen von Ausbildungsstätten oder 
anerkannten (auch örtlichen) Sachverständigen. 

� Nachweise über die bisherige künstlerische Tätigkeit (Katalog, 
Arbeitsproben, Videos, DVD’S oder sonstige Bildmaterialien der 
künstlerischen Arbeit). 
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Darüber hinaus können Hinweise auf Webseiten gegeben werden. Die 

Bewerberinnen und Bewerber erhalten die Möglichkeit, sich der Fachjury 

persönlich vorzustellen und Arbeitsproben oder – nachweise zu 

präsentieren. 

Darüber hinaus können Hinweise auf Webseiten gegeben werden. Die 

Bewerber*innen erhalten die Möglichkeit, sich der Fachjury  

persönlich vorzustellen und Arbeitsproben oder -nachweise zu 

präsentieren. 

Bewerbungsschluss ist der 15. Februar des laufenden Jahres. 

Über die Vergabe des Förderstipendiums entscheidet auf der Grundlage 

der Förderrichtlinien eine Jury. Die Jury trifft Entscheidungen mit der 

Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder. 

Bewerbungsschluss ist der 15. August des laufenden Jahres. 

Über die Vergabe des Förderstipendiums entscheidet auf der Grundlage 

der Förderrichtlinien eine Jury. Die Jury trifft Entscheidungen mit der 

Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder. 

Mit dem Verfahren zur Vergabe des Förderstipendiums wird erst 

begonnen, wenn ein genehmigter Haushalt vorliegt. In einem Jahr ohne 

Haushalt entfällt die Vergabe eines Förderstipendiums. 

Der Jury gehören folgende Mitglieder an: 

- der Kulturdezernent / die Kulturdezernentin, 

- jeweils ein Vertreter / eine Vertreterin der in der 

Stadtverordnetenversammlung  vertretenen Fraktionen, 

- fünf Fachjurorinnen oder Fachjuroren, 

- ein Vertreter oder eine Vertreterin von Kultur123 Stadt Rüsselsheim. 

Die Auswahl der Fachjurorinnen / Fachjuroren erfolgt durch den Kultur-, 

Schul- und Sportausschuss der Stadtverordnetenversammlung. 

Der Jury gehören folgende Mitglieder an: 

� der/die  Kulturdezernent*in, 
 

� jeweils ein*e Vertreter*in der in der 
Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen, 
 

� die gleiche Anzahl an Fachjuror*innen, 
 

 

� ein*e Vertreter*in der Kultursteuerung in beratender Funktion. 

Die Auswahl der Fachjuror*innen erfolgt durch den Kultur-, Schul- und 

Sportausschuss der Stadtverordnetenversammlung. 

Die Neufassung der Förderrichtlinien tritt am 02.06.2016 in Kraft. Die Neufassung der Förderrichtlinien tritt nach Beschlussfassung der 

Stadtverordnetenversammlung am 22.2.2018 in Kraft. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 2017 
Eigenbetrieb Kultur123 Stadt Rüsselsheim 
 

 
M-Nr.: 20/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage der Betriebsleitung 
und der Betriebskommission zur Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Oec. Ralf-Peter Ludwig, Frankfurt 
wird zum Prüfer des Jahresabschlusses 2017 für den Eigenbetrieb Kultur123 Stadt Rüsselsheim 
bestellt. 
 
 
Begründung: 
 
Entsprechend § 7 Abs. 3 Nr. 7 EBG hat die Betriebskommission das Vorschlagsrecht für die 
Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss. 
 
Zur Auswahl eines neuen Wirtschaftsprüfers hat die Betriebsleitung von Kultur123 Stadt 
Rüsselsheim 5 Anfragen an Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Rhein-
Main-Gebiet gestellt und erhielt 4 Angebote. Auswahlkriterien waren Erfahrungen in der Prüfung 
öffentlich-rechtlicher Unternehmen und die Wirtschaftlichkeit des Angebots.  
 
Die Betriebsleitung empfiehlt der Betriebskommission als Prüfer des Jahresabschlusses 2017 den 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Herrn Dipl.-Oec. Ralf-Peter Ludwig, Frankfurt vorzuschlagen.  
 
Einer seiner Schwerpunkte liegt in der Durchführung gesetzlicher Pflichtprüfungen nach HGB 
(Handelsgesetzbuch) und EigBGes (Hessisches Eigenbetriebsgesetz). Herr Ludwig verfügt über die 
erforderliche Fachkompetenz, öffentlich-rechtliche Unternehmen zu prüfen und garantiert durch 
langjährige Erfahrung wirtschaftlichen und steuerlichen Sachverstand. 
Herr Ludwig hat das günstigste Angebot vorgelegt.  

Eingang 
 

 DS.-Nr. 293/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



 
Die Betriebskommission hat sich in ihrer Sitzung vom 22.11.2017 mit der Angelegenheit befasst 
und schlägt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig vor, zum Prüfer des Jahresabschlusses 
2017 Herrn Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Oec. Ralf-Peter Ludwig, Frankfurt zu 
bestellen. 
 
Rüsselsheim am Main, den 16.01.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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